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Diskussion, hat uns aber auch gezeigt, dass 
wir mit unserer ausgeglichenen und ausglei-
chenden Ausrichtung einen Weg gehen, der 
auch von unseren Ehrenamtlichen mitgetra-
gen wird. Im Mittelpunkt stand ebenfalls 
immer der Wunsch, als Verband, in der prak-
tischen Arbeit vor Ort, allen Betroffenen mög-
lichst effektive Hilfe anbieten zu können.

Da ist es dann auch wieder: das Wir, über 
das ich mich freue. Nicht nur wir als Verband, 
sondern auch wir gemeinsam mit den Men-
schen, die Hilfe suchen. „Bei Trennung und 
Scheidung an Ihrer Seite“, das kann man in 
jedem unserer Podcasts hören, und das war 
es auch, was während des Wochenendes 
immer mit im Raum war – wir wollen denjeni-

gen zur Seite stehen, die 
mit ihrer Trennungs- und 
Scheidungssituation Hilfe 
brauchen.

Unsere Hilfsangebote 
für die konkrete Hilfe vor 
Ort sind vielfältig, aber 
auch als Gesamtverband 
haben wir immer die Men-
schen und ihre Lebenssi-

tuationen im Blick, wenn wir uns bei Politike-
rinnen und Politikern dafür einsetzen, dass 
Gesetze, Verordnungen und Regelungen so 
ausgestaltet werden, dass größtmögliche 
Gerechtigkeit herrscht.

Gerechtigkeit wird von jedem und jeder 
anders empfunden und ist deshalb ein sehr 
individueller Wert. Aber 
wenn möglichst viele Men-
schen ein möglichst gro-
ßes Maß an Gerechtigkeit 
empfinden, dann gelingt 
es, dass sie in Frieden mit 
sich und miteinander 
leben – das ist das Ziel, 
das wir bei unserem Coa-
ching vor Ort verfolgen, 
wenn wir konkrete Trennungsbegleitung leis-
ten, aber auch bei unseren politischen Ge-
sprächen. Deshalb setze ich noch immer sehr 
darauf, dass eine Reform des Unterhalts-
rechts noch in dieser Legislaturperiode erfolgt 
und setze mich auch weiterhin dafür ein.

Bereits in meinem letzten Editorial habe ich 
geschrieben, dass wir in Deutschland diese 
Reform dringend brauchen, ich werde auch 
nicht müde, das zu wiederholen. Wir müssen 
uns die Einkommensverhältnisse in allen 
Schichten anschauen und niemand sollte mit 
dem Gefühl zurückbleiben nicht gesehen zu 
werden. Kinder müssen gut versorgt sein 
und verdienen jede Chance, sich zu entwi-
ckeln und zu lernen. Hier muss abseits der 
Reform des Unterhaltsrechts von Seiten des 
Staats noch sehr viel geleistet werden. 

Eine Reform des Unterhaltsrechts bie-
tet aber auch die Möglichkeit, endlich 
einen großen Schritt in Richtung mehr 
Gleichberechtigung zu gehen. Sie bietet 
die Möglichkeit, die Care-Arbeit gerechter 
aufzuteilen, aber auch die Erwerbsarbeit. 

In diesem Heft setzen wir uns einmal mehr 
mit dem Unterhaltsrecht und der Düsseldor-
fer Tabelle, aber auch mit möglichen Alterna-
tiven dazu auseinander. Sie können wieder 
über Fälle unserer Mitglieder lesen und in 
dem Artikel über die eingangs erwähnte 
Klausurtagung bekommen Sie Einblicke in 
unsere Verbandsarbeit. 

Nach diesen zwei Tagen gemeinsam mit 
unseren Kontaktstellenleitern und -leiterinnen 
bin ich mit einer guten Portion neuer Motiva-
tion nach Hause gefahren. Das Wochenende 
in Klausur gemeinsam mit engagierten Eh-
renamtlichen, die sich die Hilfe für andere zur 
Aufgabe gemacht haben, waren für mich das 
„Paket Hoffnung“, auf das Laith Al-Deen 

noch wartet. Ich glaube, 
dass wir alle in unserem 
täglichen Leben mehr sol-
che Hoffnungsschimmer 
sehen können, wir müs-
sen nur bereit sein, sie zu 
sehen. Allen anderen Teil-
nehmenden ist es hoffent-
lich auch so gegangen, 
wir alle starten mit neuer 

Kraft neu durch in unserer Verbandsarbeit. 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Som-

mer! Und wenn Sie noch nicht wissen, was 
Sie in den langen Sommerferien mit Ihrem 
Nachwuchs unternehmen sollen, schauen 
Sie doch mal auf unserer Webseite nach: 
Gordon Vett von der Kontaktstelle Hamburg 
hat Familien-Wassersporttage organisiert – 
für ISUV-Mitglieder zu einem unschlagbaren 
Preis (siehe auch Seite 25 in diesem Report).

Melanie Ulbrich,
Bundesvorsitzende

I
ch seh‘ nur Ich, ich seh‘ kein Wir“ singt 
Laith Al-Deen in seinem Lied „Paket Hoff-
nung“. Er singt darin davon, dass wir uns 
in diesen schwierigen und turbulenten 

Zeiten mehr gegenseitig unterstützen und 
helfen sollten, anstatt uns zu bekämpfen, 
dass wir uns gegenseitig Hoffnung geben 
könnten, stattdessen jedoch immer mehr 
Menschen ihre eigenen Interessen, um jeden 
Preis durchzusetzen versuchen. Ein Ein-
druck, den auch ich vermehrt von unserer 
Gesellschaft habe, wenn ich tagtäglich meine 
Mitmenschen beobachte.

Und dann kam die ISUV-Klausurtagung. 
Diese Veranstaltung findet alle zwei Jahre 
statt und dient dem Teambuilding der Kon-
taktstellenleiterinnen und 
Kontaktstellenleiter, dem 
Erfahrungsaustausch un-
tereinander und mit den 
Mitgliedern des Bundes-
vorstandes und der bes-
seren oder auch neuen 
Vernetzung unserer ehren-
amtlichen Kontaktstellen-
leiterinnen und -leiter. 

Dieses gemeinsame Wochenende hat 
mich eines Besseren belehrt. Es gibt noch 
ein Wir. Nicht nur, dass es Menschen gibt, 
die bereit sind, sich ehrenamtlich für andere 
einzusetzen und dabei zu helfen, deren Situ-
ation zu verbessern. Auch die Art und Weise, 
wie unsere Kontaktstellenleiterinnen und 
Kontaktstellenleiter an diesem Wochenende 
miteinander umgegangen sind, wie sie mitei-
nander gearbeitet haben, wie sie sich gegen-
seitig unterstützt und ermutigt haben, das hat 
mich sehr inspiriert. Es war eine Freude, die 
Gruppendynamik zu beobachten und die 
durchgehend positive Stimmung wahrzuneh-
men. An diesem Wochenende gab es ein Wir.

Die Klausurtagungen dienen auch dazu, 
unsere inhaltliche Verbandsarbeit voranzu-
treiben. So haben wir dieses Mal in verschie-
denen Arbeitsgruppen zu den einzelnen Eck-
punktepapieren des BMJ gearbeitet und 
konnten sehr gehaltvolle und authentische 
Aussagen sammeln, die wir in einer gemein-
samen Abschlusserklärung veröffentlichen 
und die die inhaltliche Arbeit unseres Verban-
des in der nächsten Zeit prägen werden. 

Wieder einmal hat sich herausgestellt, dass 
wir ein Verband für alle sind. Für Männer und 
Frauen, für Unterhaltszahlende und Unter-
haltsempfangende und vor allem für die Kin-
der. Mit großer Leidenschaft wurde in jeder 
Arbeitsgruppe, egal zu welchem Thema, da-
rüber diskutiert, wie sich die Situation für die 
Kinder bei einer Trennung oder Scheidung 
ihrer Eltern verbessern lässt. Das war auch für 
den Bundesvorstand eine sehr fruchtbare 

Liebe Mitglieder, liebe 
Freundinnen und Freunde 
unseres Verbandes! 

Es war eine Freude, 
die Gruppendynamik 
zu beobachten und 
die durchgehend  

positive Stimmung 
wahrzunehmen.

„

Wir in Deutschland 
brauchen dringend 
diese Reform, denn 

niemand soll das  
Gefühl haben, nicht 
gesehen zu werden.
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Zum Titelbild

Nr. 176:
Unser Titelbild veran-
schaulicht quasi zehn 
ISUV-Gebote zum Kin-
desunterhaltsrecht. 
Kein Prophet hat sie 
geschrieben, sondern 
eine Arbeitsgruppe 
von Kontaktstellenlei-
tern/Innen unter Lei-
tung zweier Vertreter – 
Rechtsanwälten – des Bundesvorstands. Das Thema Kindesunterhalt 
ist das beherrschende Thema sehr vieler Mitglieder, spätestens seit-
dem in den letzten zwei Jahren der Kindesunterhalt um über 20 Pro-
zent angehoben wurde. Im Leitartikel (S.5 ff.) erläutern wir, was ge-
meint ist. Insbesondere gehen wir der Frage nach, ob – wie gefordert 
- die Düsseldorfer Tabelle abgeschafft und womit ersetzt werden 
sollte. Natürlich stellen sich Fragen: Wie realistisch ist es, dass die 
Forderungen auch umgesetzt werden. Eines aber war allen klar: Eine 
Reform des Unterhaltsrechts kann die Unterhaltshöhe und damit die 
Düsseldorfer Tabelle nicht ausklammern.� JL
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ANMELDUNG:

Es gibt die Möglichkeit,

an den 2 Tagen einen

Windsurfschein zu

erwerben. Dieser

ermöglicht Material

auszuleihen. Egal ob

Nordsee, Ostsee,

Bodensee oder

Gardasee.

Wingfoilen

'Du fliegst über das Wasser wie ein Vogel! Mit

einem Flügel in der Hand und einem Brett unter

den Füßen gleitest du beim Wingfoilen lautlos

dahin. Das Brett hat einen speziellen

Unterwasserflügel, der dich aus dem Wasser hebt,

sobald du genug Geschwindigkeit hast. Es fühlt

sich an wie Magie!

Windsurfen

Bändige die Kraft des Windes. Mit Brett und

Segel spürst du den Wind, gleitest übers

Wasser. Schneller, schneller, wie ein Pfeil! Spüre

die Freiheit, genieße die Natur. Abenteuer für

Einsteiger ab 8 Jahren.

Stand Up

Paddling
Stand Up Paddling: Entdecker auf dem

Wasser! Stand Up Paddling ist der perfekte

Sport fü
r alle, die etwas Entspannung und

Abenteuer suchen. Es ist für jung und alt

einfach zu lernen. Du trainierst deinen ganzen

Körper und gleichzeitig kannst du die Natur

genießen.

Redaktionsschluss  

Report Nr. 177: 

15. Oktober 2024

„Familie als Glücksstabilisator“
Die große Mehrheit der Deutschen erachtet die Familie als sehr wich-
tig und bevorzugt das klassische Vater-Mutter-Kinder-Modell. Aller-
dings können viele Menschen ihren Kinderwunsch aufgrund finanziel-
ler Hürden nicht realisieren. Während Ideen bestehen, wie etwa das 
Wort „Mutter“ durch „Gebärende Person“ zu ersetzen, „Regenbogen-
familien“ gefördert und im Gegensatz dazu herkömmliche Familienvä-
ter in die Ecke der „alten weißen Cis-Männer“ gestellt werden, sehen 
die Deutschen jedoch die klassische Familie als beständigen Wert.

Das Meinungsforschungsinstitut INSA  fasst zusammen: „Familie 
ist der überwältigenden Mehrheit das Wichtigste – Junge Menschen 
suchen Halt in Familie, sehen der Zukunft aber einsam und depressiv 
entgegen (…).“ Es bestehe eine Chancenvergeudung im demogra-
phischen Wandel, da 41 % der Kinderlosen Kinder wollen, den Kin-
derwunsch aber nicht realisieren. Der Studie nach hält eine überwäl-
tigende Mehrheit von 87 % der 2.000 Befragten Familie für sehr oder 
eher wichtig. 76 % geben an, dass Familie einen positiven Einfluss 
auf ihr Glück hat. Menschen mit Kindern bestätigen dies zu 87 %. In 
Krisensituationen wenden sich 60 % zuerst an ihre Familie, gefolgt 
von Freunden mit 38 %.

Nur 16 % wenden sich an staatliche Beratungsstellen. Nicht 
nur der Staat, sondern auch die Kirche scheint als Ansprech-
partner in Krisenzeiten einen eklatanten Bedeutungsverlust mit 
6 % erlitten zu haben.�

Redigiert JL

Wir trauern um 

Klaus Budak 
der am 12. April 2024  
verstorben ist. 

Klaus Budak war ein Mann der 
Ersten Stunde unseres Verban-
des. Er hat die Organisations-
struktur des Verbandes geschaf-
fen. Er gründete 1985 die Kon-
taktstelle Darmstadt. Als er im 
Bundesvorstand in der Rolle des 
Innenministers begann, hatte ISUV gerade einmal fünf Kontakt-
stellen, als er aus dem Bundesvorstand 2001 ausschied, zähl-
te ISUV 50 Kontaktstellen bundesweit. Die Aufbauarbeit in den 
neuen Bundesländern wurde von Klaus Budak angestoßen. 
Mitgliederbetreuung war ihm ein Herzensanliegen. Schon allein 
durch seine äußere Größe überragte er alle. Was ihn auszeich-
nete, war seine Charakterstärke, sein Durchsetzungsvermö-
gen und die Offenheit für neue Ideen. So befürwortete er den 
Aufbau einer ISUV-Homepage, als andere die Bedeutung, die 
Chancen und Möglichkeiten für Kommunikation und Vernet-
zung noch gar nicht erkannten. Wer Klaus Budak als Mensch 
kennenlernen wollte, musste schon Geduld und menschliches 
Interesse entgegenbringen. Er trug sein Herz nicht auf der 
Zunge, woke Du-Kommunikation war ihm fremd. Doch wer ihn 
schließlich kennenlernte, entdeckte einen allzeit verlässlichen 
empathischen Menschen mit weichem Kern – einen Freund. 

Danke Klaus, wir werden dich nicht vergessen, ruhe in Frieden.

Für den Bundesvorstand  
Melanie Ulbrich 

ISUV-Familien-Wassersporttage 
am 24.-25. August
Mehr dazu auf  
Seite 25
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Im 18. Jahrhundert rief der Aufklärer 
Rousseau die Menschen seiner Zeit mit 
seinem „Zurück zur Natur“ dazu auf, 
nicht in Technik und Moden nach Leitlini-
en für ihr Leben zu suchen. Ähnlich ist 
man versucht, im deutschen Unterhalts-
recht die Verantwortlichen aufzufordern, 
Unterhalt nicht nach Tabellen und 
„Moden“ an den einzelnen Oberlandes-
gerichten sondern wieder nach dem Ge-
setz zu berechnen. Nicht die Düsseldor-
fer Tabelle (DTB) bildet die Basis für den 
geschuldeten Kindesunterhalt sondern 
das Gesetz.

Das Gesetz trifft klare Aussagen. Die ge-
richtliche Praxis muss sich nur auf sie zu-
rückbesinnen. Den Kindern steht von den 
Einkünften der Familie ein angemessener 
Anteil zur Deckung ihrer Bedürfnisse zu – 
vor wie nach einer Trennung der Eltern. Der 
Bedarf des Kindes bemisst sich nach den 
elterlichen Einkünften. Sind beide Eltern er-
werbstätig, so sind deren Einkünfte zusam-
menzurechnen. In den grundlegenden Be-
stimmungen des Gesetzes steht nichts 
davon, dass die Höhe des Unterhaltsan-
spruchs sich nach externen Rechengrößen 
wie dem Existenzminimum bemessen 
würde. Bei einem monatlichen Einkommen 
eines Schuldners von beispielsweise 
4.000,–  € ist das Existenzminimum auch 
ein kurios anmutender Anknüpfungspunkt. 

Wie wird der Kindesunterhalt streng nach 
dem Gesetz berechnet? – Durch prozentu-
ale Anteile, die den Kindern am elterlichen 
Einkommen zustehen. Diese Anteile variie-
ren dabei entsprechend der Zahl und dem 
Alter der Kinder sowie dem vorhandenen 
und zu verteilenden Einkommen der Eltern. 
Je weniger Kinder einen Anspruch haben 
und je älter diese Kinder sind, umso größer 
kann deren Anteil am Kuchen, der in der 
Familie zu verteilen ist, bemessen werden 
– so einfach ist der neue Ansatz der Be-
rechnung des Kindesunterhalts. Was be-
deutet das in konkreten Zahlen?

Beispiel:

Der Vater verdient 4.000,–  € netto, die 
Mutter verfügt über keine relevanten Ein-
künfte, die Kinder sind 9 und 11 Jahre alt, 
leben bei der Mutter. Nach der DTB schul-
det der Vater den Kindern, nach Abzug des 
Kindergeldes, jeweils 581,– €, für die Mut-
ter ergeben sich 1278,– €, so dass beim 
Vater nur noch 1.560,–  € – 39 % seiner 
Einkünfte – verbleiben.  Nach dem neuen 
Ansatz der Berechnung dagegen erhielten 
die Kinder je 449,– €, für die Mutter ergä-
ben sich 1.396,–  €, es verbleiben beim 
Vater dann noch immerhin 1.706,–  € 
(42,7  %). Ginge man davon aus, dass 
einem Unterhaltsschuldner stets die Hälfte 

seiner Nettoeinkünfte zu verbleiben habe, 
dann könnte der Vater monatlich sogar 
über 2.000,– € verfügen. 

Noch mehr verbliebe beim Vater, wenn 
man davon ausginge, dass auch die Mutter 
erwerbstätig wäre, was bei zwei Kindern in 
dem genannten Alter naheliegend erscheint 
und in der überwiegenden Zahl der Fälle 
Realität ist. 

Hierzu ein zweites Beispiel:

Der Vater soll wiederum 4.000,– € netto 
verdienen, die Mutter verfügt über 2.000,– € 
netto; die Kinder sind  9 und 11 Jahre alt, 
leben zu zwei Dritteln bei der Mutter, zu 
einem Drittel beim Vater.

Nach der DTB ändert sich im Kindesun-
terhalt gegenüber den vorherigen Ergeb-
nissen zunächst nichts (!), die 2.000,– € der 
Mutter und die Mitbetreuung des Vaters 
werden hier nicht relevant, weil die Mutter 
die Kinder „im Wesentlichen“ betreue und 
damit alles leiste, was sie leisten müsse. 
Den Kindern schuldet der Vater daher je-
weils 581,– €. Lediglich bei der Berechnung 
des Geschiedenenunterhalts werden die 
2.000,– € dann relevant. 

Nach dem neuen Ansatz der Berech-
nung treten dagegen Verschiebungen ein. 
Zur Berechnung des Kindesunterhalts wird 
hier zunächst auf die zusammengerechne-
ten Einkünfte der Eltern abgestellt, auf 
6.000,–  €. Den Kindern stünden jeweils 
579,– € zu, die zunächst der Vater zu tra-
gen hätte. Mit Blick auf die 2.000,– € Ver-
dienst der Mutter ließe sich vertreten, dass, 
soweit es um den Barbedarf der Kinder 
geht, der Vater nur zu zwei Dritteln – er 
verdient ja nur 4.000,–  € – haftet. Auch 
beim Betreuungsanteil im Unterhalt kann 
argumentiert werden, dass der Vater die 
Betreuung eines Drittels leistet, er für zwei 
Drittel des Barunterhalts haftet. Der ge-
schuldete Kindesunterhalt würde sich auf 
386,– € reduzieren. Dem Vater verblieben 
so, nach Abzug des Geschiedenenunter-
halts 2.675,– €, ein angemessen erschei-
nender Betrag. Nach der DTB würden ihm 
in dieser Konstellation nach Abzug wieder-
um des Geschiedenenunterhalts nur 
2.460,– € verbleiben. 

Wäre es nicht aber doch schöner, bliebe 
man bei der gewohnten DTB? Am kom-
menden Jahresende würde sich dann je-
doch nach der Veröffentlichung der neuen 
DTB jeder Unterhaltsschuldner erneut die 
Augen reiben müssen und staunen, wie 
wenig ihm von seinem Netto-Einkommen 
verbleibt. Von den 4.000,– € netto bleiben 
dann nach der DTB, selbst wenn der Ex-
partner (in geringerem Umfang) erwerbstä-
tig ist, schnell nur 1.750,– € netto übrig. Die 
DTB gelangt also nicht nur zu sehr hohen 
Beträgen im Kindesunterhalt; sie ignoriert 

dabei des Weiteren noch die Einkünfte des 
jeweils anderen Elternteils, zumindest so-
lange diese nicht deutlich über der Grenze 
von 1.750,– €  – angemessener Selbstbe-
halt – liegen.

Die DTB geht von anderen sozialen Ver-
hältnissen aus. Heutzutage sind häufiger 
beide Elternteile erwerbstätig; es sind 
daher, auch bei der Berechnung des Kin-
desunterhalts, immer beide Einkünfte ein-
zuberechnen. Ebenfalls ist die Familie, auch 
die Trennungsfamilie, als die fundamentale 
Wirtschaftseinheit unserer Gesellschaft zu 
begreifen. Was in der Familie jeweils vor-
handen ist, kann als Unterhalt verteilt wer-
den. Erst wenn die vorhandenen Mittel 
nicht ausreichen, um das staatlich festge-
setzte Existenzminimum und damit die Si-
cherung des Mindestbedarfs der Kinder zu 
gewährleisten, muss der Staat mit Sozial-
leistungen dieses Minimum sichern. Hierzu 
bedarf es auch der Definition des Mindest-
bedarfs der Kinder, der erreicht werden 
muss, solange der Schuldner zumindest 
insoweit leistungsfähig ist. 

Die Sicherung des Existenzminimums 
der Kinder durch den Staat muss wieder 
als Ausnahmefall begriffen werden. Eine 
Berechnung der Unterhaltshöhe in Fällen, 
in denen in der Familie auskömmlich ver-
dient wird, kann dagegen nicht auf diesem 
Existenzminimum aufgebaut werden. Dort 
gilt es vielmehr, das in der Familie Vorhan-
dene an alle Familienmitglieder sachge-
recht zu verteilen. Die mühseligen Anpas-
sungen der DTB in den letzten Jahren 
haben gezeigt, dass das Fundament inzwi-
schen so wenig tragfähig ist, dass die DTB 
nur mit immer „kunstvolleren“ Neuerungen 
und Ergänzungen aufrechterhalten werden 
kann. Es ist daher an der Zeit, mit neuen 
Berechnungsansatz ein neues Fundament 
zu errichten. 

In den Familien ist daher grundsätzlich 
das Vorhandene zu verteilen. Etwas ande-
res gilt nur, wenn Sozialleistungen in An-
spruch genommen werden müssen. 

Die Maßstäbe der vorgestellten Berech-
nungsansatzes sind transparent. Die Höhe 
des Unterhalts bestimmt sich nach Zahl 
und Alter der Kinder sowie den vorhande-
nen Einkünften der Eltern. Die Kinder erhal-
ten den vom Gesetz vorgesehenen – pro-
zentualen – Anteil am Lebensstandard in 
der Familie. Dem Unterhaltsschuldner ver-
bleibt schließlich – vor allem wenn seine 
Expartnerin selbst auch erwerbstätig ist – 
genug für einen angemessenen Lebens-
standard.

Franz K.*

* �Pseudonym –  
Sollten Assoziationen zu Franz Kafka, „Der Pro-
zess“ evoziert werden, so sind die rein zufällig.

Unterhaltsberechnung nach dem Gesetz – 
statt nach der Düsseldorfer Tabelle
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Kindesunterhalt ist das Thema, das die meisten unserer Mitglieder am häufigsten 
und heftigsten beschäftigt. Wir sehen das anhand der Anfragen, der kritischen 
Mails, der häufigen Nutzung unseres Unterhaltsrechners auf der Homepage. 
Entsprechend den Mitgliederinteressen sehen wir uns in der Pflicht, das Thema 
Kindesunterhalt und Düsseldorfer Tabelle (DTB) auf der Agenda zu halten. Der 
Vorstand möchte vermeiden, dass im November wieder über eine neue Düssel-
dorfer Tabelle entschieden wird und wir das Thema nicht ganzjährig auf der 
Agenda gehalten haben. Was dann nach der Veröffentlichung der „neuen alten 
DTB“ folgt, ist immer wieder der große Aufschrei, die ewig gleichen Beschwerden, 
Kritik und Verweigerungs-Androhungen. Spätestens im Februar haben sich alle 
damit abgefunden – es wird widerwillig bis verbittert gezahlt, – bis zur nächsten 
Erhöhung der Unterhaltsbeträge. Dann dreht sich das Hamsterrat erneut. 

Genau aus diesem Hamsterrad will der Vorstand ausbrechen, indem wir das Thema 
Kindesunterhalt ganzjährig auf der Agenda halten, um Reformen anzuschieben, Verbesse-
rungen zu erreichen und Alternativen aufzuzeigen. 

Titelthema

Kritik am Kindesunterhalt ist primär Kritik an der Düsseldorfer Tabelle:

Zahlbeträge entkoppelt  
von realen Einkommen 

Status quo
Alle warten auf die Reform des Unterhalts-
rechts. Wird sie kommen? Dies entscheidet 
sich im den nächsten zwei Monaten. Jetzt 
muss ein Gesetzentwurf auf den Tisch ge-
legt werden, ansonsten reicht die Zeit nicht 
mehr für die parlamentarische Verabschie-
dung in dieser Legislaturperiode. Sicher gibt 
es diesen Gesetzentwurf schon in den 
Schubladen des Ministeriums, der Gesetz-
entwurf dürfte sich nach den Eckpunkten 
des Justizministeriums richten. Was fehlt ist 
das politische Go. 

In Bezug auf die Reform sind die Forde-
rungen, Erwartungen, Wünsche, Notwen-
digkeiten groß, vielfältig, aus der jeweiligen 
Situation des Einzelnen Betroffenen gebo-
ren. Sie unterscheiden sich in vielerlei Hin-
sicht zwischen Unterhaltsberechtigten und 
Unterhaltspflichtigen. ISUV vertritt beide 
Seiten, weil es sinnvoll ist die Interessen 
beider Seiten abzuwägen und nach einer 
einvernehmlichen, gerechten Lösung zu su-
chen. Eine einvernehmliche Lösung kommt 
allerdings dann nicht zustande, wenn Ge-
setze und Vorschriften so gestaltet sind, 
dass sie einseitig genutzt und ausgenutzt 
werden können, folglich der Output – sprich 
Beschlüsse des Familiengerichts – unver-
hältnismäßig und ungerecht sind. 

Die Aufgabe eines Verbandes ist es, die In-
teressen der Mitglieder zu hören und auf die 
Agenda zu setzen, sprich Medienarbeit und 
Lobbyarbeit zu betreiben. Verbände müs-
sen die Interessen von Mitgliedern sammeln 
und entsprechend integrativ formulieren, so 
dass sich alle Mitglieder „mitgenommen“ 
fühlen. 

Wegen der Wichtigkeit des Themas Kin-
desunterhalt und wegen der anstehenden 
Reform wurde bei der ISUV-Klausurtagung 

im Juni – siehe dieser Report, Seite 23/24 
– eine Arbeitsgruppe gebildet mit dem Auf-
trag, Forderungen des ISUV zum Kindes- 

Unterhaltsrecht zu benennen. Was dabei 
entstand ist ein Kaleidoskop von Forderun-
gen und Erwartungen. 

„Ich zahle gerne für meine Kinder, 
es sind schließlich meine, aber  

die Höhe des Unterhalts, der  
ständige Anstieg des Unterhalts,  

hat nichts mehr mit meinem  
Einkommen zu tun“, 

schreibt uns ein Mitglied.

Zehn  Forderungen  des  Arbeitskreises  zum  Kindesunterhalt
1.	 	Steuerklassen-Gerechtigkeit: Beide Trennungseltern sollen zumindest einen Frei-

betrag bekommen und entsprechend die gleiche Steuerklasse haben. 

2.	 	Abschaffung der Düsseldorfer Tabelle, weil sie zu ungerechten Ergebnissen führt, 
nicht mehr zeitgemäß ist, von dem Modell ausgeht – Einer betreut – Einer bezahlt, 
die Bedarfe zu hoch angesetzt sind, Einteilung in Einkommensgruppen und Berech-
nung intransparent.

3.	 	Neudefinition der Betreuungsmodelle – keine starren Prozentsätze: Es ist unge-
recht zu sagen von 29 bis 47% Betreuung zählt Betreuung und führt zu Entlastung. 
Es sollte der Grundsatz gelten: Jede Betreuung jedes Elternteils zählt. 

4.	 	Es geht auch familienintern um soziale Gerechtigkeit – soziale Gerechtigkeit 
meint, dass beide Einkünfte herangezogen werden, auf Betreuungsleistungen von 
beiden Elternteilen geachtet wird. Es kann nicht sein, dass einer das Geld verdient 
und betreut, der andre nicht arbeitet und sich nur auf das Betreuen zurückzieht. Es 
bestehet die Pflicht zu betreuen und zu arbeiten, die Pflicht zur Eigeninitiative für 
beide Elternteile. 

5.	 	Soziale Gerechtigkeit extern-gesamtgesellschaftlich: Recht auf Existenzsicherung 
für beide Elternteile: Mindestselbstbehalt – angemessener Selbstbehalt – Unter-
haltskontrollbetrag – Lohnabstandsgebot – Leistung muss sich lohnen. 

6.	 	Ursachengerechter Kindesunterhalt – Aufwendungen für Kommunion, Schulaus-
flüge, Fahrrad, Zahnspange, … gerecht teilen. 

7.	 	Betreuungskosten & Umgangskosten ausgewogen gestalten – beide Eltern betei-
ligen – bei weiten Strecken tragen die Fahrtkosten beide Elternteile nicht einseitig der 
Umgangselternteil – steuerliche Berücksichtigung 

8.	 	Gemeinsam getroffene Entscheidungen in der Partnerschaft – Fortführung auch 
nach Trennung und Scheidung – gemeinsame Finanzierung: Hobbies, Vereinsbei-
träge, Sport, Privatschule, …

9.	 	Ferienbetreuung & Fahrtkosten – Auswirkungen auf Kindesunterhalt 

10.		„Notwendige Nebenbedarfe“ gleich beim Kindesunterhalt berücksichtigen – 
darüber sollte man nicht diskutieren müssen: welche Bücher, Laptop, Sportkleidung, 
… angeschafft werden. 
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NACHGEFRAGT: 

Fehlen hier Forderungen, die Ihnen 
wichtig erscheinen?
Schreiben Sie uns unter dem Stich-
wort „Forderungen Kindesunterhalt“ 

Aggregation – Selektion – 
Alternativen – Platzierung 
der Forderungen
Aufgabe von Verbänden, Aufgabe von ISUV 
ist es die Forderungen der Mitglieder zusam-
menzufassen, zu nivellieren, d. h. die Extre-
me auszupendeln, so dass alle Mitglieder 
sich vertreten fühlen, d. h. aggregieren und 
so Solidarität unter den Mitgliedern schaffen. 
Gleichzeitig ist aber zu bedenken, welche 
Forderungen, Gedanken und Vorschläge 
eine Chance haben, diskutiert und in die 
Entscheidungsfindung miteinbezogen zu 
werden. 

Immer stellt sich die Frage, ob und inwie-
fern die Forderungen für Trennungseltern 
und Trennungskinder repräsentativ oder nur 
individuell sind, welche Forderungen ausge-
wählt – „selektiert“ – und vorrangig „plat-
ziert“, sprich zuerst angegangen und ver-
folgt werden sollten in Politik, Medien, unter 
den Mitgliedern sowie Betroffenen allgemein. 
Ziel muss sein Problembewusstsein, Em-
pathie und Solidarität zu erreichen.

Natürlich wird von ISUV auch erwartet 
nicht nur darzustellen was ist, sondern auch 
was möglich ist – sprich Alternativen aufzu-
zeigen. 

Selektion und Ranking der 
zehn Forderungen 
Geht man davon aus, welche Forderung am 
häufigsten von Mitgliedern genannt wird, so 
ist dies eindeutig die Forderung nach Ab-
schaffung der Düsseldorfer Tabelle (For-
derung 2). An zweiter Stelle steht wohl die 
Forderung, dass beide Einkommen der El-
tern zu berücksichtigen sind, also soziale 
Gerechtigkeit familienintern (4). 

Einen hohen Stellenwert hat auch die 
Existenzsicherung beider Elternteile nach 
Trennung und Scheidung (5). Die Berück-
sichtigung von Betreuungskosten beim 
Umgang, regelmäßige Fahrtkosten, die im 
Zusammenhang mit Betreuung entstehen, 
sollten ebenso berücksichtigt werden, 
schreiben öfter Mitglieder (7). Eine Forde-
rung, die gerade vor den Sommerferien oft 
gestellt wird: hälftige Betreuung muss sich 
auch beim Kindesunterhalt bemerkbar 
machen (9).

Im Zusammenhang mit den Eckpunkten 
zum Kindschaftsrecht wird oft kritisiert, dass 
der Wert von Betreuung nicht an starren 
Prozentsätzen festgemacht werden darf (3).

Die Forderung nach Steuerklassen-Ge-
rechtigkeit ist eine „alte“ ISUV-Forderung, 
die wir immer wieder aufgegriffen haben und 
weiterhin aufgreifen. Das steuerliche Defi-

zit bei Unterhaltspflichtigen wird von Poli-
tikern anerkannt. Einzelne Parteien haben 
Unterstützung versprochen, allerdings initia-
tiv wurde bisher keine Partei, obwohl dies 
ohne großen Aufwand umsetzbar wäre (1). 

Es ist eine ständige Streitfrage, wann liegt 
Mehrbedarf, wann Sonderbedarf vor – „Not-
wendige Nebenbedarfe“, die nicht durch 
den Kindesunterhalt schon abgedeckt sind 
(10). Dazu gibt es zahllose Urteile, jedoch 
tauchen immer wieder neue Streitfragen auf. 
Von Mitgliedern kam der Vorschlag, eine 
Liste zu erstellen, aus der hervorgeht, wel-
cher Mehrbedarf und welcher Sonderbe-
darf durch den Kindesunterhalt schon abge-
deckt ist. 

Düsseldorfer Tabelle zuerst 
– Kritik
Alle Erfahrungen belegen, Kritik am Kin-
desunterhaltsrecht deckt sich mit Kritik an 
der DTB. Die Eckpunkte des Justizministeri-
ums sparen die DTB aus. – Soll einfach alles 
so weiterlaufen wie bisher? Will die Politik 
weiterhin eine derart wichtige sozialpoliti-
sche Frage, die massiv ins Leben von Tren-
nungsfamilien – finanziell, sozialpsycholo-
gisch, pädagogisch – eingreift, weiterhin 
Richtern überlassen? Stiehlt sich auf diese 
Weise die Politik aus der Verantwortung? 
Greift der Justizminister die Kritik der Betrof-
fenen nicht auf? Sollen Unterhaltspflichtige 
aus der Mittelschicht weiterhin auf Selbstbe-
haltsniveau gedrückt werden können? 

Eines steht fest, eine Reform des Kin-
desunterhaltsrechts, die die DTB aus-
klammert, ist keine echte Reform, son-
dern Kosmetik.

Kritik 
Unterhaltsberechtigter
Unterhaltsberechtigte kritisieren, oft werde 
der tatsächliche Bedarf der Kinder nicht 
gedeckt. Die Bedarfssätze seien zu niedrig, 
insbesondere für ältere Kinder und Jugendli-
che. Die Tabelle sei zu unflexibel und berück-
sichtige nicht die individuellen Bedürfnisse 
und Umstände der Kinder, etwa besondere 
Ausgaben für Bildung, medizinische Versor-
gung oder Freizeitaktivitäten. Verweigere sich 
der andere Elternteil, müsse man klagen. 

Bei Mangelfällen, in denen der unterhalts-
pflichtige Elternteil nicht genug Einkommen 
hat, um den vollen Unterhalt zu zahlen, blei-
ben die Kinder oft unterversorgt. Regelmäßig 
wird die finanzielle Unterstützung durch den 
Unterhaltspflichtigen als unzureichend dar-
gestellt. Das Wechselmodell werde von der 
Tabelle nicht ausreichend berücksichtigt. 
Dies führe zu Ungerechtigkeiten bei der Ver-
teilung der finanziellen Lasten und zu Konflik-
ten. Die Berechnungen und Regelungen der 
DTB sind kompliziert, so dass das Ju-
gendamt und/oder Rechtsanwälte einge-
schaltet werden müssen, wodurch regelmä-
ßig Stresssituationen zwischen den Eltern 
entstehen, die Kinder belasten. 

Kritik Unterhaltspflichtiger
Unterhaltspflichtige empfinden die Zahlbe-
träge als zu hoch – in zwei Jahren 20 Pro-
zent mehr. Sie beklagen, dass sie dadurch 
finanziell überproportional belastet wer-
den. Insbesondere wenn sie selbst ein nied-
riges Einkommen haben, kann die Erfüllung 
der Unterhaltsverpflichtungen schwierig sein. 
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Unterhaltspflichtige kritisieren, dass der 
Selbstbehalt – 1.450,–  € Mindestselbst-
behalt, 1.750,–  € angemessener Selbst-
behalt nicht ausreichend ist, um die eigenen 
Lebenshaltungskosten zu decken, insbe-
sondere in Regionen mit hohen Miet- und 
Lebenshaltungskosten. Unterhaltspflichtige 
kritisieren, dass besondere Umstände, wie 
hohe Wohnkosten oder Schulden, nicht ad-
äquat berücksichtigt werden.

Unterhaltspflichtige kritisieren besonders, 
dass die finanzielle Belastung einseitig auf 
den unterhaltspflichtigen Elternteil verlagert 
ist, während der betreuende unterhaltsbe-
rechtigte Elternteil keine finanziellen Ver-
pflichtungen übernehmen muss. Sie fordern, 
dass das Einkommen des Unterhaltsbe-
rechtigten auch mitberücksichtigt wird. 

Kritisiert wird des Weiteren, dass die DTB 
keine Lösung im Fall eines Wechselmodells 
anbietet. Das führe zu komplizierten und we-
nig transparenten Unterhaltsberechnungen. 

Unterhaltspflichtige, die in einer neuen 
Partnerschaft leben oder weitere Kinder 
haben, bemängeln, dass die Unterhaltsver-
pflichtungen gegenüber den Kindern aus 
erster Ehe oder Beziehung oft Vorrang haben 
und die Bedürfnisse der Zweitfamilie nicht 
ausreichend berücksichtigt werden.

Des Weiteren wird oft kritisiert, dass Unter-
haltsberechtigte einseitig vom Jugendamt 
eine „Beistandschaft“ erhalten, d. h. das 
Jugendamt treibt einseitig den Unterhalt ein 
(siehe dazu Seite 14/15 in diesem Report). 
Unterhaltspflichtige müssen dagegen An-
wälte bemühen, wenn sie ihre Rechte gesi-
chert haben wollen. 

Fakten & Fragen 
Die Düsseldorfer Tabelle schafft von Jahr zu 
Jahr immer mehr Mangelfälle. Das bedeu-
tet, dass die geforderten Unterhaltsbeträge 
zu hoch sind, daher von immer weniger Un-
terhaltspflichtigen mit niedrigen und mittle-
ren Einkommen geleistet werden können. Es 
ist ungerecht, wenn der Unterhalt um über 
9 Prozent steigt, der Selbstbehalt aber nur 
um 6 Prozent. 

Seit drei Jahren rücken Einkommensgrup-
pen an den notwendigen Selbstbehalt heran, 
die davor noch ein gesichertes Einkommens-
polster hatten. Es handelt sich um die Ein-
kommensgruppen 2 (2101) bis 5 (3301), also 
Einkommen der unteren und mittleren Mit-
telschicht. Je nach Alter und Anzahl der Kin-
der wird bei Beziehern dieser Einkommen der 
angemessene Selbstbehalt (1.750,– €) unter-
schritten, ihnen bleibt nur der Mindestselbst-
behalt. Ist das gerecht und ausgewogen? 

Umgekehrt stellt sich Frage, reichen einem 
11-jährigen Kind monatlich 676,– € – Min-
destunterhalt der Einkommensstufe 1 – 
um den existentiellen Bedarf zu decken? Bei 
zwei Kindern sind das 1.352,–  € und 
1.500,– € Halbtagsarbeit macht zusammen 
2.852,–  €. Kann damit ein Drei-Personen- 
Haushalt klarkommen? Umgekehrt wird 
beim Unterhaltspflichtigen der Selbstbehalt 
unterschritten, weil er in der eigenen Woh-
nung lebt. Ist das gerecht? 

„Abschaffung der 
Düsseldorfer Tabelle“ – 
Alternativen?  
Die DTB produziert Unzufriedenheit bei Tren-
nungseltern. Daher die Forderung der Ar-
beitsgruppe „Abschaffung der Düsseldorfer 
Tabelle“, aber was folgt dann? Gibt es Alter-
nativen, die zu gerechteren und angemesse-
neren Ergebnissen führen? – 

Ja, die gibt es – und die haben wir auch 
schon erstellt. Diese alternative Tabelle 
steht, sie muss nur noch im Vorstand end-
gültig diskutiert und verabschiedet werden. 
Ziel ist, die Mittelschicht zu entlasten, die 
Berechnung des Kindesunterhalts trans-
parenter zu machen, indem sich die Höhe 
des Unterhalts prozentual am Einkom-
men der Eltern orientiert. 

Eckpunkte  dieser Tabelle: 
1.	Die in der Familie vorhandenen Ein-

künfte sind die Grundlage für die Un-
terhaltsberechnung.

2.	Es gibt weiterhin drei Altersstufen 
von 0-5 Jahren, von 6-11 Jahren und 
von 12-17 Jahren.

3.	Die Höhe des Unterhalts richtet sich 
nach dem Alter der Kinder und nach 
dem prozentualen Anteil am Ein-
kommen des Unterhaltspflichtigen. – 
In vielen anderen Ländern ist dies der 
Maßstab für die Unterhaltshöhe. 

4.	Die Hälfte des Kindergeldes soll wei-
terhin beim Unterhalt angerechnet 
werden. Es soll also weiterhin „Zahl-
beträge“ geben. 

5.	Geht man z.B. von einem Einkommen 
von 3.000,– € netto und einer Unter-
haltspflicht gegenüber einem 8- und 
einem 10-jährigen Kind aus, so muss 
der Schuldner jetzt 2 x 509,– € bezah-
len. Nach unserer Tabelle wären dies 
noch 2 x 426,–  €. Dem Unterhalts-
pflichtigen verbleibt damit noch genug 
Einkommen, um hiervon seinen eige-
nen angemessenen Lebensstan-
dard zu bestreiten, so wie es nach 
dem Gesetz auch heute sein sollte. 

6.	Dem Unterhaltspflichtigen müssen 50 
Prozent seines Einkommens bleiben. 

Zukunftsperspektiven
Die Aussichten hängen davon ab, ob die 
Reform des Kindesunterhaltsrechts kommt 
oder – aus welchen Gründen auch immer – 
aufgeschoben wird. Wie aufgezeigt, ohne 
Einbeziehung der DTB, ohne Einbeziehung 
der Unterhaltshöhe ist die Reform Flickwerk. 
Unbestritten sind die Verbesserungen, wie 
Festsetzung des Selbstbehaltes durch 
die Politik, wie dies bisher schon beim Min-
destunterhalt war. Sehr zu begrüßen ist auch 
die Anpassung der Wohnkosten an die 
regionalen Begebenheiten. Nachgebessert 
werden muss bei der prozentualen Anrech-

nung von Betreuung auf den Kindesun-
terhalt. Noch etwas vage, aber zu begrüßen 
ist die Vorstellung vom Verbundverfahren 
Kindesunterhalt und Betreuung. 

Im Übrigen, wenn Sie „Eckpunkte“ 
bei der Suche auf unserer Homepage 
eingeben, erhalten Sie 44 Ergebnisse, 
Stellungnahmen, Analysen, Informa-
tionen, Erklärungen von Fachleuten. 

Was aber tun, wenn die 
Reform nicht kommt?
Wir werden natürlich weiterhin auf konkrete 
Verbesserungen drängen. Wir werden auf 
Kompensationen drängen: Gefordert wird 
die Anerkennung eines „Getrennterziehen-
den-Freibetrags“ von 4.230,–  €für beide 
Elternteile. Es gibt keine Begründung: 
Warum nur ein Elternteil einen Freibetrag be-
kommt, wenn beide Trennungseltern Be-
treuungsleistungen erbringen?

ISUV-Forderung ist – und auch das kann 
ohne Reform umgesetzt werden, die tat-
sächlichen Fahrtkosten müssen zumindest 
steuerlich geltend gemacht werden können. 
Die Aussage, die Fahrtkosten seien mit dem 
hälftigen Kindergeld gedeckt, ist zynisch 
(Mehr dazu: „Kompensationen“ auf Seite 8).

Kaum zu glauben, aber wahr: Die DTB 
selbst bietet in den „Anmerkungen“ sogar 
eine kleine Lösung an. Die DTB enthält eine 
Spalte mit Bedarfskontrollbeträgen, die zu 
einer gerechten Verteilung der in der Tren-
nungsfamilie vorhandenen Mittel führen. Die 
Bedarfskontrollbeträge sind in der DTB für 
jede Einkommensgruppe ausgewiesen. Die 
Crux dabei ist, dass die Bedarfskontrollbe-
träge in der Praxis kaum beachtet werden, 
weil sie in den „Anmerkungen zur DTB“ nur 
als Sollvorschrift stehen. Das kann man 
leicht ändern (Mehr zu den Bedarfskontroll-
beträgen im nächsten Report). 

Wer über Bedarfe spricht und sich über 
ständige Erhöhungen aufregt, sollte zuerst 
einmal analysieren, wie diese Bedarfe ermit-
telt werden. Dazu gibt es Statistiken, und 
wie immer bei derartigen Zahlenwerken stellt 
sich die Frage, wer und wie werden die 
Daten ermittelt, noch wichtiger, wie werden 
diese Daten analysiert. Wer also die Betrags-
höhen anzweifelt, muss sich mit den Daten 
befassen, die erhoben werden, welche 
Daten erhoben werden und wie sie ausge-
wertet werden. – Salopp gefragt steht die 
DTB auf geframten Daten, basiert die DTB 
auf Fakten oder Fake (Mehr dazu auf Seite 
10/11)?		 Josef Linsler 

NACHGEFRAGT: 
Schreiben Sie uns: Wird der Kin-
desunterhalt und der Selbstbehalt, 
die ja nach dem Gesetz in Relation 
zueinander stehen gerechter und 
transparenter? Stichwort „Gerechter 
Kindesunterhalt“
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ANERKENNUNG VON BETREUUNGSLEISTUNGEN 
für unterhaltspflichtige Elternteile
Auch wenn die Reform nicht kommt, einiges kann auch jetzt schon umgesetzt werden, 
was Trennungskindern und Trennungseltern guttut. Gefragt sind da auch Finanzminis-
ter und Sozialminister. Es geht darum Betreuungsleistungen von Unterhaltspflichtigen 
zu berücksichtigen. Ein ISUV-Mitglied bringt es treffend auf den Punkt: „Die Kinder 
essen auch bei mir, ich fahre monatlich achtmal 124 Kilometer, um die Kinder freitags 
zu holen und sonntags wieder zurückzubringen – im Monat sind das 992 Kilometer, 
118,– €. Hinzu kommen Mietkosten für eine größere Wohnung. Dennoch zahle ich 
vollen Kindesunterhalt, 833,– € für beide Kinder. Mir bleiben gerade einmal 1567,– €.“ 
Diese und ähnliche Erfahrungen teilen tausende unterhaltspflichtige Trennungseltern, 
die unter finanziellen Belastungen leiden.

Was kann man von einem 
neuen Gesetz erwarten? 
Bisher kann laut Bundesgerichtshof in sol-
chen Fällen der Mitbetreuung der Unterhalt 
nur um eine bis zwei Stufen der Düsseldor-
fer Tabelle reduziert werden, was oft weniger 
als 20,–  € im Monat ausmacht. Immerhin 
soll jetzt grundsätzlich laut „Eckpunkten“ 
Mitbetreuung gesetzlich geregelt, mehr an-
erkannt werden. Jedoch die Messlatte, 
wann Betreuung berücksichtigt werden soll, 
liegt hoch, nach Auffassung von Betroffenen 
zu hoch. Elternteile müssen das Kind mehr 
als 29 Prozent im Jahresdurchschnitt be-
treuen, um den Unterhalt reduzieren zu kön-
nen. Praktisch bedeutet dies, dass ein un-
terhaltspflichtiger Elternteil jedes zweite Wo-
chenende, die Hälfte der Ferien und zweimal 
in der Woche die gemeinsamen Kinder be-
treuen muss. Die Zuschriften und auch die 
Meinungen auf der Klausurtagung sind ein-
deutig: Grundsätzlich sollte jede Betreu-
ungsleistung beider Elternteile gewürdigt 
und finanziell berücksichtigt werden, die 
dem Kindeswohl dient. 

Kompensationen für 
mitbetreuende Elternteile
Die Erwartungen an die angekündigte Re-
form des Kindschafts- und Unterhaltsrechts 
sind hoch, aber nicht zu hoch. Eigentlich 

geht es um Selbstverständliches: Die tat-
sächlichen Betreuungsleistungen anerken-
nen und entsprechend Kosten berücksichti-
gen. Das ist notwendig, denn es gibt tau-
sende unterhaltspflichtige Trennungseltern, 
die in finanziell beengten Verhältnissen 
leben. Wie kann ihnen, wie muss ihnen ge-
holfen werden, unabhängig davon, ob die 
Reform jetzt kommt oder nicht. 

Gerechte, praktische und 
wirksame Kompensationen 
ISUV fordert für alle unterhaltspflichtigen mit-
betreuenden Elternteile „effiziente Kompen-
sationen“. Die Bundesvorsitzende wird nicht 
müde bei jeder Gelegenheit hervorzuheben: 
„Wir wollen niemanden etwas wegnehmen, 
schon gar nicht den Kindern. Es geht um 
angemessene Aufteilung des Einkommens 
und um Anerkennung der Betreuungsleis-
tungen beider Elternteile.“

Gefordert wird die Anerkennung seitens 
des Staates mittels eines „Getrennterzie-
henden-Freibetrags“ von 4230,–  € für 
beide Elternteile. Es stellen sich die Fragen: 
Warum bekommt nur ein Elternteil einen 
Freibetrag, wenn beide Trennungseltern Be-
treuungsleistungen erbringen? Das ist Be-
troffenen nicht vermittelbar: Warum wird 
dem Elternteil, der Betreuungsleistungen 
erbringt und Unterhalt zahlt, kein Freibetrag 
zugebilligt? Handelt es sich letztlich nur um 

ein, weil „alleinerziehend“ definiert ist, aber 
getrennterziehend – in der Realität überwie-
gend – einfach ausgeklammert wird? 

Eine Frage, die sich jetzt viele Elternteile 
stellen: „In den Sommerferien sind unsere 
Kinder drei Wochen bei mir, dennoch zahle 
ich 1040,–  € Unterhalt. Ich kann mit den 
Kindern nicht wegfahren. Warum zahle ich 
vollen Unterhalt, obwohl die Kinder in der 
Ferienzeit bei mir leben und die Mutter das 
Kindergeld von 500,– € weiterhin bezieht?“ 
fragt ein getrennterziehender Vater stellver-
tretend für viele andere. „Betroffene Tren-
nungselternteile sehen sich mit der Frage der 
Kinder konfrontiert, warum der unterhalts-
pflichtige Elternteil nicht auch mit ihnen in 
Urlaub fährt. Wem nur der Mindestselbstbe-
halt – 1450,– € – oder auch der angemesse-
ne Selbstbehalt – 1750,– € – bleibt, hat nicht 
genügend Geld, um mit den Kindern Urlaub 
zu machen. Hier bedarf es keiner Reform, 
sondern kann einfach per Verordnung gere-
gelt werden. Im Übrigen ist hervorzuhe-
ben, nicht wenige Elternteile, die durch 
das ISUV-Coaching gegangen sind, ma-
chen das auch von sich aus so.

Kritik und 
Verbesserungsvorschläge
Wir kritisieren das schon viele Jahre und be-
kommen dafür ein Schulterklopfen und das 
Versprechen: „Ja, da müssen wir was än-
dern.“, passiert ist aber nichts Konkretes. Die 
bisherigen Regelungen berücksichtigen die 
zusätzlichen Kosten für Fahrt, Lebensmittel 
und gesellschaftliche Teilhabe, die Kinder 
auch beim weniger betreuenden Elternteil 
haben, nicht angemessen. ISUV fordert, 
auch die Fahrtkosten müssen zumindest 
steuerlich geltend gemacht werden können. 
Die Aussage, die Fahrtkosten seien mit dem 
hälftigen Kindergeld gedeckt, ist zynisch. 

Nachbesserung: Kompensatio-
nen – Reformvorschläge
Im Rahmen einer echten Reform sollten die 
vorgeschlagenen Kompensationen mit ein-
bezogen werden. Die im Eckpunktepapier 
geplanten bis zu 100,– € monatlich weniger 
Unterhalt bei 40 Prozent Betreuung sind ob-
jektiv gesehen zu wenig im Vergleich zu den 
tatsächlichen Kosten, die dem Trennungsel-
ternteil dabei entstehen. Sie sind auch unter 
dem Aspekt der Gleichheit – Beide betreu-
en, Beide bezahlen – inakzeptabel. Es muss 
nachgebessert werden nach den Kriterien 
von Verhältnismäßigkeit und Ausgewogen-
heit zwischen der Trennungseltern. Im Übri-
gen ist die Grenze von mindestens 29 Pro-
zent Betreuung willkürlich. Das Signal für 
Trennungseltern muss sein, dass jede Be-
treuungsleistung geldwert ist. 

 JL

NETZFUND 
Anfrage auf Facebook:
„Ich habe das Gefühl, dass mein Ehe-
mann eher wieder mein bester Freund 
ist, was er war, als ich 15 war. Ich fühle 
mich absolut unwohl, wenn denn mal 
gekuschelt wird oder auf Zwang (meine 
Sichtweise) Sex stattfindet. 

Ich möchte gerne wieder schöne 
Dinge in meinem Leben außer meinen 
drei Kids. Allerdings habe ich absolute 
Panik davor, was mit den Kids passiert 
(mental) wenn wir uns trennen. Meine 
Große ist schon ein Trennungskind. 

Noch dazu die finanziellen Sorgen. 
Da der Kleine noch so klein ist, ist es 

mir unmöglich einen Job nachzugehen. 
Gibt es irgendwelche Hilfen?“ 

Antwort 1:
„Mir ging es finanziell total gut nach der 
Trennung, obwohl ich vom Amt gelebt 
habe. Geh zum Amt, die helfen und 
beraten dich… du bekommst Anträge, 
Wohngeld, Bürgergeld, Zuschüsse für 
Sportverein und und und… hast du 
eine Wohnung gefunden, gehst du mit 
dem Mietvertrag hin und lässt dir die 
Wohnung genehmigen… Hätte ich vor-
her gewusst, wie einfach das ist, hätte 
ich mich viel früher getrennt.“ 
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Ob das noch in dieser Legislaturperiode von der Ampel umgesetzt wird? 

REFORM KINDSCHAFTSRECHT: 
Eigenverantwortung der Eltern stärken –  
Verbundlösung zwischen Betreuungsrecht  
und Unterhaltsrecht
Justizminister Buschmann ist mit dem Anspruch angetreten das Familienrecht zu mo-
dernisieren. Alles gut und recht: Berücksichtigung neuer Familienformen, des Wechsel-
modells, „partnerschaftlicher Betreuung“, Berücksichtigung häuslicher Gewalt bei Be-
treuungsfragen, aktives Mitwirkungsrecht von Kindern, besonders von Jugendlichen ab 
14 Jahren, Erweiterung des „Kleinen Sorgerechts“. Buschmann will die „Autonomie und 
Gestaltungsmöglichkeiten der Eltern ausbauen“, gut so. Er setzt auf Vereinbarungen 
der Eltern und erhofft sich, dass so das „Kindschaftsrecht weniger streitanfällig“ wird. 

Um diese Ziele umzusetzen sind rechtliche, 
aber auch praktische kommunikative Verän-
derungen notwendig, um den Kindern nach 
Trennung weiterhin beide Elternteile zu erhal-
ten. Auch bei der ISUV-Klausurtagung be-
stand Einigkeit darüber, dass die Eckpunkte 
grundsätzlich zu begrüßen sind, aber noch 
konkretisiert werden müssen. Entscheidend 
wird sein, ob die Jugendämter mitziehen – 
und dass Kindschaftsrecht und Kindesun-
terhaltsrecht im Verbund gesehen werden. 

Grundsätzlicher Strukturfehler 
Unterhaltsrecht und Betreuungsrecht gehö-
ren zusammen, bedingen sich gegenseitig. 
Der Leitgedanke der Reform „Beide bezah-
len” basiert auf der Interaktion beider Rechts-
bereiche. Die Eckpunkte Unterhaltsrecht 
und Kindschaftsrecht müssen in engem Zu-
sammenhang gesehen werden. Betroffene 
Eltern sehen und erleben das so. Wer regel-
mäßig Unterhalt zahlt, hat Anspruch auf Um-
gang. Wer regelmäßig betreut, hat Anspruch 
auf Entlastung beim Unterhalt. 

ISUV schlägt eine Änderung des 
§1671 BGB vor. „Trennungseltern 
dienen dem Kindeswohl nach Tren-
nung und Scheidung, indem sie ge-
meinsam betreuen und gemeinsam 
für den Kindesunterhalt aufkommen. 
Entscheidungen der alltäglichen Be-
treuung (§ 1687 Abs. 1 S. 4 BGB) soll 
der Elternteil treffen, bei dem das 
Kind gerade wohnt.“ 

Eigeninitiative und 
Eigenverantwortung fördern
Durch die Reform sollen die Eltern Impulse 
bekommen, elterliche Sorge und Betreu-
ung eigenverantwortlich zu gestalten, 
indem sie Vereinbarungen untereinander, 
aber auch mit „Dritten über sorgerechtliche 
Befugnisse“ treffen. Auf diese Weise kön-
nen Eltern bei der Betreuung entlastet wer-
den, Kinder leben in einem erweiterten fa-
milialen Netz.

„Was ist daran neu, das können die Eltern 
jetzt doch auch schon, natürlich müssen sie 
sich einig sein“, fragt ein ISUV-Mitglied. Ja, 
Eltern können auch jetzt schon Personen 
Vollmachten ausstellen, dennoch ist es sinn-
voll im Zuge der Reform an Eigeninitiative, 
Eigenverantwortung mittels Vereinbarungen 
zu appellieren. Ähnlich verhält es sich mit der 
geplanten Aufnahme des symmetrischen 
und des asymmetrischen Wechselmo-
dells ins Gesetz. Damit werden Gerichte, 
Jugendämter – und Eltern ausdrücklich auf-
gefordert, das Wechselmodell aus seinem 
Schattendasein herauszuholen, das Wech-
selmodell zu fordern und zu fördern. Eltern 
werden ermuntert das Wechselmodell zu 
beantragen, sich in pragmatischer Eigeniniti-
ative und Eigenverantwortung zu üben, all-
zeit das Kindeswohl im Blick zu behalten. 

Wichtig und richtig ist auch die Berück-
sichtigung von häuslicher Gewalt in Sorge- 
und Betreuungsverfahren. Das ist nicht neu, 
aber künftig werden Familiengerichte Ge-
waltvorwürfe intensiver prüfen. Dabei gilt es 
allerdings zu berücksichtigen, dass diese in 
Sorge- und Umgangsverfahren auch manch-
mal missbräuchlich vorgetragen werden. 

Notwendige Nachbesserung
Die diskriminierende Rechtsstellung nicht-
verheirateter Väter und ihrer Kinder steht seit 
vielen Jahren in der Kritik. Betroffene Väter 
fordern Gleichstellung mit verheirateten Vä-
tern, wobei zurecht auf andere europäische 
Staaten verwiesen. Dort ist die Gleichstel-
lung verwirklicht. In den Eckpunkten wird 
diesen Vätern ein „kleines“ gemeinsames 
Sorgerecht zugestanden, allerdings unter 
Voraussetzung, dass sie mit der Mutter einen 
„gemeinsamen Wohnsitz“ haben. In diesem 
Fall kann der Vater eine „einseitige, beurkun-
dete Erklärung“ abgeben. 

Das ist weiterhin unbefriedigend, nichtver-
heiratete Väter fühlen sich zurecht weiterhin 
benachteiligt. ISUV fordert die gemeinsame 
Sorge aller Eltern für ihre außerehelich gebo-
renen Kinder ab Geburt und nach Festste-
hen der Vaterschaft. 

Eine Reform des Kindschaftsrechts muss 
die Trennungssituation in den Fokus stel-
len. Entscheidend ist, dass die Transforma
tion der „Paarfamilie“ zur „Trennungsfamilie“ 
gelingt, die beiden Ehe-maligen sich nicht 
verbittert zurückziehen und über Anwälte 
bekriegen. In den Eckpunkten heißt es dazu: 
„Zur frühzeitigen Vermeidung von Hochkon-
fliktfällen soll das Familiengericht eine Um-
gangspflegschaft künftig anordnen, wenn 
die Eltern dies übereinstimmend wollen.“ 

Das ist zu beliebig, denn die Übereinstim-
mung wird oft nicht gegeben sein, kann von 
einem Elternteil torpediert werden, insbe-
sondere wenn er sich durch die ausschließ-
lich anwaltliche Vertretung Vorteile erhofft. 

Es ist darüber nachzudenken, wie dieses 
Gezerre und Gezeter gelöst werden kann. 
Staatliche und nichtstaatliche Stellen wie 
etwa ISUV können insbesondere durch Er-
fahrung empathische Beratung und Coa-
ching die Transformation zur Trennungsfami-
lie fördern. Entscheidend ist in der Konfliktsi-
tuation, das Vertrauen der betroffenen Eltern 
zu gewinnen und das Selbstbewusstsein für 
eigenverantwortliche Lösungen zu stärken. 

Diesen Transformationsprozess zu coa-
chen und zu einer einvernehmlichen Schei-
dung zu führen, darin sieht ISUV eine zentra-
le Aufgabe der Kindschaftsrechtsreform. Im 
Zentrum des Coachings soll das Training von 
Bindungstoleranz und Kommunikation bei-
der Eltern stehen.

Im Gesetz sollte die Maxime gelten: Erst 
wenn trotz Beratung und Coaching keine 
Vereinbarung zustande kommt, entscheidet 
das Familiengericht. Betroffene Eltern sind 
zuvor über juristische Regelungen sachlich 
und transparent aufzuklären. 

Nach ISUV-Auffassung ist der im Grundge-
setz, Art. 6 verankerte Pflichtgedanke nicht 
berücksichtigt: „Pflege  und Erziehung der 
Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ 
Im Rahmen der Reform sollte auch die 
Pflicht zur Betreuung ins Gesetz geschrie-
ben werden. Zur Betreuung kann man zwar 
niemanden zwingen, aber wenn diese Pflicht 
im Gesetz steht, hat dies Signalwirkung. 

J. Linsler 

Die Reform war Titelthema im ISUV-Report 175.
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EXISTENZMINIMUM:  
Regeln und Fakten statt Wunschdenken
Bei jeder Fortschreibung der Höhe von 
Transferleistungen, sei es das Bürger-
geld oder Unterhaltsleistungen, bricht 
eine emotionale öffentliche Debatte um 
die Angemessenheit dieser Maßnahme 
aus. Dabei wird oft übersehen, dass dies 
nur die zwangsläufigen Folgen der vor-
ausgegangenen neuen Festlegung der 
Höhe des Existenzminimums sind. Auch 
eine Debatte über die konkreten Werte in 
den Existenzminimumberichten hilft 
nicht weiter: Denn diese Werte sind le-
diglich das Ergebnis, welches sich 
zwangsläufig aus der Gesetzes- und 
Rechtsprechungslage ergibt.

Verantwortliche Politiker lassen sich gerne 
für Erhöhungen des Kindergeldes feiern. 
Dabei bleibt unerwähnt, dass dies in den 
allermeisten Fällen nur deshalb passiert, weil 
gemäß ständiger Rechtsprechung des 
BVerfG das Kindergeld einen vom Existenz-
minimum abhängigen Mindestbetrag nicht 
unterschreiten darf. Man lässt sich also für 
eine Selbstverständlichkeit feiern.

Der Autor hält es für wichtig, alle Emp-
fänger von Transferleistungen gleich zu 
behandeln. 

Es kann nicht vom Geldgeber abhängen, 
wie der Empfänger behandelt bzw. sein Be-
darf ermittelt wird. In diesem Sinne erhalten 
sowohl die Empfänger von öffentlichen Mit-
teln, u.a. Kindergeld und Bürgergeld, als 
auch von privaten Mitteln, wie Kindesunter-
halt, Transferleistungen.

Wer die Angemessenheit der Betragshö-
hen an festgestellten Transferleistungen 
und damit auch dem Existenzminimum 
anzweifelt, muss sich besonders mit 
zweierlei beschäftigen:
1.	Welche Daten werden dafür erhoben? 
2.	Wie werden diese ausgewertet?

Welche Daten werden erhoben? 
Die Datengrundlage wird schwerpunktmä-
ßig aus der sog. Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) gewonnen. Diese 
wird regelmäßig vom Statistischen Bundes-
amt erhoben. Zuletzt im Jahr 2023. Es han-
delt sich um eine Befragung von “möglichst” 
repräsentativen Bevölkerungsteilen. Dies 
mag zu früheren Zeiten ein akzeptables Vor-
gehen gewesen sein, aber heute gilt es zu 
bedenken:

	– Aufgrund der geringen Größe der Stich-
probe ist es nicht möglich, die Ergebnisse 
zu regionalisieren. Jeder, der schon ein-
mal z.B. in Plauen und München einge-
kauft hat weiß, dass die Preisniveaus in-
nerhalb Deutschlands stark abweichen 
können.

	– Die Bezieher von Transferleistungen jeder 
Art haben ein massives Interesse, die EVS 
zu manipulieren. Aus der EVS ergibt sich 
u.a. der Mindestbetrag des Kindergeldes. 
Jeder Befragte mit Kindern hat also einen 
Anreiz, möglichst viele Ausgaben für 
seine Kinder anzugeben, denn in der 
Folge muss der Staat ja dann mehr Kin-
dergeld bezahlen. Dies erhöht im Übrigen 
auch den Mindestunterhalt, denn dieser 
hat die gleiche Datengrundlage. Das kann 
heute jeder interessierte im Internet nach-
lesen. Eine Kontrolle, ob die angegebe-
nen Beträge tatsächlich so verausgabt 
wurden, ist systembedingt nicht möglich. 
Man könnte sagen: Wer wissen will, ob 
der Sumpf trockengelegt werden soll, 
sollte sich überlegen, ob er (nur) die Frö-
sche fragt.

	– Die EVS auszuwerten, dauert lange. Im 
aktuellen Existenzminimumbericht wird 
davon ausgegangen, dass die EVS 2023 
erst 2025 abschließend ausgewertet sein 
wird. D.h. bis die Daten zur Verfügung 
stehen, sind diese schon wieder veraltet.

	– Die EVS ist ein Instrument der Vergangen-
heit. Heute müsste und könnte man eine 
echte Datenerfassung machen: So könn-
ten zufällig ausgewählte Freiwillige auf 
Kosten des Staates mit Bezahlkarten aus-
gestattet werden. Diese bezahlen damit 
konsequent alles, was man ohne Bargeld 
bezahlen kann. Die ohnehin heute digital 
vorhandenen Kassenzettel könnten dann 
zusammen mit der ID der Bezahlkarte an 
die Statistikbehörde geschickt werden. 
Überweisungen würden auch mit der ID 
verknüpft werden. 

Mit Hilfe dieser freiwillig „gläsernen” 
Bürger könnten die tatsächlichen 
Ausgaben und damit auch der tat-
sächliche Bedarf erhoben werden. 
Durch die durchgehend digitale Er-
fassung könnte die Datenauswer-
tung massiv beschleunigt werden. 
Außerdem würde man dann feststel-
len, inwiefern die gleichen Güter in 
verschiedenen Teilen Deutschlands 
stark unterschiedliche Preise haben.

Wie werden die Daten 
ausgewertet und verwendet? 
Zunächst einmal werden nur Daten von 
Haushalten von Alleinstehenden oder Paa-
ren mit einem Kind verwendet (§2 RBEG). 
Außerdem werden die Daten der einkom-
mensschwächsten Haushalte ausgewählt 
(§4 RBEG), welche nicht ausschließlich von 
verschiedenen öffentlichen Transferleistun-
gen gemäß 2 Abs. 1 RBEG (u.a. Bürgergeld) 
leben.

Allein schon diese Auswahl bietet reich-
lich Anlass zu Kritik:

1.	Trennungsfamilien, Alleinerziehende, Fa-
milien mit mehreren Kindern etc. werden 
gar nicht betrachtet. Das bedeutet kon-
kret: Ein erheblicher Anteil derjenigen, die 
von den Ergebnissen der Auswertung 
unmittelbar betroffen sind, bleibt bei der 
Datengrundlage unberücksichtigt.

2.	Es kann aus dieser Auswertung nicht be-
stimmt werden, wie sich die Bedürfnisse 
von Kindern verändern, wenn mehrere 
Kinder in einem Haushalt leben. Da je-
doch z.B. die Düsseldorfer Tabelle 
(DTB) von zwei Kindern ausgeht, passt 
hier offensichtlich die gewählte Daten-
grundlage und die davon ausgehend 
abgeleitete „Vorschrift“ DTB nicht zu-
sammen. 

3.	Die prozentualen Anteile an Haushalten, 
welche die Gruppe der “Einkommens-
schwächsten” bilden, ist relativ groß und 
auch noch unterschiedlich zwischen Al-
leinstehenden und Paaren mit Kind.

4.	Zahlreiche Arten von Transferleistun-
gen bleiben außer Betracht. Darunter 
alle privaten Transferleistungen, wie 
etwa Unterhaltsleistungen. Es ist je-
doch schon systematisch unmöglich für 
bestimmte Personengruppen, den Le-
bensstandard ohne Transferleistungen zu 
bestimmen. So erhalten alle Eltern Kin-
dergeld. Es gibt also keine Vergleichs-
gruppe ohne diese Transferleistung. 
Damit ist auch nicht messbar, welche 
Ausgaben Eltern ohne Kindergeld für ihre 
Kinder aufwenden würden. Ohne Abzug 
von Transferleistungen vom Gesamtein-
kommen und Herausrechnen von Ausga-
ben, die erst dadurch ermöglicht werden, 
wird der Lebensstandard aber systema-
tisch überschätzt.

5.	Die Auswahl unterstellt zudem, dass es 
einen fließenden Übergang zwischen der 
Gruppe der Bürgergeldempfänger und 
sich selbst tragenden Haushalten gibt. 
Das ist falsch, in jedem Fall fragwürdig:  
Wer nur knapp über dem Niveau von Bür-
gergeld verdient, wird sich gut überlegen, 
ob der Mehrverdienst die Aufwände an 
Zeit und auch Geld fürs eigene Arbeiten 
wert ist. Ein Beispiel: Bei 170 Stunden 
Arbeit im Monat entsprechen 200,– € im 
Monat über dem Bürgergeldbetrag einem 
effektiven Stundenlohn von 1,18 € pro 
Stunde. Provokant gefragt: Lohnt es sich, 
dafür morgens aufzustehen?

Es ist vielmehr davon auszugehen, dass es 
einen Einkommensbereich knapp oberhalb 
des Einkommens von Bürgergeld-Haushal-
ten gibt, in dem sich fast keine sich selbst 
tragenden Haushalte befinden. Leider geben 
die öffentlich zugänglichen Daten hierzu 
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keine Auskunft, denn das Gesamteinkom-
men von Haushalten, die von Transferleistun-
gen leben, wird nicht systematisch erfasst.

Ergebnis: 
Alle genannten Effekte führen zum gleichen 
Ergebnis: Die in die Berechnung des Exis-
tenzminimums einfließenden Daten der EVS 
kommen von Haushalten mit tendenziell hö-
herem Einkommen und damit auch über-
wiegend höheren Ausgaben. In der Folge 
wird das Existenzminimum systematisch 
überhöht angesetzt. Damit steigt sowohl 
das Niveau, ab dem es sich lohnt zu arbei-
ten (Bürgergeld), als auch die Höhe aller 
anderen Transferleistungen weiter an. 

Entsprechend fallen die grundlegenden 
Daten bei der nächsten EVS zwangsläufig 
wieder höher aus. Ein sich selbst antreiben-

der Kreislauf ist im Gang, auch völlig ohne 
Inflation. Dies muss dringend korrigiert wer-
den. Denn die Transferleistungen müssen ja 
erst erwirtschaftet werden. Denjenigen, die 
dies leisten, ist es nicht zuzumuten, dass der 
Lebensstandard von Transferleistungen von 
selbst immer weiter steigt. 

Die gemachten Feststellungen sind unab-
hängig davon, welche Bestandteile, Teilbe-
darfe, in den Gesamtbedarf des Existenzmi-
nimums einfließen und wie diese gewichtet 
werden. Ob es angemessen ist, die Bedarfe 
für soziale Teilhabe konstant zu halten, wäh-
rend der Lebensstandard in der Breite der 
Bevölkerung durch Reallohnverluste sinkt, 
ist eine weitere zu diskutierende Frage.

Karl Kraus*
*Der Autor möchte anonym bleiben.

„Wollen Sie sich scheiden lassen?“ – 
ein kurzes „Ja“ – das war es dann und 
das ist die Regel, aber es gibt auch 
Ausnahmen. 

Was aber, wenn einer 
der Ehe-maligen 
nicht erscheint? 
„Ich kann diesen Menschen einfach 
nicht mehr treffen.“ – Ja, es gibt diese 
Fälle wie wir aus dem ISUV-Coaching 
wissen, in denen es einem der Ehepart-
ner nicht zumutbar erscheint, den an-
deren in der mündlichen Verhandlung 
der Scheidung vor dem Familienge-
richt, nochmals zu treffen. – Geht das 
so einfach? Zu der mündlichen Ver-
handlung der Scheidung ordnet das 
Familiengericht immer das persönliche 
Erscheinen beider Ehepartner an. Es 
reicht nicht, sich in diesem Termin 
durch einen Anwalt vertreten zu lassen.

Regel
Im Regelfall müssen beide Ehe-malige bei 
Gericht erscheinen. Kommt ein Ehegatte 
nicht zum Scheidungstermin, kann das 
Familiengericht nicht über den  Schei-
dungsantrag entscheiden. Das Verfahren 
wird somit verzögert. Grundsätzlich ent-
scheidet das Gericht nicht in Abwesenheit 
eines Ehegatten. Von diesem Grundsatz 
gibt es nur wenige Ausnahmen.

Erscheint ein Ehegatte nicht vor dem 
Familiengericht, so werden dem Ehegat-
ten die durch sein Fernbleiben entstande-
ne Kosten auferlegt. Zudem kann das Ge-
richt ein Ordnungsgeld gegen den fehlen-
den Ehepartner verhängen. Das Ord-
nungsgeld kann bis zu 1.000,– € betragen. 

Im Extremfall gilt: Fehlt ein Ehegatte 
mehrfach zu einem anberaumten Schei-
dungstermin, dann kann das Familienge-
richt den Ehepartner auch vorführen las-
sen – er wird dann von der Polizei zu 
Hause abgeholt und zum Termin gebracht.

Ausnahmen 
Nur wenige Ausnahmen werden vom Ge-
richt anerkannt, dass ein Ehepartner nicht 
zum Scheidungstermin erscheinen muss, 
z.B. gesundheitliche Gründe. Es muss 
sich allerdings um eine gravierende Ge-
sundheitsbeeinträchtigung handeln, was 
natürlich im Ermessen des Gerichts liegt. 
Ebenso kann von der persönlichen Anwe-
senheitspflicht abgesehen werden, wenn 
der Ehepartner sehr weit vom Gerichtsort 
entfernt wohnt. Dann wird die Anhörung 
durch einen Richter an einem Gericht am 
Wohnort des Ehepartners bzw. an einem 
Gericht, das für ihn leichter zu erreichen 
ist, erfolgen (§ 128 Abs. 3 FamFG).

Quelle refrago, 
Redigiert JL

Umzug nach Deutschland:  
Kinder müssen 81.000 € zurückzahlen
Ziehen minderjährige Kinder aus dem Ausland nach Deutschland zurück, muss der 
Unterhalt aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen gegebenenfalls neu berechnet 
werden. Das OLG Celle – Beschluss vom 11.06.2024 - 17 UF 204/23 – setzte deswegen 
den Unterhalt für drei Mädchen neu fest. Das OLG verurteilt sie, ihrem amerikanischen 
Vater über 81.000,– € zu erstatten.

Hintergrund
Ein Ehepaar – Vater Amerikaner, Mutter 
Deutsche – trennte sich in Kalifornien. Der 
Vater von drei minderjährigen Töchtern, die 
bei der Mutter lebten, arbeitete als gutverdie-
nender Arzt und zahlte monatlichen Kindes
unterhalt von etwas über 6.000,–  US-Dollar. 
Sein jährliches Bruttoeinkommen lag bei 
mehr als 460.000,– US-Dollar. Im Sommer 
2021 zog die Mutter mit den drei Mädchen 
nach Deutschland, womit sich der Vater 
zuvor schriftlich einverstanden erklärt hatte. 

Allerding beantragte der Vater eine Abän-
derung der Unterhaltszahlungen. Er war der 
Meinung, dass aufgrund des Umzuges und 
des nunmehr anwendbaren deutschen Un-
terhaltsrechts der Unterhalt herabzusetzen 
sei – auf jeweils 160 % des Mindestbetrages 
der Düsseldorfer Tabelle der jeweiligen Al-
tersstufe abzüglich des hälftigen Kindergel-
des, insgesamt auf 2.080,50 €. 

Entscheidungsbegründung
Zu Unrecht, fand das Familiengericht: Denn 
auf eine Abänderung habe er in der Verein-
barung wirksam verzichtet. Mit seiner Be-
schwerde beim OLG erlangte der Mediziner, 
der nun zusätzlich auch die Rückzahlung 
des in den USA überzahlten Unterhalts von 
insgesamt 112.000,– € verlangte, zumindest 
einen Teilerfolg: Nach Ansicht des OLG Celle 
ist das kalifornische Unterhaltsurteil abzuän-
dern und die Töchter auf Rückzahlung über-
zahlten Unterhalts in Höhe von 80.000,– € 
nach § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. BGB zu 
verurteilen. Laut den Richterinnen und Rich-

tern liegen durch den Umzug der Mutter 
nach Deutschland andere juristische Festle-
gungen vor, sodass jetzt deutsches Unter-
haltsrecht anzuwenden ist. Auf Grundlage 
des deutschen Unterhaltsrechts kommt das 
OLG in der höchsten Altersstufe der Düssel-
dorfer Tabelle aufgrund des Mehrbedarfs – 
eingeschlossen Kosten für die internationale 
Schule – auf einen Unterhaltsbetrag von mo-
natlichen 5.181,– € (3 x 1.727,– €). Der per-
sönlichen Voraussetzungen der zuvor in Ka-
lifornien aufgewachsenen Jugendlichen 
lasse den Besuch einer internationalen 
Schule als angezeigt und angemessen im 
Sinne des Kindswohls erscheinen.

Den vorgetragenen Mehrbedarf etwa für 
regelmäßige Restaurantbesuche und Urlau-
be bezeichnete das Gericht als nicht ange-
messene Teilhabe am Luxus und lehnte dies 
ab. Auch die kieferorthopädischen Behand-
lungen und den Reitunterricht konnte der 
Senat – mangels konkret vorgetragener Be-
träge – nicht nachvollziehen. Dem Vortrag sei 
bereits ein konkreter Bedarf, der die höchste 
Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabel-
le übersteigen würde, nicht hinreichend zu 
entnehmen.  Immer wieder wurde vom An-
walt der Mädchen auf den hohen Lebens-
standard verwiesen. Konkrete und regelmä-
ßig aufgewandte Beträge für dessen Ver-
wirklichung hätten sie aber nicht genannt. 
Daher müssten Mutter bzw. die Töchter über 
81.000,–  € für die vorigen (niedrigeren) Al-
tersstufen an den Vater zurückzahlen, ent-
schieden die OLG-Richter. 

Quelle: beck aktuell, 
Redigiert JL
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Politik und Medien feierten 75 Jahre Grundgesetz. Die vielen getrennten „Zahlväter” 
sowie einige „Zahlmütter“ dürften diese Selbstbeweihräucherung mit einem flauen Ge-
fühl im Magen wahrgenommen haben.  Vor allem wenn eine Ministerin Paus auf der 
Bühne steht, die sich vordergründig für gesellschaftliche Toleranz einsetzt, jedoch 
streng einseitige Frauen- und Minderheitenpolitik betreibt, dabei zielgerichtet getrennte 
Elternteile (hauptsächlich Väter) ausgrenzt und benachteiligt. 

Deutschland hat im Familienrecht ein gravie-
rendes Problem. Die aktuelle Praxis verstößt 
gegen Artikel 3 (2): 

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 
Der Staat fördert die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin.“

und Artikel 6 (2), GG: 

„Pflege und Erziehung der Kinder sind das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Be-
tätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“

Einige Fragen sind erlaubt und müssen 
gestellt werden, sie betreffen die Verfas-
sungswirklichkeit: 

WAS ist ein Grundgesetz wert, wenn es in 
der Praxis weder alle Menschen gleichbe-
rechtigt schützt noch für alle Menschen 
gleichberechtigt angewendet wird? 

WARUM werden Väter, die zu knapp 90 
Prozent in Deutschland für Kinder Unterhalt 
leisten müssen und durch die Düsseldorfer 
Tabelle praktisch das Grundrecht auf paritäti-
sche Erziehung verlieren, im Familienrecht 
nach der Trennung systematisch diskriminiert 
und einseitig aufs Unterhalt zahlen reduziert? 

WARUM wird Kindern durch das Unter-
haltsrecht praktisch die Möglichkeit genom-

men, nach einer Trennung weiterhin asyn-
chron von beiden Eltern erzogen zu werden 
und anteilig in zwei Haushalten zu leben?

 WIESO haben es fast alle Länder um uns 
herum geschafft, menschenwürdige familiale 
Lösungen für Väter, Mütter und Kinder nach 
Trennungen zu finden? Um uns herum wur-
den moderne und erfolgreiche praktikable 
Modelle auf den Weg gebracht, nur in 
Deutschland gelang das nicht. Ist grundsätz-
liche Angst vor dem Wandel der Grund, ein 
verfestigtes Rollenbild oder einseitiger Lob-
byismus mit entsprechend einseitiger media-
ler Vermittlung? 

WARUM verliert nahezu die Hälfte aller 
Scheidungskinder einen Elternteil nach Tren-
nung und Scheidung? Warum steht man die-
sem Phänomen indifferent gegenüber? För-
dert das deutsche Familienrecht die Entfrem-
dung meist von getrennten Vätern, aber auch 
einigen Müttern von deren Kindern? Bietet das 
Unterhaltsrecht durch Fehlanreize und Über-
treibungen Manipulation und Entfremdung 
von Kindern? Warum wird dieses Verhalten 
nicht als Kindeswohlgefährdung verfolgt? 

WARUM sind die unterhaltsrechtlichen 
Grundlagen in Deutschland derart intranspa-
rent? Warum sind Unterhaltszahlungen in 
Deutschland nicht durch ein Gesetz, sondern 
durch eine Tabelle legitimiert? Wie kann es 
sein, dass Millionen Unterhaltspflichtige zu 

Zahlungen verpflichtet werden, deren Grund-
lage eine willkürlich erstellte Tabelle ist? Wie 
kann eine Tabelle, die weder Gesetz noch 
Rechtsverordnung ist, Grundlage für die Un-
terhaltshöhe sein? Fördert das Unterhalts-
recht nicht gerade nach der Trennung die 
Spaltung der Familie endgültig, indem es 
einen Elternteil zum Zahlen und den anderen 
zum Betreuen bestimmt? Wird dadurch nicht 
Artikel 6(2) GG – „Pflege und Erziehung der 
Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“ 
– konterkariert? 

WARUM wurde nicht schon längst der 
Grundsatz umgesetzt: Beide betreuen, Beide 
bezahlen? Kann es sein, dass das Unterhalts-
recht gekoppelt mit der Düsseldorfer Tabelle 
dem Kindeswohl widerspricht, weil auf Kinder 
ein unverhältnismäßig hoher intransparenter 
Unterhalt ausgelobt ist, der Streit fördert? 
Warum wird trotz offensichtlicher Defizite der 
DTB – die Unterhaltsbeträge wurden so in die 
Höhe gepuscht, so dass immer mehr Man-
gelfälle entstehen – die Tabelle im Zuge der 
angedachten Reform nicht hinterfragt? 
Warum wird bei Betreuung immer der indivi-
duelle Einzelfall betont, Unterhalt dagegen 
wird unabhängig vom Einkommen des ande-
ren Elternteils und den individuellen Umstän-
den einseitig zugesprochen? Dadurch entste-
hen bei Trennungseltern oft völlig ungerechte 
und ungleiche Familieneinkommen.

WARUM hat ein getrennter Vater/eine ge-
trennte Mutter in Deutschland überhaupt nur 
„Umgang“ mit den eigenen Kindern? Darf er/
sie gerade noch mit den Kindern „umgehen“, 
ähnlich wie Lehrer, Trainer, Ärzte (m/w/d)? 

DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNAN-
TASTBAR? Die Würde vieler Zahlväter und 
mütter sowie deren Kindern wird in Deutsch-
land durch das Familienrecht mit Füßen getre-
ten. Hat nicht jedes Kind laut UN-Kinderkon-
vention ein Recht auf beide Eltern und somit 
auf seine Identität, die sich von den Eltern 
ableitet? Deutschland hat die UN-Kinderkon-
vention anerkannt, sie wird täglich gepriesen, 
wann wird sie umgesetzt? 

Niklas Ernst

Niemand bezweifelt es, das Grundgesetz 
legitimiert einen freiheitlich demokrati-
schen sozialen Bundesstaat. Das Bundes- 
verfassungsgericht hat in einem wegwei-
senden Urteil definiert, welche Kennzeichen 
die freiheitlich demokratische Grundord-
nung des GG kennzeichnen: Achtung der im 
Grundgesetz konkretisierten Menschen-
rechte, insbesondere der Menschenwürde 
(Art. 1 GG); Volkssouveränität: alle Gewalt 
geht vom Volke aus; Gewaltenteilung: Legis- 
lative, Exekutive und Judikative, um Macht-
konzentration und -missbrauch zu verhin-
dern; Verantwortlichkeit der Regierung: 
Kon-trolle der Regierung durch das Parla-
ment und Verantwortlichkeit der Regierung 
gegenüber der Volksvertretung (Art. 63-67 
GG); Gesetzmäßigkeit der Verwaltung: Bin-

dung der Exekutive an Gesetz und Recht 
(Rechtsstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 3 GG); 
Sicherung der Unabhängigkeit der Richter 
und der Gerichte (Art. 97 GG), jedoch Bin-
dung an Gesetz; Mehrparteiensystem: Plu-
ralität der politischen Parteien, die an der 
politischen Willensbildung mitwirken (Art. 
21 GG); Chancengleichheit der politischen 
Parteien: Gleichberechtigung der Parteien 
bei Wahlen und in der politischen Betäti-
gung; Recht auf Opposition: Recht der Op-
position, sich zu organisieren und gegen die 
Regierung zu arbeiten, um deren Handeln 
zu kontrollieren und alternative politische 
Konzepte zu entwickeln.

Niemand bezweifelt, diese Kriterien le-
gitimieren eine Demokratie. Entscheidend 
ist aber nicht die Verfassung, sondern deren 

Umsetzung – die Verfassungswirklichkeit. 
Viele Verfassungen in Diktaturen sind ein 
Konglomerat euphemistischer Worthülsen. 
Entscheidend ist aber, sie an der sozialen 
Wirklichkeit zu messen: Werden Maxime 
und Werte auch tatsächlich umgesetzt, oder 
nur in Teilbereichen oder gar nicht? Handelt 
es sich nur um eine Scheinverfassung? Um 
es klar zu sagen: Das ist das GG und die 
Bundesrepublik nicht. Dennoch kam der kri-
tische Aspekt Verfassung und Verfassungs-
wirklichkeit zu kurz, ging unter in den affir-
mativen Reden nach dem Motto „Unsere 
Verfassung“, „Unsere Demokratie“. 
Unser Mitglied hat den Aspekt Verfassung 
und familienrechtliche Wirklichkeit aufge-
griffen. Wir stellen den Meinungsartikel aus-
drücklich zur Diskussion.� JL

ZUR DISKUSSION GESTELLT:

75 Jahre Grundgesetz aus der 
familienrechtlichen Perspektive
Fragen zu Verfassung und familienrechtlicher Wirklichkeit 
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Dritte Bafög-Anpassung in dieser Legislaturperiode:

Ende gut – alles gut? 
Zuerst war keine Erhöhung der Bafög-Sätze vorgesehen. Es hagelte Kritik, das zeigte 
Wirkung. Nun soll es doch mehr Geld geben, es ist eine Erhöhung der Sätze um rund 
fünf Prozent geplant. Fakt ist, seit Amtsantritt der Ampel ist das Bafög dreimal fünf 
Prozent – bei Bedarfssätzen, Wohnkostenpauschale und Freibeträgen angehoben 
worden. Zum Wintersemester  2024/25 werden die Freibeträge nun erneut um 5,25 
Prozent angehoben. 

Unterhaltsrecht

Was ändert sich? 
Das Bafög war zuletzt zum Wintersemester 
2022/23 um 5,75 Prozent erhöht worden. 
Der Grundbedarfssatz für Studentinnen und 
Studenten liegt seitdem bei 452,–  € plus 
einer Wohnkostenpauschale für diejenigen, 
die nicht mehr bei den Eltern wohnen, in 
Höhe von 360,– €.

Der Grundbedarf wird auf 475, die Wohn-
pauschale auf 380,– € angehoben. Zusam-
mengerechnet wird der Höchstsatz also von 
812 auf 855,– € steigen. Auch das Bafög für 
Schüler wird angehoben werden. Die ei-
gentlichen Sätze werden immer individuell 
nach Einkommen der Eltern und anderen 
Faktoren berechnet.

Möglich sind zudem weitere Zuschläge für 
die Kranken- und Pflegeversicherung, wenn 
Studierende nicht mehr bei den Eltern versi-
chert sind. Auch diese sollen angehoben 
werden. 

Der BAföG-Höchstsatz für Studierende 
liegt dann ab Wintersemester 2024/25 bei 
992,– €, sofern nicht bei den Eltern gewohnt 
wird und keine Familienversicherung mehr 
möglich ist. Bei den Eltern wohnend liegt er 
bei lediglich 664,– €. Vorher waren es seit 
Wintersemester 2022/2023 934,–  € bzw. 
633,– €.

Keine höheren Raten bei 
Rückzahlung
Nicht umgesetzt wird der ursprüngliche 
Plan, die Mindestraten bei der Bafög-Rück-
zahlung von 130 auf 150,– € im Monat zu 
erhöhen. Es bleibt dabei, dass maximal 
10.010,–  € Schulden getilgt werden müs-
sen, denn nach 77 abgezahlten Raten wird 
in der Regel der Rest erlassen.

Studienstarthilfe
Für Studienanfänger, die selbst Bürgergeld 
beziehen oder deren Eltern auf Bürgergeld 
bzw. andere Sozialleistungen angewiesen 
sind, gibt es jetzt eine sogenannte Studi-
enstarthilfe von 1000,– €. Dies ist gedacht 
zur Anschaffung eines Laptops, für Lehrbü-
cher oder zur Finanzierung des Umzugs 
zum Studienort. 

Freibeträge
Zudem werden die Freibeträge beim eige-
nen Einkommen und dem Eltern-Einkom-
men, die bei der Bafög-Anrechnung gelten, 
erhöht. Für die Auszubildenden selbst blei-

ben zunächst monatlich 330,–  € anrech-
nungsfrei. Die Freibeträge steigen zum Win-
tersemester 2024/25 bzw. Schuljahr 
2024/25 um 5,25 Prozent: Für Eltern, die 
verheiratet bzw. in eingetragener Le-
benspartnerschaft verbunden sind und zu-
sammenleben, ergibt sich somit ein neuer 
Freibetrag von 2.535,– € (vorher: 2.415,– €). 
Auch der Vermögensfreibetrag wird erhöht: 
15.000,–  € Vermögen bleiben bei der 
BAföG-Förderung unberücksichtigt – für 
Auszubildende ab 30 Jahre sind das sogar 
45.000,– € - der Rest ist voll zur Finanzie-
rung der Ausbildung einzusetzen.

Studierendenwerk: 
Nachbesserungen zu schwach
Sozialverbände, Gewerkschaften und das 
Deutsche Studierendenwerk (DSW) hatten 
mit Blick auf die gestiegenen Lebenshal-
tungskosten eine starke Anhebung gefor-
dert. Schließlich sei deshalb auch das Bür-
gergeld erhöht worden, hieß es zur Begrün-
dung. Grundtenor jetzt: Fünf Prozent mehr 
seien besser als eine Nullrunde, die Nach-
besserungen seien insgesamt aber noch zu 
niedrig.

Bilanz
Wenn man die Bafög-Höchstsätze (992,– € 
bzw. 664,–  €) hochrechnet und eine Stu
diendauer von 10 Semester an nimmt, so 
ergeben sich 59.520,– € bzw. 39.840,– €. 
Dabei ist die Studiendauer niedrig ange-
setzt, ein Masterstudium dauert länger. Er-
forderlich ist zumindest in vielen Studien-
zweigen heute ein besser zwei Auslandse-
mester. So dass nochmals mindestens 
20.000,– € dazukommen. Diese Ausgaben 
haben die „Besserverdiener“ aus eigener 
Tasche zu zahlen. Steuervergünstigungen 
gibt es nicht. Ist das Studium der Kinder von 
„Besserverdienern“ deren „Privatvergnü-
gen“ oder doch Investition in die Zukunfts-
fähigkeit der Gesellschaft und des Sozial-
staats? Es verlangt der Respekt für die 
„Besserverdienenden“, dass sie zumindest 
– sozial gestaffelt – die Studienkosten steu-
erlich geltend machen können. Oder gilt hier 
auch wie beim Kindesunterhalt, wer mehr 
hat, dem wird in die Tasche gegriffen nach 
dem Grundsatz, wie viel das ist, das bestim-
men wir. Man muss sich nicht wundern, 
dass bei so viel Respektlosigkeit die „Bes-
serverdienenden“ immer weniger, ja gleich 
keine Kinder mehr in die Welt setzen. 

		 JL

Geblitzt, ein anderes Auto leicht 
beschädigt und weitergefahren, 
ein saftiges Knöllchen auf dem 
Parkplatz eines Discounters …

Sollte ich einen 
„Äußerungsbogen” 
ausfüllen?
Wir raten dringend davon ab, einen 
Äußerungsbogen als Beschuldigter 
bei der Polizei auszufüllen. Angaben, 
die dort getätigt werden, sind später 
Teil der Ermittlungsakte und können 
nicht wieder zurückgenommen wer-
den. Für den Anhörungsbogen gilt 
dasselbe wie für die Vorladung zur 
polizeilichen Vernehmung: Als Be-
schuldigter in einem Strafverfahren ist 
man zu keiner Zeit verpflichtet, Anga-
ben zur Sache zu machen oder Ver-
nehmungstermine wahrzunehmen. 
Auch eine Frist zur Rücksendung des 
Bogens kann ignoriert werden.

Darüber hinaus weiß man ohne konkre-
te Akteneinsicht meist kaum, was tat-
sächlich vorgeworfen wird und welche 
Beweismittel dazu existieren. Die Anga-
ben in einer Beschuldigtenvernehmung, 
egal, ob per Anhörungsbogen oder bei 
der Polizei vor Ort, sind daher „ins Blaue 
hinein“. Es besteht regelmäßig die Ge-
fahr, deutlich mehr zu „erzählen“, als 
man eigentlich müsste. 

GRUNDSÄTZLICH GILT: Keine Anga-
ben in einem polizeilichen Anhörungs-
bogen machen, allerdings sollte man 
ihn auch nicht ignorieren. Die Polizei 
wird vermerken, dass man sich zur 
Sache nicht geäußert hat und die Akte 
an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. 
Diese wird sodann aufgrund der Akten-
lage entscheiden, wie es weitergeht. 
Dabei besteht die Möglichkeit, dass die 
nächste Post der Behörden die Ankla-
geschrift oder ein Strafbefehl ist.

BEACHTE: Nach Zustellung eines An-
hörungsbogens einen Anwalt für Straf-
recht kontaktieren. Der sollte dann die 
Akte bei der Staatsanwaltschaft anfor-
dern. Nach Akteneinsicht und Rück-
sprache kann er dann eine gezielte 
Stellungnahme abgegeben werden.

Quelle: Recht aktuell/dpa, 
redigiert JL
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GUT ZU WISSEN – GUT ZU BEACHTEN

Jugendamtsurkunde:  
Kindesunterhalt beim Jugendamt festlegen

Gehen wir von der häufigen Situation aus: Der Kindesvater zieht im Jahre 2020 aus 
der gemeinsamen Ehewohnung aus und hat der Kindesmutter Kindesunterhalt für die 
beiden Kinder im Alter von 8 und 14 Jahren zu zahlen. Er verdient 4.000,– €. Beide 
wollen den Kindesunterhalt einvernehmlich regeln. Nach Prüfung der Einkommensbe-
lege ermitteln beide einen Kindesunterhalt von 581,– € für das erste und von 701,– € 
für das zweite Kind. Dem Vater verbleibt nach Abzug des Kindesunterhalts noch ein 
Einkommen von 2.718,– €. Um die Einigung abzusichern und weiteren Streit zu ver-
meiden, lässt der Vater diese Unterhaltsbeträge für jedes Kind in einer Urkunde fest-
schreiben. Die Urkunde wird vom Jugendamt erstellt, nachdem die Eltern wie in un-
serem Fall eine entsprechende Vereinbarung getroffen haben oder aber das Ju-
gendamt eine entsprechende Berechnung entgegengenommen hat. 

Vorteile dieses Vorgehens sind:
•	 In der Jugendamtsurkunde wird der Un-

terhaltsbedarf für jedes Kind festgesetzt. 
Damit verschaffen sich beide Elternteile 
gegenseitig Sicherheit. 

•	 Verfahrenskosten für die Durchsetzung 
dieser Unterhaltsforderung entfallen. Ge-
richts- und Anwaltskosten. 

•	 Der Unterhaltsgläubiger, hier die Mutter 
in Vertretung der Kinder, kann diesen Un-
terhalt im Falle ausbleibender Zahlungen 
sofort vollstrecken. 

•	 Eine Jugendamtsurkunde hat die gleiche 
rechtliche Bedeutung wie ein gerichtli-
cher Beschluss.

WICHTIG: Die Jugendamtsurkunde ist 
ein vollstreckungsfähiger Titel nach 
§ 794 ZPO. Es kann sofort ohne „Vorwar-
nung“, also ohne ein streitiges familien-
gerichtliches Verfahren, vollstreckt wer-
den. Fehlt zwischen den Eltern die Kom-
munikation, dann sind betroffene Unter-
haltspflichtige meist völlig überrascht, 
wenn gepfändet wird. 

Inhaltliche Standards
•	 Anerkennung der Mutterschaft und der 

Vaterschaft,
•	 Benennung des Kindes als Anspruchsin-

haber, 
•	 Es muss ein geschuldeter Betrag er-

schließbar sein, der sich in der Regel an 
der Düsseldorfer Tabelle orientiert, nur 
dann kann vollstreckt werden. 

Dynamische 
Jugendamtsurkunde 
Die Angabe des Betrages wird meist so 
festgelegt: 

Für die Zeit ab dem 01.07.2024 schuldete 
der Unterhaltsverpflichtete monatlich 128 % 
des Mindestunterhalts der 3. Altersstufe 
nach § 1 Abs.1 Mindestunterhaltsverord-
nung. 

Der Unterhaltsverpflichtete schuldet dem 
Kind einen Unterhalt in Höhe von 128 % des 
Eingangssatzes der Düsseldorfer Tabelle 
abzüglich des anteiligen Kindergeldes. 

Diese Formulierung mag den Eindruck er-
wecken, dass der geschuldete monatliche 
Unterhaltsbetrag offengelassen wird. Dies 
täuscht, denn mit dieser Formulierung soll 
für die folgenden Jahre eine kontinuierliche 
Steigerung des Zahlbetrages entspre-
chend der Steigerung der Unterhaltssätze in 
der Düsseldorfer Tabelle festgelegt werden. 
Dabei orientiert sich die Unterhaltshöhe an 
den Gehaltsstufen der Düsseldorfer Tabelle. 

Im Falle einer Erhöhung der Unterhaltssät-
ze muss somit keine neue Jugendamtsur-
kunde ausgestellt werden. Vielmehr passt 
sich die Jugendamtsurkunde „dyna-
misch“ der neuen Unterhaltshöhe an. Die 
Bezeichnung „dynamisch” bezieht sich also 
darauf, dass die festgelegten Beträge in der 
Urkunde nicht starr sind, sondern sich „au-
tomatisch“ an den mit der Einkommens-
stufe neuen Satz des Kindesunterhalts 
anpassen. 

Unterhaltsschulden – 
Vollstreckung
Wenn der Gerichtsvollzieher kommt, fordert 
er den komplett geschuldeten Unterhalt, 
also sowohl für den in der Vergangenheit 
geschuldeten und gegenwärtig nicht ge-
zahlten Unterhalt. 

BEISPIEL: Der Unterhaltsverpflichtete zahl-
te in der Zeit vom 01.01.2023 bis zum 
30.06.2024 keinen Kindesunterhalt. Daraus 
ergibt sich folgender Unterhaltsrückstand: 
Das erste Kind hatte 2023 einen Unterhalts-
anspruch von 675,– € monatlich und 2024 
von 701,– €, summa summarum eine Ge-
samtforderung von 8.100,– € für das Jahr 
2023 und von 4.206,– € für das Jahr 2024, 
insgesamt ein Gesamtunterhaltsrückstand 
von 12.306,– €. 

Das zweite Kind hatte 2023 einen Unter-
halsanspruch von konkret von 558,– € und 
2024 von 581,– €. Hieraus ergibt sich eine 
Gesamtforderung von 6.696,–  € für 2023 
und von 3.486,– € für 2024. Er muss damit 
eine Gesamtunterhaltsforderung für das 
zweite Kind in Höhe von 10.182,– € ausglei-
chen. Die Gesamtschulden liegen damit im 
Vollstreckungsfall bei 22.488,– €. 

Ganz wichtig ist, wenn nicht gezahlt wer-
den kann, dann sofort mit dem Ju-
gendamt Kontakt aufnehmen und eine 
Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt 
einschalten. Manche Jugendämter las-
sen mit sich reden.

Vorteil für ISUV-Mitglieder 
Im Vorfeld der Ausstellung einer Jugendamts
urkunde ist es wichtig, den Unterhaltsan-
spruch anhand vollständiger Unterlagen 
(Nachweise aller Nettoeinkommen im Ver-
lauf eines Jahres, abzugsfähige notwendige 
Ausgaben für Versicherungen) genau zu er-
mitteln. Berechnungen des Jugendamtes 
sollten von einem Anwalt überprüft werden. 
ISUV-Mitglieder können im Rahmen einer 
schriftlichen Rechtsanfrage Hilfe von 
einem ISUV-Kontaktanwalt bekommen. 

Was tun, wenn sich das 
Einkommen ändert? 
Grundsätzlich gilt: Eine dynamische Ju-
gendamtsurkunde muss auf Grund ihrer dy-
namischen Natur nicht zwingend durch eine 
neue Urkunde ersetzt werden, wenn sich 
das Einkommen des Unterhaltspflichtigen 
ändert. Diese Änderungen können automa-
tisch berücksichtigt werden, sofern sie im 
Rahmen der Urkunde und der zugrunde lie-
genden Regelungen (wie der Düsseldorfer 
Tabelle) vorgesehen sind und die bisherige 
Einkommensstufe einschlägig bleibt. Ist eine 
neue Einkommensstufe maßgeblich, so ist 
die Urkunde insgesamt anzupassen. 

Sind sich beide Elternteile einig, dass die 
Bedingungen der Urkunde geändert werden 
sollen, können sie gemeinsam zum Ju-
gendamt gehen, um eine Anpassung zu 
veranlassen – in Form einer Neuberechnung 
des Unterhalts und der Ausstellung einer 
neuen oder angepassten Urkunde.

Die Einkünfte können sich sowohl durch 
Einkommenssteigerungen aber auch durch 
den Wegfall einzelner Einkommensarten än-
dern. Es ist wichtig, dass alle relevanten 
Einkommensquellen berücksichtigt werden, 
einschließlich Arbeits- und Tarifverträgen, 
Provisionen und Zulagen.

Der Unterhaltsschuldner trägt die Be-
weislast für die Einkommensänderungen, 
die eine Anpassung der Unterhaltszahlun-
gen rechtfertigen. Dies bedeutet, dass er 
oder sie nachweisen muss, wenn das Ein-
kommen gesunken ist und somit eine Redu-
zierung des Unterhalts angemessen ist.

Ebenso muss derjenige, der eine Erhö-
hung des Unterhalts aufgrund gestiegenen 
Einkommens verlangt (häufig die Kindes-
mutter), die entsprechenden Einkommens-
steigerungen nachweisen.
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Was ist eigentlich eine „Dyna-
mische Jugendamtsurkunde“? 
Eine dynamische Jugendamtsurkunde ist 
eine besondere Form der Urkunde, die von 
einem Jugendamt ausgestellt wird. Sie dient 
in der Regel dazu, rechtliche Ansprüche, 
insbesondere Unterhaltsansprüche, festzu-
legen und durchzusetzen. Die Bezeichnung 
„dynamisch” bezieht sich darauf, dass die 
festgelegten Beträge in der Urkunde nicht 
starr sind, sondern sich automatisch anpas-
sen, beispielsweise an Änderungen im Ein-
kommen des Unterhaltspflichtigen oder an 
gesetzliche Änderungen.

Die häufigste Anwendung ist die Festle-
gung von Unterhaltsansprüchen für Kinder. 
Der Betrag, den der Unterhaltspflichtige zah-
len muss, wird in der Urkunde festgelegt. 
Der Betrag kann sich automatisch ändern, 
ohne dass eine neue Urkunde ausgestellt 
werden muss. Dies erfolgt meist anhand be-
stimmter Parameter wie der Entwicklung 
des Einkommens des Unterhaltspflichtigen 
oder der Änderung gesetzlicher Vorgaben, 
wie etwa der Düsseldorfer Tabelle.

Eine Jugendamtsurkunde hat die gleiche 
rechtliche Wirkung wie ein gerichtlicher Be-
schluss – der Unterhaltsanspruch kann also 
notfalls zwangsweise durchgesetzt werden, 
z.B. durch Gehaltspfändung.

WICHTIGSTER VORTEIL: Die dynamische 
Anpassung bietet den Vorteil, dass bei Ver-
änderungen der Lebensumstände nicht 
jedes Mal ein gerichtliches Verfahren not-
wendig ist, um die Unterhaltsbeträge anzu-
passen. Dies spart Zeit, Kosten und nicht 
zuletzt Nerven für alle Beteiligten. Gleichzei-
tig ist beim Kindesunterhalt Rechtssicher-
heit insofern für Unterhaltsberechtigte 
gesichert, weil das Jugendamt den Un-
terhalt einfordert. 

Lässt sich eine dynamische 
Jugendamtsurkunde ändern? 
Die dynamische Jugendamtsurkunde kann 
unter Umständen geändert werden. 

Wenn beide Elternteile sich einig sind, 
dass die Bedingungen der Urkunde geän-
dert werden sollen, können sie gemeinsam 
zum Jugendamt gehen und eine Anpassung 
der Urkunde veranlassen.

Da die Urkunde dynamisch ist, werden 
bestimmte Änderungen (wie Änderungen 
der Düsseldorfer Tabelle) automatisch be-
rücksichtigt. Wenn diese Anpassungen 
nicht ausreichen, kann ein Antrag auf Über-
prüfung und Anpassung beim Jugendamt 
gestellt werden.

Wenn keine Einigung zwischen den El-
tern erzielt werden kann, muss einer der 
Elternteile beim Familiengericht eine Abän-
derungsklage einreichen. Das Gericht prüft 
dann, ob eine wesentliche Anderung der 
Verhältnisse eingetreten ist, die eine Anpas-
sung des Unterhaltsanspruchs rechtfertigt. 
Dies könnten etwa die erhebliche Einkom-
mensänderung eines Elternteils oder geän-
derte Bedürfnissen des Kindes sein.

Erhebliche Veränderungen der finanzi-
ellen Situation oder der Lebensumstän-
de eines Elternteils (z.B. Verlust des Arbeits-
platzes, erhebliche Gehaltserhöhung, Ge-
burt weiterer Kinder) können ebenfalls An-
lass für eine Abänderung sein.

BEACHTE: Sofort aktiv werden, nicht 
aussitzen. Sofort einen Antrag stellen auf 
Änderung. Der Elternteil, der die Änderung 
beantragt, muss die wesentlichen Verände-
rungen nachweisen können.

Keinesfalls die Unterhaltszahlungen 
einfach einstellen, sondern den rechtli-
chen Rahmen berücksichtigen. Das Ju-
gendamt bietet teilweise Beratung und Un-
terstützung an, um die beste Vorgehenswei-
se für eine Änderung der Urkunde zu finden. 
ISUV-Mitglieder sollten sich mittels 
schriftlicher Rechtsauskunft oder mittels 
Berechtigungsscheines beraten lassen. 

Befristung einer 
Jugendamtsurkunde
Mit 18 Jahren werden Jugendliche volljährig 
und müssen sich um „ihren“ Unterhalt selbst 
kümmern. Oft zeigt sich dann das Problem 
der fehlenden zeitlichen Befristung des 
Unterhaltstitels. Die Jugendamtsurkunde 
begrenzt die Unterhaltspflicht nicht automa-
tisch bis zum Erreichen des 18. Lebens-
jahrs. „Läuft“ die Urkunde dann weiter, kann 
der Unterhalt dann auch für die Folgezeit 
fällig und damit auch vollstreckbar werden. 

BEACHTE: Bleibt eine Jugendamtsurkunde 
mit Erreichen des 18. Lebensjahres des Un-
terhaltsberechtigten wirksam, so muss sie 
vor dem Familiengericht abgeändert wer-
den. Eine zeitliche Befristung sollte daher 
immer in die Urkunde aufgenommen wer-
den, darauf sollten Eltern achten. 

AUS DER PRAXIS: Das Erreichen des 18. 
Lebensjahres stellt einen Abänderungs-
grund dar. Sind sich sie Parteien darin einig, 
die Jugendamtsurkunde außer Kraft setzen 
zu lassen, können sie dieses über einen 
Notar bewirken, indem sie eine neue ent-
sprechende Urkunde über den Unterhalt 
protokollieren lassen um damit die Ju-
gendamtsurkunde für kraftlos erklären. Sind 
sie sich darin jedoch nicht einig, so muss 
derjenige vor dem Familiengericht einen An-
trag auf Abänderung stellen, der eine Ände-
rung zu seinen Gunsten erreichen möchte. 

Die Abänderung der Jugendamtsurkun-
de erfolgt über die Regelung des § 239 
FamFG. Danach ist eine Abänderung mög-
lich, wenn der Urkunde eine Unterhaltsver-
einbarung zugrundliegt, die infolge nach-
träglicher Veränderungen nach den Grund-
sätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundla-
ge geboten ist. Dies ist in der Regel mit 
Erreichen des 18. Lebensjahres der Fall. 

Wird kein Abänderungsantrag gestellt, 
dann sind Unterhaltspflichtige oft über-
rascht, dass weiterhin auf Grund der Urkun-
de gepfändet wird. 

Reduzierter Unterhalt in 
Jugendamtsurkunden
Im Rahmen einer Jugendamtsurkunde kann 
auch ein reduzierter Unterhalt tituliert wer-
den, wenn es sich um einen „Mangelfall” 
handelt. Dieser liegt vor, wenn das Einkom-
men des Unterhaltspflichtigen nicht aus-
reicht, um den vollen Unterhalt nach den 
üblichen Maßstäben – meist die der Düssel-
dorfer Tabelle – zu zahlen, weil auch der 
Selbstbehalt berücksichtigt werden muss.

Wenn nun der festgeschriebene Unterhalt 
in der Jugendamtsurkunde angezweifelt 
wird, hat derjenige, der einen höheren Un-
terhalt geltend machen möchte – in der 
Regel der betreuende Elternteil – die Mög-
lichkeit, diesen gerichtlich durchzusetzen.

Der betreuende Elternteil kann beim 
Familiengericht eine Abänderungsklage 
erreichen. Dabei muss der Kläger nachwei-
sen, dass die Voraussetzungen für eine Er-
höhung des Unterhalts vorliegen.

Nachteile einer dynamischen 
Jugendamtsurkunde
Eine dynamische Jugendamtsurkunde bie-
tet, wie beschrieben, Vorteile, dennoch gilt 
es auch mögliche Nachteile zu bedenken:

Die Berechnung und regelmäßige Anpas-
sung erfordert aktuelle Informationen über 
Einkommensverhältnisse. Die Praxis zeigt, 
dies ist nicht selten ein Störfaktor. 

Der Unterhaltsschuldner muss regelmäßig 
seine Einkommensverhältnisse offenle-
gen, um die korrekte Berechnung des Un-
terhalts zu gewährleisten. Dies wird als Gän-
gelung empfunden, wenn der Unterhaltsbe-
rechtigte noch Jahre nach der Scheidung 
Einblick in die Einkommensverhältnisse be-
kommt, der Unterhaltsberechtigte aber sein 
Einkommen nicht offenlegen muss. 

Der bürokratische Aufwand ist erheblich, 
da man immer wieder aktuelle und vollstän-
dige Unterlagen vorlegen muss (z.B. Ge-
haltsabrechnungen, Steuerbescheide), um 
Einkommensänderungen nachzuweisen.

Wegen des unterhaltsrelevanten Ein-
kommens gibt es oft Streit. Die Frage ist, 
welchen Aufwand kann ich abziehen, ist z.B. 
ein Nebenjob unterhaltsrelevant, sind Miet
einnahmen, die sich mit den Kreditschulden 
decken, unterhaltsrelevant? 

Es zeigt sich, dass in der Praxis oft Fragen 
im Zusammenhang mit der Jugendamtsur-
kunde von Mitgliedern gestellt werden. 
Manchmal sind Jugendämter nicht up to 
date. Deswegen wird regelmäßig bei ISUV 
rechtlicher Rat in Anspruch genommen, 
um die Berechnungen und Anpassungen 
der Unterhaltszahlungen zu verstehen und 
zu überprüfen. 

WICHTIG: Auch wenn nahezu alle glauben, 
die Dienstleistungen des Jugendamtes sind 
kostenfrei, dennoch kosten manche Anpas-
sungen oder Verfahren etwas – Entspre-
chend also nachfragen. 

Manfred Hanesch, Fachanwalt für 
Familien- und Sozialrecht 
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welcher Hingabe und Feingefühl sie beim 
Kochen und Backen zu Werke ging. Dabei 
erzählte, erklärte sie mir. Ich verstand die 
Worte nicht, aber ich verstand, was sie mir 
mitteilte. Aufmerksamkeit, Beobachten und 
der Klang des Gesprochenen vermittelten 
mir intuitives Verstehen und Verständnis. 

Da waren auch die Mimik, die Sprache 
des Körpers und vor allem der Augen. All 
das spielte in diesen Tagen eine Rolle. Ich 
vergaß, daß ich eigentlich nicht „richtig“ 
kommunizieren konnte, vergaß meine Scheu 
und freute mich auf herzliche, küssende Be-
grüßungen und in liebevolle Augen zu bli-
cken. Besonders Opa József hatte immer 
diesen verschmitzten Ausdruck in seinen 
(meinen!) blauen Augen. Opa, flink wie ein 
Wiesel, Käppi auf dem Kopf und Zigarren-
stummel im Mundwinkel, organisierte und 
dirigierte er im Sommer, barfuß, als Markt-
meister das Treiben auf dem großen Platz 
vorm Haus. Und er kümmerte sich rührend 
und selbstverständlich um seine Mária.

Die Tage verflogen und reich beschenkt 
kehrten wir heim. Im Gepäck hatte ich die 
Erinnerung an Herzlichkeit und Wärme, eini-
ge Brocken ungarisch, den Klang dieser 
Sprache, die Erkenntnis, daß der ungari-
sche Tannenbaum mit Fondant-Bonbons 
geschmückt war und auch den rosa Teddy 
von der Patentante. Mit großen runden 
Augen „verliebte“ sich Attila spontan in den 
Bären. Na gut. Ich schenk‘ Dir den Mackó, 

paß gut auf ihn auf.
Das Leben gönn-

te uns noch einen 
gemeinsamen un-
beschwerten Som-
mer. Diesmal war 
meine Familie kom-
plett angereist. 
Dann gingen zuerst 
Opa József, wenige 
Monate später Oma 
Mária. Für immer.

Natürlich gab es, 
wie in jeder Familie, 

auch Zwist. Wie so oft nach dem Hinschei-
den der Vorderen, wenn nichts „ordentlich 
und eindeutig“ geregelt worden war. Der 
„deutsche Zweig“ war weit weg und blieb 
vom schief hängenden Haussegen ver-
schont. Gut so.

Von den ungarischen Großeltern ist mir 
nichts geblieben als das Geschenk der Erin-
nerungen, wenige verblichene Fotos und die 
Begegnungssrituale. Unverkennbare kulina-
rische Schärfe und bitter-herber Dunst von 
Pappeln erwecken Gedanken an sie. Ich 
habe kein privates Stück, was sie in Händen 
gehalten haben. Deshalb mag ich meinen 
zweiten Vornamen und halte meinen ungari-
schen Geburtsnamen fest. Ich bedaure, daß 
die Neugier über meine ungarische Herkunft 
nie gestillt werden wird. Dazu fehlt mir diese 
wohlklingende unaussprechliche Sprache, 
die ich nie erlernt habe. Unverzeihlich.

(Ganz anderer Art sind die Erinnerungen 
an Muttis Eltern… Fortsetzung folgt.)

Tisztelettel. Eva.

Oma und Opa (Teil 1)
Ich bin ohne Großeltern aufgewachsen. 
Weil sie mir vorenthalten wurden. Nicht von 
meinen Eltern. Von politischen Verhältnis-
sen. Es gab die Mauer und den Eisernen 
Vorhang. Es gab nur kurze Besuche. Mir war 
nicht viel Zeit gegeben Oma und Opa als 
Kind zu erleben. Tut´s weh? Ja. Wieso kam 
es denn überhaupt dazu?

Meine Eltern waren Teenager und sich 
noch nicht begegnet, als sie sich drei Jahre 
nach Kriegsende von zuhause wegschli-
chen. Mein Vater, aus dem kommunisti-
schen Ungarn, wollte in den freien Westen, 
Ziel Amerika. Meine Mutter, aus dem rus-
sisch besetzten Erzgebirge, begleitete ihren 
Freund in den deutschen Westen. Er floh, 
wie viele junge Männer, vor der Zwangsar-
beit im Uranbergwerk, kehrte aber nach kur-
zer Zeit wegen unerträglichem Heimweh 
zurück.

Für meine Eltern war Rückkehr keine Op-
tion. Hatten Sie doch heimlich ihre Eltern, 
Geschwister und Verwandtschaft, den 
Boden der Vorfahren verlassen. Ohne Geld 
und Sicherheit, aber festem Willen, Neugier 
und Mut auf eine eigenständige Zukunft in 
einer anderen Welt. Sie hatten keine Ahnung 
von den bevorstehenden Widrigkeiten und 
der Bedeutung des endgültigen Verlusts der 
Heimat, ihrer Wurzeln. Nie habe ich gespürt, 
daß meine Eltern ihren Weggang bereut hät-
ten. Aber sie haben nicht bedacht, daß 
solch eine schwerwiegende Entscheidung 
sich auf ihre Kinder auswirken könnte.

Auswirkungen, weil man ohne Großeltern 
aufwächst? Für mich trifft das zu. Zu wissen, 
daß sie leben, aber unerreichbar sind, das 
hat mich betrübt und meine Sehnsucht war 
groß. Umso intensiver habe ich die wenigen 
Begegnungen erlebt, alles Mögliche aufge-
sogen und gespeichert. Als neugieriges 
Menschlein wollte ich doch so viel erfahren 
und lernen, was nur in der gewissen Zeit-
spanne der Kindheit und nur dort, wo Oma 
und Opa wohnen, möglich ist, und nur sie 
wissen und weitergeben können. Damals 
konnte ich nicht verstehen, warum mein 
Bruder die Begeisterung und Anhänglichkeit 
offenbar nicht teilte…

Die Auseinandersetzung mit der Frage 
nach der Rolle der nächsten Vorfahren in 
meinem Leben und für mein Leben treibt 
mich um. Erinnerungen an Kindheit, Men-
schen und Abenteuer tauchen in mir auf. 
Manchmal schaue ich nachts fragend in den 
Sternenhimmel – und manchmal erahne ich 

eine Antwort. Jedenfalls finde ich für mich 
Erklärungen, warum ich so bin, wie ich bin, 
tue, was ich tue oder lasse, und warum ich 
meine (Um)Welt so sehe, wie ich sie sehe. 

Erinnerungen an  
eine fremdartige Welt –  
Papas Familie
Endlich, nach neunzehn Jahren, wurde 
Papa eingebürgert. Die deutsche Staatsan-
gehörigkeit ermöglichte es, „die Ungarn“ zu 
besuchen. Die Angst vor dem Grenzübertritt 
war groß, sodaß nur Papa und ich mitten im 
bitterkalten Weihnachtswinter die Reise an-
traten. Ohne Gewissheit der Wiederkehr 
verabschiedeten wir uns.

Spät in der Nacht 
kamen wir an. Die 
ganze Familie war 
zur Begrüßung im 
kleinen Haus der 
Großeltern versam-
melt. In der Mitte 
saß Oma Mária in 
ihrem Korbsessel. 
Stolz präsentierte 
Papa sein Évike. 
Alle schauten mich 
begeistert an. Ich 
stand nur da. 
Schüchtern, stocksteif im Mäntelchen und 
Mützchen, als alle auf mich zustürmten und 
nach ungarischer Art küssend in die Arme 
nahmen. Das Ritual kannte ich nicht, die 
Sprache war mir fremd, alles roch so an-
ders. Es wurde still, als Oma sich mühsam 
aus ihrem Sessel erhob und zu meinem Ent-
setzen Papa links und rechts eine runter-
haute. Dann brach sie in Tränen aus, küsste 
und umarmte ihn fest und sprach. (Papa 
übersetzte „Die Backpfeifen sind verdient für 
den Schmerz, den ich Mutter mit meinem 
Weggang ohne Abschied bereitete, und weil 
ich sie damals nicht ins Vertrauen gezogen 
habe.“) Damit war der Bann gebrochen und 
es wurde gefeiert.

Oma Mária war eine imposante Frau. 
Trotz ihrer Beeinträchtigung war sie nicht 
ständig mit der kulinarischen Versorgung 
der Familie beschäftigt. Denn alle fanden 
sich nach der abendlichen Rückkehr aus 
Budapest im Elternhaus zum Essen ein, 
bevor sie nach Hause gingen. Natürlich 
habe ich Oma aufmerksam beobachtet, mit 

Eine Trennung hat viele Seiten. Vordergründig ist es nur die juristische Seite, die 
offen ausgelebt (ausgekämpft, ausgetratscht, ausdiskutiert) wird. Ein Tabu, oft viel 
existentieller, ist, was eine Trennung mit einem Menschen macht, wie er sie erlebt, 
wie er sie auslebt, wie er sie überlebt. Ist die Trennung Ausgangspunkt für lebens-
lange Verbitterung oder gemäß dem ISUV-Motto Chance zum Neuanfang? In der 
Kolumne wird nicht platt belehrt, sondern unterhaltsam parabolisch erzählt.�  JL

Mária und József



Urteilsbank 17Juli 2024/2

Obergerichtliche Rechtsprechung
unter der Lupe von RA Simon Heinzel,  
Fachanwalt für Familienrecht

Das Bundesverfassungsgericht 
hat entschieden, dass die gesetzli-
che Regelung im § 1600 BGB über 

das Recht des leiblichen Vaters die rechtliche 
Vaterschaft eines anderen Mannes für sein 
Kind anzufechten, mit dem Grundgesetz un-
vereinbar ist. Beschwerdeführer ist ein fest-
stehender leiblicher Vater eines im Jahr 2020 
nichtehelich geborenen Kindes. Der leibliche 
Vater führte mit der Kindsmutter eine Bezie-
hung, lebte mit ihr in einem Haushalt, nach 
der Trennung hatte er weiterhin Umgang mit 
dem Kind. Der leibliche Vater hat einen An-
trag auf Feststellung seiner Vaterschaft ge-
stellt, daraufhin hat mit Zustimmung der Mut-
ter der neue Partner die Vaterschaft für das 

Kind angenommen, ohne leiblicher Vater zu 
sein und ist dadurch rechtlicher Vater gewor-
den. Die Vaterschaftsanfechtung des leibli-
chen Vaters scheiterte daran, dass zwi-
schenzeitlich zwischen dem neuen Partner 
und dem Kind eine sozial-familiäre Bezie-
hung entstanden ist und somit nach der Ge-
setzeslage der Antrag auf Vaterschaftsan-
fechtung vom OLG als unbegründet zurück-
gewiesen wurde. Mit dieser Entscheidung 
hat sich das OLG an das geltende Recht 
gehalten, dieses angewandt. 

Der Beschwerdeführer hat das Bundes-
verfassungsgericht angerufen und entspre-
chende Verfassungsbeschwerde einge-
reicht. 

Das Bundesverfassungsgericht hat der 
Verfassungsbeschwerde stattgegeben und 
dies gesetzlichen Regelungen über die Va-
terschaftsanfechtung durch leibliche Väter 
gemäß § 1600 Abs. 2 alt. 1, Abs. 3 Satz 1 
BGB mit dem Elterngrundrecht nach Art. 6 
Abs. 2 Satz 1 GG für unvereinbar erklärt. 

Die Entscheidung bedeutet eine Abkehr 
des Bundesverfassungsgerichtes von seiner 
bisherigen Rechtsprechung. Theoretisch ist 
eine gesetzliche Regelung möglich die auch 
zu einer Mehrelternschaft (Mutter, leiblicher 
Vater und rechtlicher Vater nebeneinander) 
führt. Das war bislang nicht denkbar, es gilt 
derzeit im Abstammungsrecht der Grund-
satz, dass die Elternschaft auf max. zwei 
rechtliche Eltern beschränkt ist (Zwei-Eltern- 
Prinzip). Das BVerfG weist auch darauf hin, 
dass aufgrund der Kindswohlorientierung in 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG eine enge Begren-
zung der Zahl der Elternteile geboten ist. 

Das derzeitige Gesetz im § 1600 BGB ist 
bis 30.06.2025 zu ändern. Nach dem BVer-
fG bedarf das Elterngrundrecht des leibli-
chen Vaters einer neuen Ausgestaltung 
durch den Gesetzgeber. Abweichend vom 
bisherigen Recht (§ 1600 BGB) kann der 
Gesetzgeber die rechtliche Elternschaft des 
leiblichen Vaters neben der Mutter und dem 
rechtlichen Vater (der, der die Vaterschaft 
anerkannt hat) vorsehen. Das wäre die Ab-
kehr vom Zwei-Eltern-Prinzip. Der Gesetz-
geber kann jedoch auch am Zwei-El-
tern-Prinzip festhalten, muss aber dann zu 
Gunsten des leiblichen Vaters ein hinrei-
chend effektives Verfahren zur Verfügung 
stellen und normieren, das es ihm ermög-
licht, anstelle des bisherigen rechtlichen Va-
ters selbst rechtlicher Vater seines Kindes zu 
werden. Letzterem genügt das bisherige 
Recht vor allem deshalb nicht, weil es nicht 
erlaubt, eine bestehende oder vormalige so-
zial-familiäre Beziehung zwischen dem Kind 
und seinem leiblichen Vater sowie dessen 
bisherige Bemühungen um die rechtliche Va-
terschaft zu berücksichtigen. Bislang war 
dann, wenn der rechtliche Vater zum Kind 
eine sozial-familiäre Beziehung hat dem leib-
lichen Vater die Erlangung der rechtlichen 
Vaterschaft verwehrt. Wie der Gesetzgeber 
auf dieser Basis am Zwei-Eltern-Prinzip fest-
halten kann erscheint problematisch, so 
dass wohl in einem neuen Gesetz das 
Zwei-Eltern-Prinzip aufgehoben wird. Hierzu 
hat das BVerfG auch in seinem 4. Leitzsatz 
bereits vorgegeben, dass der Gesetzgeber 
nicht gehalten ist allen drei Elternteilen glei-
che Rechte im Verhältnis zu ihrem Kind ein-
zuräumen, sondern es ist auch möglich die 
jeweilige Rechtsstellung der Elternteile (z.B. 
drei) differenzierend auszugestalten. 

Das bedeutet, dass der Gesetzgeber bis 
30.06.2025 gefordert ist diese Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts umzuset-
zen, entweder durch Beibehaltung des 
Zwei-Eltern-Prinzips unter Stärkung der 
Rechte des leiblichen Vaters oder – was 
wahrscheinlicher sein wird – die Einführung 
des Mehrelternprinzips mit differenzierter 
Ausgestaltung der jeweiligen Rechtstellung 
der Elternteile. Das BMJ hat bereits ein Eck-

Vaterschaftsanfechtung
BVerfG, Urteil vom 09.04.2024 – Az. 1 BvR 2017/21 – § 1600 BGB, Art. 6 Abs. 2 Satz 
1 GG� Pressemitteilung Nr. 35/2024 vom 09.04.2024

1.	 Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG gibt im Einzel-
nen weder vor, welche Personen als 
Eltern Träger des Elterngrundrechts 
und Inhaber der Elternverantwortung 
sind, noch die von den Eltern zur 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung 
benötigten Handlungsmöglichkeiten. 
Beides bedarf der Ausgestaltung 
durch den Gesetzgeber, der dabei die 
das Elternrecht im Sinne von Art. 6 
Abs. 2 Satz 1 GG prägenden Struktur-
merkmale beachten muss.

2.	 Im Rahmen seiner Ausgestaltungs-
pflicht kann der Gesetzgeber die 
Festlegung derjenigen Personen, die 
Eltern im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Satz 
1 GG sind, sowohl auf der Statusebe-
ne rechtlicher Elternschaft als auch 
bei dem Innehaben von Elternverant-
wortung durch eine entsprechende 
Zuordnung im Fachrecht begründen. 
Unabhängig von einer fachrechtli-
chen Zuordnung sind jedenfalls die 
leiblichen Eltern eines Kindes Eltern 
im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG.

3.	 Eltern im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Satz 
1 GG muss es grundsätzlich möglich 
sein, Elternverantwortung für ihre Kin-
der erhalten und ausüben zu können. 
Das gibt nicht zwingend vor, das Inne-
haben von Elternverantwortung und 
die Anzahl der Träger des Eltern-
grundrechts von vornherein auf zwei 
Elternteile zu beschränken; Träger 
können daher auch Mutter, leiblicher 
Vater und rechtlicher Vater nebenein-
ander sein (anders noch BVerfGE 108, 
82 <102 ff.>; 133, 59 <78 Rn. 52>). Aus 

Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG folgt aber 
schon aufgrund seiner Kindeswohlo-
rientierung eine enge Begrenzung der 
Zahl der Elternteile (insoweit Fortfüh-
rung von BVerfGE 108, 82 <103>).

4.	 Sieht der Gesetzgeber im Rahmen 
seiner Ausgestaltungspflicht eine 
rechtliche Elternschaft von drei El-
ternteilen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 GG vor, ist er nicht gehalten, 
allen diesen Elternteilen gleiche 
Rechte im Verhältnis zu ihrem Kind 
einzuräumen, sondern er kann die je-
weilige Rechtsstellung der Elternteile 
differenzierend ausgestalten.

5.	 Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert 
einem leiblichen Vater die Möglich-
keit, auch rechtlicher Vater seines 
Kindes zu werden. Schließt das Fach-
recht (verfassungsrechtlich im Aus-
gangspunkt zulässig) eine rechtliche 
Vaterschaft von mehr als einem Vater 
aus, muss dem leiblichen Vater ein 
hinreichend effektives Verfahren zur 
Verfügung stehen, das ihm die Erlan-
gung der rechtlichen Vaterschaft er-
möglicht. Dem Elterngrundrecht des 
leiblichen Vaters wird nicht hinrei-
chend Rechnung getragen, wenn 
dabei seine gegenwärtige oder frühe-
re sozial-familiäre Beziehung zum 
Kind, das frühzeitige und konstante 
Bemühen um die rechtliche Vater-
schaft oder der Wegfall einer sozi-
al-familiären Beziehung des Kindes 
zu seinem bisherigen rechtlichen 
Vater nicht berücksichtigt werden 
können.
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punktepapier zum Abstammungsrecht vor 
der Entscheidung des BVerfG präsentiert 
und ist hierbei vom Zwei-Eltern-Prinzip aus-
gegangen – dies im Hinblick auf die bisherige 
Rechtsprechung des BVerfG. Aufgrund die-
ses Urteils wird das BMJ dieses Eckpunkte-
papier und die Gesetzesinitiativen anpassen. 
Das bisherige Eckpunktepapier hat schon 
erhebliche Verbesserungen der Rechte des 
leiblichen Vaters im Abstammungsrecht vor-
gesehen. Dies ist sehr gut zusammengefasst 
im Report 175 S. 14/15 unter Ziff. II 2. a) bis 
d). Insbesondere in c) wird auf die im Eck-
punktepapier beschriebene Lockerung der 
Rechtsposition des leiblichen Vaters hinge-
wiesen und Kriterien bei Beibehaltung des 
Zwei-Eltern-Prinzips beschrieben. In diesem 
Punkt kann das BMJ jetzt auch in Richtung 
eines Mehrelternprinzips weiterdenken.

Unterhaltsrecht
BGH, Beschluss vom 13.03.2024 – Az. 
XII ZB 243/23 – § 426 BGB

nicht veröffentlicht

Auch wenn bei der Bemessung des 
Kindesunterhalts die alleinige Zahlung 
von gemeinsamen Kreditverbindlich-
keiten durch ein Elternteil vorgenom-
men wird, wird dadurch der Aus-
gleichsanspruch des zahlenden Eltern-
teils gegen den anderen Elternteil in 
Höhe von 50 % der bezahlten Kredit-
verbindlichkeit (Gesamtschuldneraus-
gleich) nicht ausgeschlossen.

In der Entscheidung geht es um 
die Frage, ob dann, wenn bei Un-
terhaltsberechnungen zum Kin-

desunterhalt Zahlungen eines Elternteils als 
Abzugsposten eingestellt werden, darüber 
hinaus noch die Möglichkeit besteht, dass 
der Zahlende die Hälfte vom anderen Eltern-
teil zurückverlangen kann. Nach der Geset-
zeslage sind Gesamtschuldner einer Ver-
bindlichkeit (zumeist gemeinschaftliche Kre-
dite) zu gleichen Anteilen (je 50 %) verpflich-
tet, diese zu tragen. Wenn einer sie alleine 
trägt, kann ein Rückforderungsanspruch in 
Höhe von 50 % entstehen. Der Gesetzgeber 
hat weiterhin festgeschrieben, dass diese 
Grundregel nicht gilt „wenn anderes be-
stimmt ist“. Im Familienrecht spielt das ins-
besondere bei Ehegatten häufig eine Rolle. 
Vorauszuschicken ist, dass eine etwaige 
Ausgleichungspflicht zwischen gesamt-
schuldnerisch haftenden Ehegatten durch 
einen etwaigen Zugewinnausgleich nicht 
verdrängt werden. In jedem Fall wird das 
Ausgleichsverhältnis durch die eheliche Le-
bensgemeinschaft überlagert, d. h. Zahlun-
gen auf Gesamtschuld während der intakten 
Ehe werden grundsätzlich nicht ausgegli-
chen, insbesondere nicht nach Scheitern der 
Ehe für die Zeit vor dem Scheitern, da der 
Gesetzgeber davon ausgeht, dass die Ehe-
leute während der Ehe „aus einem Topf“ 
leben und sich finanzieren.

Nach Scheitern der Ehe, d. h. nach end-

gültiger Trennung der Eheleute, gilt die 
Grundregel, dass gemeinsame Verbindlich-
keiten je zu 50 % zu tragen sind, Hauptan-
wendungsfall sind gemeinsame Lasten des 
Hauses/ETW. Einer Erklärung des bislang 
zahlenden Ehegatten, er werde die Lasten 
nicht mehr alleine tragen, bedarf es nicht. 
Nach Scheitern der Ehe besteht kein Grund 
mehr, dem anderen durch Weiterzahlung der 
Gesamtschuld eine Vermögensmehrung zu-
kommen zu lassen. 

An dieser Stelle kommt jetzt der gesetzli-
che Halbsatz zum Tragen, dass dieser 
Grundsatz nicht gilt, wenn „etwas anderes 
bestimmt ist“. Wenn im Rahmen der Ehegat-
tenunterhaltsberechnung beim zahlenden 
Ehegatten die von ihm allein getragen Ge-
samtschuld in Abzug gebracht ist, liegt eine 
solche anderweitige Bestimmung vor und es 
ist kein Platz mehr für den Gesamtschuldne-
rausgleichsanspruch (in den Fällen vom 
Miteigentum ist dann in der Regel auch der 
Wohnwertvorteil in einer Unterhaltsberech-
nung berücksichtigt). Ebenso liegt nach 
herrschender Rechtsprechung eine still-
schweigende anderweitige Bestimmung vor, 
wenn der verdienende Ehegatte im Haus 
verbleibt, die Hausbelastungen alleine trägt 
und auf der anderen Seite der ausgezogene 
Ehegatte als Miteigentümer keine Nutzungs-
entschädigung für seinen Hälfteanteil ver-
langt. 

Der BGH hat mit der hiesigen Entschei-
dung klargestellt, dass bei der Berechnung 
von Kindesunterhaltsansprüchen der Abzug 
gemeinsamer Kreditverbindlichkeiten und 
damit einhergehender verkürzter Kindesun-
terhaltsansprüche keine anderweitige Be-
stimmung i. S. d. § 426 BGB vorliegt. Dies 
auch folgerichtig, da der Kindesunterhalts-
anspruch errechnet wird nach den soge-
nannten Einkommensgruppen der Düssel-
dorfer Tabelle und letztendlich die Zahlungen 
auf Kindesunterhalt zum einen im Regelfall 
aufgrund der Abzugsbeträge aus Gesamt-
schuld nur zur Verkürzung von einer/zwei 
Einkommensstufen führt und grundsätzlich 
nicht das Gesamtschuldverhältnis zwischen 
den Eheleuten betrifft. Der BGH hat weiterhin 
ausgeführt, dass auch im vorliegenden Fall 
keine stillschweigende anderweitige Bestim-
mung vorliegt, nachdem die Eheleute zu-
nächst nach der Trennung gegenseitig keine 
Ansprüche gestellt haben. Erst als der eine 
Ehepartner für die Kinder Kindesunterhalt 
gefordert hat, hat der andere eine Beteili-
gung an dem Darlehen gefordert, sodass 
spätestens mit diesem Zeitpunkt eine vorhe-
rige stillschweigende andere Regelung als 
die 50 %-ige Aufteilung nicht mehr ange-
nommen werden kann. 

Die entscheidende Feststellung ist jedoch, 
dass eine vom Kindesunterhaltsschuldner 
getragene Gesamtschuld, die bei der Be-
messung des Kinderunterhaltsanspruchs in 
Abzug gebracht wurde keine anderweitige 
Bestimmung i. S. d. § 426 BGB ist, da es 
sich bei den Kindesunterhaltsansprüchen 
nicht um wechselseitige Ansprüche der Ehe-
gatten handelt. 

Hierzu auch ISUV-Merkblatt Nr. 69, Ziff. III.

Umgangsrecht
BGH, Beschluss vom 21.02.2024 – Az. 
XII ZB 401/23 – § 1684 BGB; § 89 
FamFG

Redaktion Beck-aktuell

1.	 Eine gerichtliche Umgangsregelung 
enthält nicht zwangsläufig auch das 
Gebot, zu den übrigen Zeiten Kon-
takt zu dem Kind zu unterlassen. Ein 
Unterlassungsgebot muss sich aus-
drücklich aus der Umgangsregelung 
ergeben.

2.	 Voraussetzung für die Verhängung 
eines Ordnungsmittels nach § 89 
FamFG ist eine Umgangsregelung 
mit vollstreckungsfähigem Inhalt, 
mithin eine nach Art, Ort und Zeit 
erschöpfende, hinreichend be-
stimmte und konkrete Regelung des 
Umgangsrechts.

3.	 Einer Umgangsregelung, durch die 
der Umgang auf einen bestimmten 
Rhythmus festgelegt wird, oder dem 
umgangsberechtigten Elternteil be-
stimmte Umgangszeiten zugewie-
sen werden, ist nicht mit für eine 
Vollstreckung hinreichender Deut-
lichkeit zu entnehmen, dass sich der 
Umgangsberechtigte eines Um-
gangs mit dem Kind in der übrigen 
Zeit zu enthalten hat. 

Diese Entscheidung stellt klar, 
dass eine Zuteilung eines Um-
gangsrechts nicht automatisch ein 

Kontaktverbot für übrige Zeiten darstellt. In 
dem zugrundeliegenden Umgangsbe-
schluss wurden feste Umgangstage festge-
legt (2-Wochen-Rhythmus mit jeweiligen 
Abhol- und Zurückbringenstag bzw. konkre-
te Ferienregelung), es wurde bestimmt, dass 
der Vater die Kinder pünktlich entweder an 
Schule/Kindergarten bzw. am Wohnsitz der 
Mutter die Kinder abholt und zurückbringt. 
Bei schuldhafter Zuwiderhandlung gegen die 
Umgangsregelung wurde Ordnungsgeld/
Ordnungshaft angedroht. 

Zu zwei Terminen hat der Vater die Kinder 
später als zu den geregelten Übergabezeiten 
der Mutter zurückgebracht. In anderen 
sechs Fällen hat der Vater die Kinder an an-
deren als den zugewiesenen Tagen die Kin-
der von der Schule abgeholt und dann wie-
der irgendwann – in einem Fall erst drei Tage 
später – der Mutter zurückgebracht. Das 
Amtsgericht hat in allen Fällen Ordnungsmit-
tel verhängt, das OLG Frankfurt hat die Ent-
scheidung des AG abgeändert und nur für 
die zwei Termine wegen des verspäteten 
Zurückbringens an den vereinbarten Um-
gangstagen jeweils ein Ordnungsgeld ver-
hängt und wegen der anderen sechs Termi-
ne den Ordnungsmittelantrag zurückgewie-
sen. Hiergegen wendet sich die Mutter mit 
der Rechtsbeschwerde zum BGH.

Diese hat jedoch keinen Erfolg, da der BGH 
die Rechtslage genauso beurteilt, wie das 
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OLG, mit dem Argument, dass aus der Um-
gangsregelung eindeutig sich ergeben muss, 
ob in weiteren Zeiten ein Umgang des Vaters 
mit den Kindern untersagt ist. Für eine Voll-
streckung bedarf es dieser Konkretheit und 
Bestimmtheit, selbiges gilt für die Androhung 
eines Ordnungsgeldes nach § 89 FamFG. 

Wenn also im Umgangsbeschluss/Andro-
hungshinweis nicht konkret darauf hingewie-
sen ist, dass der Umgangsberechtigte zu 
den übrigen Zeiten einen Kontakt zu den 
Kindern zu unterlassen hat, ist ein solches 
Verhalten nicht sanktionsfähig. Wie so häu-
fig, gab es bislang hierzu unterschiedliche 
Rechtsauffassung. Die einen verstanden in 
einer Umgangsregelung mit bestimmten Zei-
ten eine automatische Regelung, dass zu 
anderen Zeiten kein Kontakt aufzunehmen ist 
(KG Berlin, FamRZ 2015, Seite 940 u. a.). 
Andere relativierten dies für zufällige Kontak-
te, oder Kontakte von kurzer Dauer mit einem 
kurzen Gespräch zwischen Umgangsbe-
rechtigtem und dem Kind oder Telefonaten 
etc. (KG Berlin, FamRZ 2024, Seite 45, OLG 
Frankfurt, FamRZ 2017, Seite 744 u. a.). Die 
hier entschiedene Rechtsauffassung findet 
sich schon in vielen Kommentaren (BGB, 
Grüneberg/Götz, 83, Auflage, § 1684 Rdn. 
5; OLG Zweibrücken, FamRZ 2022, Seite 
1961 u. a.). Der BGH hat sich der zuletzt 
genannten Auffassung angeschlossen und 
bestimmt, dass nur das sanktioniert werden 
kann, was auch konkret im Umgangsbe-
schluss geregelt ist, wenn für andere Zeiten 
als die festgelegten keine konkrete Unterlas-
sung/Verbot geregelt ist, kann auch kein 
Ordnungsmittel festgesetzt werden. 

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, 
dass immer zu ermitteln ist, welches Hand-
lungsgebot oder –verbot in der Umgangsre-
gelung sich befindet. Wenn, wie hier, in zwei 
Fällen der Vater die Kinder an den festgeleg-
ten Umgangstagen (Abholung und Zurück-
bringen) deutlich verspätet zurückbringt, so 
liegt in dieser Regelung das Verbot, die Kin-
der später zurückzubringen, sodass berech-
tigterweise wegen dieser Vorfälle ein Ord-
nungsgeld verhängt wurde. Aus einer „nor-
malen“ Umgangsregelung ist es aber grund-
sätzlich nicht zu entnehmen, dass zu 
anderen Zeiten ein Umgangsverbot vorläge. 

Dem anderen Elternteil steht die Möglich-
keit offen, konkrete Verhaltensgebote oder 
-verbote in einer Umgangsregelung aufzu-
nehmen (§ 1684 Abs. 3 BGB), einen spezifi-
schen Umgangsausschluss für die übrigen 
Zeiten zu erwirken (§ 1684 Abs. 4 BGB) oder 
sogar konkrete Kontaktverbote zu erwirken 
(§ 1666 Abs. 3 Nr. 4 BGB).

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass 
Ordnungsgelder nur dann verhängt werden 
können, wenn im Umgangsbeschluss oder/
und in der Ordnungsmittelandrohung konkre-
te Handlungsgebote/-verbote beinhaltet sind. 
Dies wird in Zukunft zu deutlich spezifischeren 
Formulierungen im Rahmen des Umgangs 
führen. Ob das eine Stärkung der Rechte der 
Umgangsberechtigten darstellt oder zu noch 
mehr Diskussionen und Auseinandersetzung 
im Rahmen von gerichtlichen Umgangsrege-
lungen führt, bleibt abzuwarten. 

Ehescheidung
OLG Frankfurt/Main, Beschluss vom 
28.03.2024 – Az. 1 UF 160/23 – § 1567 
BGB

Noch nicht veröffentlicht

Ein Getrenntleben ist auch innerhalb 
der gemeinsamen Ehewohnung mög-
lich. Erforderlich ist ein der räumlichen 
Situation entsprechendes Höchstmaß 
der Trennung.

Die Frage des Getrenntlebens und 
insbesondere der Zeitpunkt der 
Trennung spielt im Scheidungsver-

fahren für die Dauer des Getrenntlebens 
(mindestens 1 Jahr Getrenntleben, wenn die 
Ehe gescheitert ist, § 1565 BGB) eine Rolle, 
ebenso die Frage, zu welchem Trennungs-
zeitpunkt Auskunft zum Vermögen zu ertei-
len ist (§ 1379 Abs. 1 Ziff. 1 BGB). Nach 
§  1567 BGB liegt ein Getrenntleben vor, 
wenn zwischen den Eheleuten keine häusli-
che Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte 
sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die 
eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Eine 
häusliche Gemeinschaft besteht auch dann 
nicht mehr, wenn die Ehegatten innerhalb 
der ehelichen Wohnung getrennt leben. 

Gerade dann, wenn noch „unter einem 
Dach“ getrennt gelebt wird, bereitet es 
Schwierigkeiten, ein Getrenntleben festzu-
stellen bzw. von demjenigen, der sich darauf 
beruft, zu beweisen. Im vorliegenden Fall 
wohnten die Eheleute mit ihren noch drei 
minderjährigen Kindern in einem Haus. 
Grundvoraussetzung ist, dass kein gemein-
samer Haushalt mehr geführt wird und zwi-
schen den Ehegatten keine wesentlichen 
persönlichen Beziehungen mehr bestehen. 
Es genügt, wenn ein Ehegatte erkennbar die 
häusliche Gemeinschaft nicht herstellen 
möchte. Eine Trennung muss jedoch nach 
objektiven Kriterien nach außen deutlich 
werden. Ein getrenntes Schlafen und Essen 
genügt alleine nicht, es darf auch kein ge-
meinsamer Haushalt wie bisher weiterge-
führt werden und im Interesse der Kinder der 
Schein der ehelichen Lebensgemeinschaft 
aufrechterhalten wird (so noch OLG Kob-
lenz, FamRZ 2015, Seite 1116).

Das hat das OLG Frankfurt ein wenig rela-
tiviert und hat festgeschrieben, dass verein-
zelt verbleibende Versorgungsleistungen 
bzw. Handreichungen der Ehegatten fürein-
ander „ohne besondere Intensität oder Re-
gelmäßigkeit“ der Annahme einer Trennung 
nicht entgegenstehen. Derartig geringe Ver-
sorgungsleistungen müssten sich aber in der 
Gesamtbetrachtung als unwesentlich für 
das eheliche Zusammenleben darstellen. Ein 

Umgangsrecht
OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 
08.05.2024 – Az. 16 U 33/23 – § 1684 
BGB

Redaktion Beck-aktuell

Wenn ein betreuender Elternteil sein 
Kind so beeinflusst, dass es den Um-
gang mit dem anderen Elternteil ab-
lehnt, rechtfertigt dies nicht, das Kind 
in einem Heim unterzubringen, um die 
Kontaktverweigerung zu beenden. 

In dem Verfahren ging es um ein 
Mädchen, das ausschließlich bei 
der Mutter aufgewachsen war. Im 

Alter von sieben Jahren hat die Tochter den 
langjährigen regelmäßigen und ausgedehn-
ten Umgangskontakt zum Vater plötzlich ver-
weigert. Die Mutter ging von „sexuell getön-
ten“ Vorfällen aus und hat das Kind in seiner 
Umgangsverweigerung gestärkt. Ein Tatver-
dacht eines Kindesmissbrauchs hat sich auf-
grund eines Sachverständigengutachtens 
nicht ergeben. Das OLG ging daher von einer 
maßgeblichen Beeinflussung der Mutter aus. 
Auf Sorgerechtsantrag des Vaters hat das 
Amtsgericht die dann Neunjährige in einem 
Eilverfahren aus dem Haushalt der Mutter 
genommen und in ein Kinderheim gegeben. 
Dies entsprach den Empfehlungen eines 
Sachverständigen. Im Heim – fern von der 
Beeinflussung der Mutter – sollte sich das 
Kind stabilisieren, um die unerklärliche Kon-
taktverweigerung zum Vater aufzugeben. 
Perspektivisch sollte das Kind zum Vater. 

Das OLG hat diese Vorgehensweise als 
rechtswidrig eingestuft. Das OLG hat das 
Kind wieder zur Mutter zurückgeführt, dies 
mit dem Argument, dass es eine nicht zu 
vertretende Grundrechtsverletzung darstellt, 
wenn die Wünsche und Vorstellungen des 
Kindes völlig ignoriert werden. Es bestünden 
keine Anhaltspunkte für eine unzulängliche 
Versorgung des Kindes bei der Mutter. Das 
Kind ist eine exzellente Grundschülerin mit 
altersgerechten Kontakten zu Gleichaltrigen 
etc. Unter diesen Umständen kann der Wille 
eines neun Jahre alten Kindes nicht über-
gangen werden. Es wurde übersehen, dass 
der Kontaktabbruch zur Hauptbetreuenden 
Mutter für das Kind unerträglich gewesen 
sei, während das Kind unter dem fehlendem 
Umgang zum Vater in keiner Weise gelitten 
hat, sondern diesen aktiv gewünscht hat. 
Weiterhin stellt das OLG fest, dass es äu-
ßerst fraglich sei, ob das gewünschte Ziel 
eines Wechsels in den Haushalt des Vaters 
durch die Heimunterbringung erreicht wer-
den könnte, die Maßnahme sei völlig unge-
eignet. Herauszulesen ist auch, dass man 
mit solchen Mitteln und gegen das Persön-
lichkeitsrecht des Kindes nicht handelt kann 
und darf, um letztendlich ggf. den Kindeswil-
len „zu brechen“. 

Das Kindeswohl steht im Vordergrund, so-
dass die wohlverstandene Verzweiflung des 
Vaters, ein Kind zu sehen, dahinter zurück-
stehen muss.

Mehr zum Thema
… finden Sie immer 
auch im Internet auf 
unserer Homepage 
unter www.isuv.de/ 
informationen/urteile
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„freundschaftlicher, anständiger und ver-
nünftiger Umgang der Ehegatten unterein-
ander“ stehe der Annahme der Trennung 
insbesondere dann nicht entgegen, wenn 
gemeinsame Kinder im Haushalt leben. Dies 
wird damit begründet, dass Ehegatten auch 
nach der Trennung über die Elternschaft mit-
einander verbunden bleiben und auch zum 
Wohl der Kinder nach dem Gesetz zum 
Wohlverhalten verpflichtet sind. Somit ste-
hen ein höfliches Miteinander und auch ge-
meinsame Mahlzeiten mit den Kindern der 
Annahme eines Getrenntlebens nicht entge-
gen. Zugrundeliegend war auch, dass derje-
nige Ehegatte, der sich auf die Trennung 
berufen hat, an den anderen eine E-Mail 
gesendet hatte und ausdrücklich die häusli-
che Gemeinschaft abgelehnt hat. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte der andere Ehegatte auch 
schon die Schlafstätte nebst Badezimmer im 
Keller im gemeinsamen Haus genutzt. Dass 
die Ehegatten wechselseitig vereinzelt Ein-
käufe und Erledigungen füreinander über-
nommen oder auch mal gemeinsam mit den 
Kindern gegessen hätten, hat das OLG für 
nicht relevant erachtet.

Wie man erkennen kann, sind insbesonde-
re die objektiven Umstände für eine Trennung 
von Bedeutung, wobei derjenige, der sich 
darauf beruft, dies auch beweisen muss. Das 
wird häufig schwierig. Hinzu kommt auch 
noch die subjektive Komponente, wonach 
ein positiv festzustellender Trennungswille, 
der die Ablehnung der ehelichen Lebensge-
meinschaft zu erkennen gibt, erforderlich ist. 
Insbesondere bei Trennung innerhalb der 
Ehewohnung aber auch bei Trennung durch 
Beendigung der häuslichen Gemeinschaft 
durch Auszug ist anzuraten, in einem als 
Beweismittel zu verwendenden Schreiben 
(E-Mail, zumindest WhatsApp) den klaren 
Trennungswillen und die Ablehnung der ehe-
lichen Lebensgemeinschaft zu dokumentie-
ren. Ausreichend sind auch entsprechende 
Äußerungen oder ein sonstiges für den ande-
ren Ehegatten erkennbares Verhalten, wel-
ches unmissverständlich den Willen zum 
Ausdruck bringt, die eheliche Lebensge-
meinschaft nicht weiterführen zu wollen. Da 
auch dies zumeist schwer „beweisbar“ ist, 
wird grundsätzlich zu einem „Trennungs-
schreiben“ wie oben ausgeführt geraten. 

Durch die Entscheidung des OLG Frank-
furt wird die strikte Kompletttrennung der 
Haushaltsführung – insbesondere, wenn ge-
meinsame Kinder mitversorgt werden – rela-
tiviert und ein „Zusammenleben“ wie es auch 
außerhalb eines ehelichen Zusammenlebens 
unter zivilisierten Menschen üblich ist, ge-
stattet, um trotzdem von einer Trennung im 
Sinne des Gesetzes auszugehen. Ob diese 
„liberale“ Gesetzesauslegung auch von an-
deren Gerichten übernommen wird, bleibt 
abzuwarten. 

Ehescheidung
OLG Zweibrücken, Beschluss vom 
07.02.2024 – Az. 2 WF 26/24 – § 1565 
Abs. 2 BGB

Nicht veröffentlicht

1.	 	Die Schwangerschaft aus einem 
Seitensprung kann ein Grund für 
eine Härtefallscheidung sein.

2.	 	Eine Berufung auf einen Härtefall ist 
jedoch dann nicht möglich, wenn 
dieser Härtefall selbst verursacht 
wurde.

Allen Beteiligten war klar, auch der 
Frau als Antragstellerin, dass das 
Trennungsjahr gemäß § 1565 BGB 

noch bei weitem nicht abgelaufen war. Die 
Eheleute trennten sich im August 2023, be-
reits im September war sie schwanger von 
ihrem neuen Partner, wann die Zeugung 
stattfand, war unerheblich. Der voraussichtli-
che Geburtstermin war Juni 2024, die Ehe-
frau beantragte eine Härtefallscheidung nach 
§ 1565 Abs. 2 BGB ohne Rücksicht auf das 
Trennungsjahr – schließlich könne es ihrem 
Mann nicht weiter zugemutet werden, an der 
Ehe mit ihr festzuhalten, außerdem leide sie 
unter Depressionen. Das OLG Zweibrücken 
hat ausgeführt, dass der Wunsch der Ehe-
frau, den Ehemann „zu schonen“ nicht dazu 
führt, dem zu entsprechen. Die Besonderheit 
war hier auch, dass die Frau für das Schei-
dungsverfahren Verfahrenskostenhilfe bean-
tragt, hat, was das OLG abgelehnt hat. Hätte 
oder würde der Ehemann den Antrag stellen, 
wäre wohl keine Zurückweisung erfolgt. Das 
OLG hat nämlich ausgeführt, dass die 
Schwangerschaft aus einem Seitensprung 
(und wohl auch während der Trennungszeit 
und der erwarteten Geburt vor Ablauf des 
Trennungsjahres) ein Härtefallgrund sein 
kann, denn es reicht die Anhängigkeit eines 
Scheidungsverfahrens vor der Geburt des 
Kindes, um die Vaterschaft nach § 1599 Abs. 
2 BGB leichter korrigieren zu können. Diese 
Möglichkeit hat in diesem Fall der Ehemann, 
um eben die Erleichterung bei der Vater-
schaftsanfechtung zu haben. Die Ehefrau 
hingegen, die den potentiellen Härtefall 
selbst herbeigeführt, kann sich nicht auf eine 
Härtefallscheidung ohne Beachtung des 
Trennungsjahres berufen. Das OLG führt 
noch ergänzend aus, dass es nicht ersicht-
lich sei, dass die vorgetragenen Depressio-
nen der Ehemann verschuldet habe. 

Beschäftigen Sie sich gerade 
mit Ihrem Testament?
Wenn wir Ihnen helfen konnten und Sie hinter  
unseren Zielen stehen, möchten Sie ISUV  
vielleicht unterstützen: Dabei, auch weiterhin 
Menschen helfen zu können, und dabei, ein  
gerechteres Familienrecht zu erwirken, vor 
allem im Interesse der Kinder, auch wenn Sie 
eines Tages nicht mehr sind. 

Sprechen Sie uns an und erfahren Sie, wie Sie 
Ihr Erbe in tatkräftige Hände legen können, die 
es in Ihrem Sinne einsetzen.

ALLES GEREGELT?

Der ISUV e.V. ist unabhängig, bundesweit 
organisiert und als gemeinnützig anerkannt.

Wir finanzieren uns ausschließlich über Mitglieds-
beiträge und Spenden. Jeder weitere  
Betrag hilft uns und allen im Verband  
ehrenamtlich Engagierten, für Sie  
und unsere Ziele zu kämpfen.

Hier erfahren Sie mehr:
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Kontaktstelle Aachen 
Eleonore Dobiosz, Tel. 0176/30665050,  
aachen@isuv.de. Öffentliche Vorträge mit Dis-
kussion in der Regel am 4. Dienstag im Mo-
nat, 19.30 Uhr, AWO-Nord, Josef-von-Görres-
Str. 19, 52068 Aachen.

Kontaktstelle Aschaffenburg
Melanie Ulbrich, Tel. 0172/5204757, aschaf-
fenburg@isuv.de. Am 3. Montag im Monat, 
19.30 Uhr, vhs Aschaffenburg, Luitpoldstr. 2, 
63739 Aschaffenburg.

Kontaktstelle Augsburg
Raffaele Brescia, Tel. 0821/32771342, augs-
burg@isuv.de. Am 4. Donnerstag im Monat, 
19  Uhr, im Bildungs- und Begegnungszent-
rum Zeughaus, Zeugplatz 4, 86150 Augsburg.

Kontaktstelle Bad Hersfeld
Gertrud Schmidt, Tel. 0151/25885467, 
bad-hersfeld@isuv.de. Vorträge am letzten 
Dienstag alle drei Monate, 19.30  Uhr, Gast-
stätte „Klosterbrunnen am Petersberg“, Zur 
Linde 2, 36251 Bad Hersfeld.

Kontaktstelle Bad Kissingen
Josef Linsler, Tel. 09321/9279671, bad-kis-
singen@isuv.de. Veranstaltungen (Termine: 
www.isuv.de) 19.30  Uhr, Mehr Generationen 
Haus, Von-Hessing-Str. 1, 97688 Bad Kissingen.

Kontaktstelle Bamberg
Andreas Zeilinger, Tel. 0172/8600206, bam-
berg@isuv.de. Veranstaltungen am 3. Mitt-
woch im Monat, 19.30 Uhr, Gasthaus Melber, 
Höfener Hauptstr. 18, 96135 Stegaurach-Höfen.

Kontaktstelle Bayreuth
René Dunker, Tel. 0921/13511, bayreuth@
isuv.de. Veranstaltungen am letzten Dienstag 
im Monat, 19.30 Uhr, Gaststätte Mohrenbräu, 
Tristanstr. 8, 95445 Bayreuth.

Kontaktstelle Berlin
Claus Marten, Tel. 0172/3937080, berlin@
isuv.de. Antje Hagen, Tel. 0171/1775292. 
Veranstaltungsort: Unionshilfswerk e.V., Hult-
schiner Damm 84A, 12623 Berlin. Termine: 
www.isuv.de.

Kontaktstelle Bielefeld 
Klaus Bednorz, Tel. 0178/2080898, k.bednorz  
@isuv.de

Kontaktstelle Bochum/Essen 
Klaus Bednorz, Tel. 0178/2080898, k.bednorz 
@isuv.de oder über die Bundesgeschäftsstelle 
in Nürnberg, Tel. 0911/550478. info@isuv.de.

Kontaktstelle Bonn
Anne Wolf, Tel. 0176 96031405, bonn@isuv.
de. Termine: www.isuv.de.

Kontaktstelle Braunschweig 
Manfred Ernst, Tel. 0170/5484542, m.ernst@ 
isuv.de, oder über die Bundesgeschäftsstelle 
in Nürnberg, Tel. 0911/550478 info@isuv.de.

Kontaktstelle Bremen
Hans-Dieter Schmitt, Tel. 0421/637455,  
bremen@isuv.de. Vorträge am 3. Donnerstag 
im Monat, 19 Uhr, Bürgerhaus Oslebshausen 
e.V., Am Nonnenberg 40, 28239 Bremen.

Kontaktstelle Darmstadt
Manfred Hanesch, Tel. 06151/5007220, 
darmstadt@isuv.de. Vorträge am 3. Freitag im 
Monat, 19.30 Uhr im Restaurant Ziegelbusch, 
Kranichsteiner Str. 183, 64289 Darmstadt.

Kontaktstelle Dortmund
Klaus Bednorz, Tel. 0178/2080898, k.bednorz 
@isuv.de oder über die Bundesgeschäftsstelle 
in Nürnberg, Tel. 0911/550478, info@isuv.de.

Kontaktstelle Dresden
Frank Gürtler, Tel. 0178/2320015 oder Ulrike 
Oppenländer, dresden@isuv.de. Veranstaltun-
gen am 3. Mittwoch im Monat, 19.30  Uhr, 
Neues Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 
Dresden.

Es finden noch in vielen weiteren Orten 
Veranstaltungen statt. Angaben zu 
 Gesprächskreisen, Sonderveran

staltungen und Infotreffs finden Sie bei 
den einzelnen Kontaktstellen unter  

www.isuv.de.

Kontaktstelle Düsseldorf
Norbert Mittermüller, Tel. 0221/369653. Ver-
anstaltungen in der Regel am 3. Donnerstag 
im Monat, 19.30 Uhr, Zentralbibliothek, Kon-
rad-Adenauer-Platz 1, 40210 Düsseldorf (ge-
genüber Hbf.).

Kontaktstelle Frankfurt
Melanie Ulbrich, Tel. 0172/5204757, frank-
furtmain@isuv.de. Öffentliche Veranstaltun-
gen am 2. Montag im Monat, 19.30  Uhr, 
wechselnde Veranstaltungsorte, siehe www.
isuv.de.

Kontaktstelle Freiburg
Yvonne Junghans, Tel. 01522/9531444,  
freiburg@isuv.de. Vorträge immer am 3. Don-
nerstag im Monat um 19 Uhr, Veranstaltungs-
orte siehe www.isuv.de.

Kontaktstelle Fulda
Klaus Bednorz, Tel. 0661/56681 oder 0178/ 
2080898, fulda@isuv.de. Vorträge meist am 
3. Dienstag im Monat, 19.30  Uhr, VHS, Un-
term Heiligen Kreuz 1, 36043 Fulda. Info- 
Treffs: Hotel Restaurant Kolpinghaus, Goethe-
str. 13, 36043 Fulda.

Kontaktstelle Füssen
Josef Linsler, Tel. 0170/ 4589571, allgaeu@
isuv.de.

Kontaktstelle Halle (Saale)
Kornelia Jäger, Tel. 0152/59913080 oder 
Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 (AB), 
0170/5484542, halle@isuv.de. Termine siehe 
www.isuv.de.

Kontaktstelle Hamburg
Gordon Vett, Tel. 0177/4743661, hamburg@
isuv.de, Sprechzeiten Mo – Do 9 – 16 Uhr.

Kontaktstelle Hamm
Jutta Dewenter, Tel. 02381/540233, hamm@
isuv.de, Markus Möllmann-Bohle, Tel. 02592/ 
9777105. Öffentliche Vorträge am 3. Mitt-
woch im Monat (Ferien ausgenommen), 
19 Uhr, Freiwilligenzentrale Hamm, Südstr. 29 
(Eingang Ostenwall), 59065 Hamm.

Kontaktstelle Hannover
Gunnar Geißler, Tel. 0151/21791119, hanno-
ver @isuv.de.

Kontaktstelle Südwest – Heidelberg
Informationen über die Bundesgeschäftsstelle 
in Nürnberg, Tel. 0911/550478, info@isuv.de.

Kontaktstelle Heilbronn
Klaus Bednorz, Tel. 0178/2080898, k.bed-
norz @isuv.de oder über die Bundesge-
schäftsstelle in Nürnberg, Tel. 0911/550478. 
info@isuv.de.

Kontaktstelle Jena / Erfurt
Steffan Schwerin, Tel. 03641/801257 oder 
Klaus Bednorz, Tel. 0178/2080898, jena@
isuv.de oder erfurt@isuv.de. Volkshochschule 
Jena, Grietgasse 17a, 07743 Jena oder 
Volkshoch-schule Erfurt, Schottenstr. 7, 
99084 Erfurt. 

Kontaktstelle Karlsruhe / Pforzheim 
Melanie Reichert, Tel. 01522/3022091, karls-
ruhe-pforzheim@isuv.de, Veranstaltungen: 
VHS Karlsruhe, Kaiserallee 12e, 76133 Karls-
ruhe.

Kontaktstelle Kassel
Bernd Nestvogel, Tel. 0174/1725779, kassel 
@isuv.de. Veranstaltungen am 2. Dienstag im 
Monat, ab 19.30  Uhr, KISS Selbsthilfetreff-
punkt – Haus der BEK (Barmer Ersatzkasse), 
2. Stock, Treppenstr. 4, 34117 Kassel.

Kontaktstelle Kaufbeuren
Josef Linsler, Tel. 0170/ 4589571, allgaeu@
isuv.de.

Kontaktstelle Kempten 
Josef Linsler, Tel. 0170/ 4589571, allgaeu@
isuv.de.

Kontaktstelle Ravensburg
Manfred Ernst, Tel. 0170/5484542, ravens-
burg@isuv.de. Veranstaltungen Mittwochs um 
19 Uhr bei Caritas Bodensee-Oberschwaben, 
Seestr. 44, 88214 Ravensburg.

Kontaktstelle Regensburg
Peter Lauschmann, Tel. 0160/2145114,  
regensburg@isuv.de. Veranstaltungen und 
Veranstaltungsorte unter www.isuv.de.

Kontaktstelle Reutlingen/Tübingen
Anton Wittner, Tel. 07071/63259, reutlingen- 
tuebingen@isuv.de. Veranstaltungen am  
3. Donnerstag im Monat, 19.30  Uhr, Altes 
Rathaus, Rathausstr. 6, 72764 Reutlingen. 
Am 1. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr, Hotel 
„Domizil“, Wöhrdstr. 7-9, 72072 Tübingen.

Kontaktstelle Rostock
Dagmar Wendt, Tel. 0176/52758560, rostock 
@isuv.de und Manfred Ernst, Tel. 0391/ 
9906566 (AB) oder 0170/5484542. Vorträge 
im Frieda 23, Kultur- und Medienzentrum, 
Friedrichstr. 23, 18057 Rostock, www.isuv.de.

Kontaktstelle Südwest – Saarbrücken
Informationen über die Bundesgeschäftsstelle 
in Nürnberg, Tel. 0911/550478, info@isuv.de.

Kontaktstelle Schweinfurt
Josef Linsler, Tel. 09321/9279671, schwein-
furt @isuv.de. Vorträge am 2. Mittwoch im 
Monat, 19.30 Uhr, Caritasverband, St.-Anton-
Str. 8,  97422 Schweinfurt.

Kontaktstelle Stuttgart
Ulrich Link, Tel. 0157 37532827, stuttgart@
isuv.de. Veranstaltungen am 4. Montag im 
Monat, 19 Uhr, im „treffpunkt 50plus“, Rote-
bühlplatz 28, 70173 Stuttgart.

Kontaktstelle Traunstein 
Ulrike Becker-Cornils, Tel. 0861/90972700, 
traunstein@isuv.de. Vorträge am 1. Donners-
tag im Monat, 19.30 Uhr im Sailer-Keller, 
Herzog-Wilhelm-Str. 1, 83278 Traunstein.

Kontaktstelle Trier
Willi Jacoby, Tel. 06865/1856223, trier@isuv.
de. Veranstaltungen jeweils an einem Mitt-
woch im Monat, 19.30  Uhr, Palais Walder-
dorff, Domfreihof 1B, 54290 Trier.

Kontaktstelle Ulm/Neu-Ulm
Information über Josef Linsler, Tel. 09321/ 
9279671 ulm-neuulm@isuv.de. Veranstaltun-
gen am 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr, 
vh-Ulm, Einsteinhaus, Kornhausplatz 5, 
89073 Ulm. Parkmöglichkeiten: Parkhaus 
„Kaufhaus Müller“ und Salzstadl.

Kontaktstelle Wiesbaden
Holger Griesel, Tel. 0611/24088482, wiesba-
den@isuv.de. Vorträge am 2. Donnerstag im 
Monat, 19  Uhr, Die Wiesbaden Stiftung, Mi-
chelsberg 6, 65183 Wiesbaden.

Kontaktstelle Wolfsburg
Peter Dziuba, Tel. 0170/2466768, Manfred 
Ernst, Tel. 0391/9906566 (AB) oder 0170/ 
5484542, wolfsburg@isuv.de. Vorträge an ei-
nem Dienstag im Monat, 18  Uhr, Hotel Res-
taurant „Hoffmannhaus“ (Jagdzimmer), Wes-
terstr. 4, 38442 Wolfsburg-Fallersleben.

Kontaktstelle Würzburg
Josef Linsler, Tel. 09321/9279671, wuerzburg 
@isuv.de. Vorträge am 2. Dienstag im Monat, 
19 Uhr, Reuterhaus, Mergentheimer Str. 184, 
97084 Würzburg-Heidingsfeld. Parkplätze und 
Straba vorm Haus. 

Kontaktstelle Kiel
Enno Jannichsen, Tel. 0431 90861787, kiel 
@isuv.de. Vorträge am 2. Donnerstag im Mo-
nat, 19.30  Uhr im Kultur- und Kommunika
tionszentrum „die Pumpe e. V.“, Haßstr. 22, 
24103 Kiel.

Kontaktstelle Koblenz
Achim Wolf, 0171/5579030, koblenz@isuv.
de. Öffentliche Vorträge in der Regel am letz-
ten Montag im Monat, 19.45 Uhr, Kurt Esser 
Haus, Markenbildchenweg 38, 56068 Kob-
lenz.

Kontaktstelle Köln
Michael Visosevic, Tel. 02206/6733 oder 
0151/47993165, koeln@isuv.de. Öffentliche 
Vorträge mit Fragemöglichkeit am 1. Mittwoch 
im Monat, 19.30 Uhr, Bürgerzentrum Nippes, 
Turmstr. 3, U-Bahn „Florastr.“, Linien 12 u. 15.

Kontaktstelle Krefeld
Klaus Jagusch, Tel. 0171/9381920, krefeld@
isuv.de. Vorträge mit Diskussion am 1. Don-
nerstag im Monat, 19.30  Uhr, VHS, am Rat-
haus, Stadtmitte, Von-der-Leyen-Platz 2, 
47798 Krefeld. Straßenbahn HS „Rathaus/
Westwall“ (Linie 041 ab Hbf.).

Kontaktstelle Leipzig 
Heike Dieterle, Tel. 0341/5213920 und 0160/ 
98418816, leipzig@isuv.de. Vorträge am letz-
ten Donnerstag im Monat, 19 Uhr im Kinder- 
und Jugenzentrum Leipzig Wiederitzsch, De-
litzscher Landstr. 38, 04158 Leipzig.

Kontaktstelle Südwest – Ludwigshafen
Informationen über die Bundesgeschäftsstelle 
in Nürnberg, Tel. 0911/550478, info@isuv.de.

Kontaktstelle Magdeburg
Paul Hoffmann, Tel. 0151/50709864, mag-
deburg@isuv.de. Vorträge 18  Uhr, Paritäti-
scher Wohlfahrtsverband, Wiener Str. 2, 
39112 Magdeburg. Ab ca. 20 Uhr nach jeder 
Veranstaltung: Fragestunde für Mitglieder.

Kontaktstelle Mainz
Eva Berecz-Köster, Tel. 06138/6491, mainz@
isuv.de. Vorträge am 3. Donnerstag im Monat, 
19  Uhr, AWO Mainz-Laubenheim, Wilhelm- 
Leuschner-Str. 14, 55130 Mainz-Laubenheim.

Kontaktstelle Marburg / Gießen
Lilli Kanke, Tel. 0159/0182396, marburg- 
giessen@isuv.de. Klaus Bednorz, Tel. 0661/ 
56681, 0178 2080898. Veranstaltungen am 
3. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Business Hub, 
Zu den Sandbeeten 5, 35043 Marburg-Cappel.

Kontaktstelle München
Josef Linsler, Tel. 09321/9279671, j.linsler@
isuv.de. Vorträge um 19  Uhr. Wir suchen 
nach einem kostengünstigen Veranstal-
tungsort.

Kontaktstelle Neuruppin
Ulrich Günther, Tel. 03391/454127, neuruppin 
@isuv.de, Uwe Hoffmann, Tel. 033925/ 
70415. Vorträge 19  Uhr (Termine: www.isuv.
de) im „Haus der Begegnung“, Franz-Künst-
ler-Str. 8, 16816 Neuruppin.

Kontaktstelle Nordenham
Klaus Fischbeck, Tel. 0157/73291100, nor-
denham@isuv.de, Veranstaltungen meistens 
am ersten Dienstag im Monat, 19.30 Uhr, 
Kreisvolkshochschule Wesermarsch, Raum 0.6, 
Marktstraße 8A, 26954 Nordenham.

Kontaktstelle Nürnberg
Raimund Vogel, Tel. 01522/2630070 (tags-
über), nuernberg@isuv.de. Vorträge jeden 2. 
Dienstag im Monat 19  Uhr, „SÜDPUNKT“, 
Raum 1.10, Pillenreuther Str. 147, Nürnberg.

Kontaktstelle Oldenburg
Anna Freitag, Tel. 0151/74443213, olden-
burg@isuv.de. Veranstaltungen am letzten 
Dienstag im Monat, 19.30 Uhr. Aktueller Ver-
anstaltungsort unter www.isuv.de.

ISUV-Bundesgeschäftsstelle  
Verbandssitz, Vorstandsbüro & Verwaltung
90119 Nürnberg, Postfach 21 01 07 
Tel. 09 11/55 04 78, Fax 09 11/53 30 74  
E-Mail: info@isuv.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.30 – 13.00 Uhr 

ISUV-Kontaktstellen
Adressen, Kontaktdaten,  
Informationen zu Veranstaltungen
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83 	 Scheiden tut weh – mit Mediation etwas weniger? 
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84 	 Das Namensrecht	 06/09	 3,––

85 	 Die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft / Ehe	 01/18	 3,––

Ehe und Familienrecht
  1	 Muster für den Ehevertrag	 10/11	 3,50

  3 	 Verfahrenskostenhilfe/Verfahrenskostenvorschuss	 03/21	 2,50

  5 	 Das aktuelle Scheidungsrecht und Ehescheidungskosten	 02/21	 3,50

  6 	 Muster für Scheidungsfolgenvereinbarungen	 11/11	 3,50

  7 	 Das gerichtliche Verfahren in Familiensachen (FamFG)	 05/23	 2,––

  9 	 Der Anwaltszwang in Ehe- und Familiensachen	 05/23	 2,50

10 	 Die Vaterschaftsfeststellung und Adoption	 05/15	 3,––

Unterhaltsrecht
11 	 Das unterhaltsrechtlich relevante Einkommen	 01/23	 3,50

12 	 Düsseldorfer Tabelle	 01/24	 2,––

13 	 Unterhaltsabänderung (Klagemöglichkeiten)	 10/09	 3,––

14 	 Der Versorgungsausgleich	 07/18	 4,––

15 	 Elternunterhalt	 04/20	 3,50

16 	 Rangfolge von Unterhaltsansprüchen	 01/13	 2,50

17	 Der Altersvorsorgeunterhalt (Bremer Tabelle)	 07/23	 2,––

18 	 Der Ehegattenunterhalt	 03/24	 3,50

20 	 Die unterhaltsrechtliche Auskunftspflicht 	 12/09	 3,––

21 	 Unterhalt für die Vergangenheit 	 09/10	 2,50

22 	 Unterhaltsanspruch volljähriger Kinder	 01/24	 3,50

23 	 Unterhaltsanspruch minderjähriger Kinder	 01/24 	 3,50

24 	 Unterhaltsrechtliche Stellung von Erst- und Zweitfamilien 
	 Praktische Ratschläge und rechtliche Hinweise	 01/13	 3,––

25 	 Ruhestand und Unterhaltspflicht	 09/08	 3,––

26 	 Die Durchsetzung von berechtigten Unterhaltsansprüchen	 12/05	 2,––

27 	 Vereinfachtes Verfahren für Minderjährigenunterhalt	 02/16	 2,––

28 	 Verjährung von Unterhaltsansprüchen	 03/10	 2,––

29 	 Verwirkung von Unterhaltsansprüchen	 06/18	 3,––

30 	 Rückforderung von zu Unrecht gezahltem Unterhalt	 10/12	 3,––

31 	 Die ehelichen Lebensverhältnisse (Karrieresprung) 	 04/11	 3,––

Steuerrecht
51 	 Tipps zum Lohnsteuer-Jahresausgleich 
	 und zur Einkommensteuer 2022/2023 	 05/23	 2,––

52 	 Steuertipps für Eheleute bei Trennung und Scheidung	 05/23	 4,––

55 	 Begrenztes Realsplitting	 05/23	 3,––

Zugewinn/Hausrat/Vermögensauseinandersetzung
66 	 Ehewohnung und Haushaltsgegenstände  
	 bei Trennung und Scheidung	 01/21	 3,50

67 	 Der Zugewinn bei Scheidung	 01/24	 3,––

69 	 Vermögensauseinandersetzung unter Ehegatten 
	 außerhalb des Güterrechts	 08/10	 4,––

70 	 Erbrecht und Scheidung	 08/23	 4,––

72 	 Die Zwangs- und Teilungsversteigerung	 12/17	 3,––

II. ISUV-MERKBLÄTTER

II. ISUV-MERKBLÄTTER

  1	 Die Trennungs- und Scheidungssituation 
	 Praktische Ratschläge & rechtliche Hinweise	 01/24	 7,––

  2	 Gemeinsam leben ohne Trauschein	 01/15	 5,––

I. ISUV-RATGEBER

➜	 ISUV-Schriftenreihe Band 4 – „UN-Kinderkonvention –  
	 Impuls für eine Reform des Kindschaftsrechts“  2. Auflage 1996� 5,––

➜	 Das elterliche Entfremdungssyndrom – Auflage 2002� 8,––

➜	� ISUV-Schriftenreihe Band 5 – „Gemeinsame  
elterliche Sorge für nichteheliche Kinder“  1. Auflage 2009� 8,––

➜	� ISUV-Schriftenreihe Band 6 – „Vom starren Selbstbehalt  
zum individuellen Selbstbehalt“  1. Auflage 2010� 6,––

➜	� ISUV-Schriftenreihe Band 7 – „Vom starren Residenzmodell  
zum individuellen Wechselmodell“  1. Auflage 2013� 7,––

	� ISUV-Schriftenreihe Band 8 – „Trennungsfamilie“ – Plädoyer für ein 	 8,–– 
entsprechendes Update des Familienrechts  1. Auflage 2022; Download:� 4,––

III. ISUV-SONDERPUBLIKATIONEN

a)	 Gewaltschutzgesetz

b)	 Beratungshilfe und  
Prozesskostenhilfe

c)	 Pfändungsfreigrenzen für  
Arbeitseinkommen

d)	 Elterngeld und Elternzeit

e)	 Geschiedene:  
Ausgleich bei der Rente

f)	 Eltern bleiben Eltern  
(Hilfen für Kinder bei Trennung  
und Scheidung)

g)	 Sozialhilfe

i)	 Die Grundsicherung: Hilfe für Renter

j)	 Der Unterhaltsvorschuss 

k)	 Kindergeld 

l) 	 Das Eherecht

m)	 Das Kindschaftsrecht

o)	 Erben und Vererben

p)	 Das BAföG

q)	 Restschuldbefreiung – eine neue 
Chance für redliche Schuldner

r)	 Betreuungsrecht

s) 	 Patientenverfügung

IV. SCHRIFTEN DER BUNDESREGIERUNG (kostenlos, soweit vorrätig)

A

Alle Preise in €. A   = aktualisiert N   = Neue Publikation

Bestelladresse per Post: ISUV-Geschäftsstelle, Postfach 21 01 07, 90119 Nürnberg

Versandmöglichkeiten:
a) �gegen Vorauskasse (Briefmarken im Wert der Bestellung beifügen)
b) online über die Homepage des Verbandes (www.isuv.de).

Sie haben die Wahl zwischen PDF-Download oder Postversand. 
Versandkostenpauschale für Postversand: 2,80 € 

Unterhaltsrechtliche Leitlinien und Tabellen
Unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Oberlandesgerichte finden Sie auf der Homepage 
der jeweiligen Oberlandesgerichte. Am besten bei Google z. B. „Leitlinien OLG Köln“ 
eingeben und die Suche auf der Homepage unter der Rubrik „Service“ verfeinern. 
Sie können die Düsseldorfer Tabelle und Leitlinien jeweils auch zum Selbst-
kostenpreis von 2,– € bei unserer Geschäftsstelle in Nürnberg bestellen.

N

Stand 07/2024

Für Mitglieder zum halben Preis.

SHOP

Stand  Preis Stand  Preis

A

A

A
A

A
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Auch diese Klausurtagung unseres Verbandes in Langenbselbold vom 21. bis 23. Juni 
hatte wieder das Ziel, die Kontaktstellenleiter/innen – neue und alte – miteinander zu 
vernetzen, Ideen auszutauschen, Neuerungen anzudenken und zu diskutieren, Anre-
gungen zu geben und zu empfangen, sich untereinander zu motivieren. Eine Klausur-
tagung ist immer wieder ein Jungbrunnen für Motivation, Identifikation und Integration 
mit und für unseren Verband. Genauso war es auch diese Mal. 

Information – 
Brainstorming:  
Was ist, was sollte sein? 
Eine Klausurtagung beginnt immer mit 
einem Brainstorming. Die verschiedenen 
Kontaktstellenleiter/innen stellen die Ent-
wicklung vor Ort dar. Deutlich wurde, dass 
es bundesweite Trends, jedoch auch indivi-
duelle Unterschiede gibt. 

Im Folgenden ein Kaleidoskop von Mei-
nungen, Erfahrungen, Eindrücken: „Weiter 
so Online“ – „Mitglieder sollen bundesweit 
partizipieren und schnelle Hilfe erhalten“ – 
„Hybrid hat sich als Renner erwiesen“ – 
„Leider sind bei Hybridveranstaltungen nur 
wenige anwesend.“ – „Anwälte und Anwäl-
tinnen sind oft skeptisch gegenüber On-
line- Veranstaltungen.“ „Die Leute rufen oft 
an und kommen dann nicht, das ist absolut 

enttäuschend für mich und den Referen-
ten.“ „Seit Corona hat sich die Einstellung 
verändert, die Menschen ziehen sich zu-
rück.“ – „Wir sind sehr nostalgisch, wir ma-
chen nur Präsenzveranstaltungen.“ – „Wir 
bekommen keinen bezahlbaren Raum, wir 
können nur Online-Veranstaltungen durch-
führen.“ „Mitglieder erwarten von uns spon-
tane Hilfe, die sie sonst nirgendwo bekom-
men, oft gerade am Wochenende.“ – „Es ist 
wichtig Mitstreiter zu finden, die sind be-
sonders wichtig, um Mitglieder und Interes-
senten zu betreuen.“ – „Gut sind neue For-
men von Marketing, wie der Flohmarkt in 
Hamburg.“ – „ISUV sollte auch an Schulen 
präsent sein, das Thema Scheidung betrifft 
auch Schule.“ – „Es gibt immer mehr Man-
gelfälle. Daher sind die Schnittstellen von 
Unterhaltsrecht und Sozialrecht wichtig. Ich 
habe schon oft auf unser Menü Sozialrecht 
verwiesen.“ 

„Wir haben zwei Anwältinnen, die den 
ISUV-Kodex beachten. Ich würde mich 
freuen, wenn es mehr wären. Ich mag keine 
tiktok-Anwälte.“ 

„Eckpunkte“ des BMJ  
im Fokus
Im Mittelpunkt der inhaltlichen Arbeit stan-
den „Eckpunkte“ zum Kindesunterhalts-
recht, zum Kindschaftsrecht und zum Ab-
stammungsrecht seitens des BMJ (Bun-
desministerium der Justiz). Zu allen Themen- 
bereichen wurden Arbeitsgruppen gebildet.

Alle Arbeitsgruppen (AG) wurden jeweils 
von einem Vorstandsmitglied mit Experten-
wissen geleitet: AG Kindschaftsrecht: 
Rechtsanwältin Monika Roth, AG Kin-
desunterhaltsrecht: Rechtsanwalt Murat 
Aydin, Rechtsanwalt Ralph Gurk, AG Ab-
stammungsrecht: Rechtsanwalt Thomas 
Goes, AG Trennungsfamilie: Coachin, 
Mediatorin und Juristin Anna Freitag. 

KLAUSURTAGUNG IN LANGENSELBOLD

Informieren – Integrieren – Motivieren – 
Agitieren – Affirmieren

Der Bundesvorstand und Kontaktstellenleiter und -leiterinnen des ISUV. 
In der Mitte die ISUV-Bundesvorsitzende Melanie Ulbrich

Bundesvorstand (v.l.): Murat Aydin, Anna Freitag, Thomas Goes, Melanie Ulbrich, Monika Roth, Ralph Gurk

RA Thomas Goes, BUVO-Mitglied für Rechtspolitik
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Betroffene erreichen 
Wichtig ist, dass wir die Betroffenen errei-
chen. Immer wieder hören wir den Satz: 
„Hätten wir nur früher erfahren, dass es 
euch gibt.“ Präsenz in der Öffentlichkeit, 
das ist eine Frage des Geldes, das ist eine 
Frage von Pressearbeit vor Ort, das ist eine 
Frage von Vernetzung mit Redaktionen, 
„Beziehungen“, von Wertschätzung des 
Verbandes. Manchmal lässt sich eine Pres-
semitteilung nur per gleichzeitiger Anzeige 
„erkaufen“. Aber auch dieses Modell funk-
tioniert nicht immer. Manche teure Anzeige 
geht unter im Anzeigenwald. Anzeigen sind 
oft sehr teuer, erst recht, wenn sie wir-
kungslos sind. Erfolgversprechender ist die 
gezielte weitere Ausgestaltung der Home-
page und die Nutzung Sozialer Medien.

Neue Impulse für den  
ISUV-Onlineauftritt
Auf der Klausurtagung stellte die neue 
Communication Marketing Managerin, 
Tanja Weerts, u.a. die Pläne für den neuen 
Onlineauftritt des ISUV vor. Das Thema 
„Scheidung & Trennung“ zu emotionalisie-
ren und Betroffene bzw. Hilfesuchende di-
rekt abzuholen waren die Vorgaben des 
Vorstands, nach denen der Webauftritt nun 
modernisiert und besser zugänglich ge-
macht wird. Eine Herausforderung dabei ist 
es, das umfangreiche Informationsangebot 

des Verbandes klar zu strukturieren, um 
Betroffenen einen schnellen Zugang zu In-
formationen und Hilfe zu garantieren.

Auch das mit dem Vorstand erarbeitete 
Leitbild des Verbandes wurde den Kontakt-
stellenleiter/innen vorgestellt. Ein zentraler 
Punkt ist die Ausrichtung des Verbandes, 
Menschen in hochemotionalen Trennungs-
situationen schnelle, unbürokratische Un-
terstützung anzubieten, sowie die Nöte und 
Ängste aller beteiligten Parteien zu berück-
sichtigen und eigenverantwortliches Han-
deln der Betroffenen zu fördern. Dabei ist 
die „Hilfe zur Selbsthilfe“ ein wichtiger Punkt 
im Vorgehen des Verbandes, damit lang-
wierige Gerichtsverfahren vermieden wer-
den können. Weiterhin liegt das Augenmerk 
des Verbandes auf der Situation der Kinder, 
die sowohl physisch als auch psychisch oft 
unter der Trennung ihrer Eltern leiden.

Im Anschluss an die Leitbild-Präsentation 
gab es für alle Kontaktstellenleiter/innen 
noch einen kleinen Exkurs zur Pressearbeit. 
Thema: Wie bekomme ich meine lokalen 
Veranstaltungen in die Presse? Hier stellte 
Weerts anhand von Beispielen dar, wie man 
eine Pressemitteilung aufbaut und Kontakt 
zur lokalen Presse aufnimmt. Die Präsenta-
tionen werden allen Kontaktstellenleiter/
innen in Kürze auch noch einmal direkt zur 
Verfügung gestellt. 

Es hat sich gezeigt, dass Sie, liebe Mit-
glieder, die beste Werbung machen kön-
nen, indem Sie in Ihrem Umfeld Betrof-
fene auf uns aufmerksam machen. 

Josef Linsler 

ISUV Intern

Die Ergebnisse der jeweiligen Arbeits-
gruppen wurden von einem Kontaktstellen-
leiter oder einer Kontaktstellenleiterin vor-
getragen. Dabei handelt es sich um Mei-
nungen und Forderungen zu den Eckpunk-
ten. Die Ergebnisse werden auf der 
Homepage veröffentlicht. 

Bild rechts: Arbeitsgruppe „Eckpunkte Kindes-
unterhaltsrecht“. Die Arbeitsergebnisse formuliert 

in Thesenform finden sich auf dem Titelbild

Bild unten: Arbeitsgruppe „Coaching/Mediation“. 
Dieser Aspekt ist für ISUV besonders wichtig, mit-
tels Coachings und/oder Mediation Bindungstole-
ranz schaffen, was gleichsam die Brücke für eine 
Trennungsfamilie ist.

Bild rechts: Tanja Weerts stellt ihre Pläne für den 
neuen Onlineauftritt des Verbands vor.

Alle Arbeitsgruppen waren das ganze Wochenende 
über mit vollem Engagement bei der Sache.
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Als Interessenverband, der sich sich für 
das Wohl von Kindern und Familien ein-
setzt, liegen uns Kinder, Eltern und Groß-
eltern, die sich infolge einer Trennung 
oder Scheidung nur selten sehen kön-
nen, besonders am Herzen. Bei dieser 
Veranstaltung haben sie Gelegenheit, 
wieder enger zusammenzuwachsen und 
gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.

In den Sommerferien bieten wir eine zwei-
tägige Freizeitveranstaltung für ISUV-Mit-
glieder, Interessierte und deren Kinder. An 
diesen Tagen können Familien unter der 
fachkundigen Anleitung der erfahrenen Ins-
truktoren der Windsurfschule Hamburg die 
Faszination von Windsurfen, Wingfoilen 
und Stand Up Paddling (SUP) entdecken 
und erste Erfahrungen auf dem Brett sam-
meln. Natürlich ist auch Baden möglich.

Mit dieser Veranstaltung möchten wir Fa-
milien die Möglichkeit bieten, gemeinsam 
Zeit auf dem Wasser zu verbringen und so 
die Beziehungen zwischen Kindern und 
ihren Eltern oder Angehörigen zu stärken. 
Wassersport ist hierfür die ideale Gelegen-
heit, da er Spaß und Action mit Entspan-
nung und Naturerlebnis verbindet.

Ob getrennt lebende Familien, Allein
erziehende, Großeltern, Verwandte oder 
Freunde: bei uns sind alle willkommen! Ge-
meinsam Zeit verbringen, Spaß haben und 
die Bindung zwischen Eltern und Kindern 
stärken – das ist unser Ziel!

Rahmenprogramm:
•	 Zelten: Die Teilnehmer haben die Mög-

lichkeit, auf dem Gelände der Windsurf-
schule zu zelten

•	 Grillen: Am Abend findet ein  
gemeinsames Grillen statt

•	 Frühstück: Am Morgen wird  
gemeinsam gefrühstückt

•	 Chillen: Natürlich bleibt auch  
Zeit zum Entspannen und Chillen

Kosten:
•	 Grundgebühr: 

– Teilnehmer 10,– € 
– Kinder 5,– €

•	 Hamburger Ferienpass kostenlos
•	 Lehrgang pro Sportart  

(inkl. Neoprenanzug): 
– ISUV Mitglieder: 35,– € 
– Nichtmitglieder: 55,– €

•	 Grillen und Frühstück inklusiv 

Anmeldung:
ISUV-Kontaktstelle Hamburg
hamburg@isuv.de
Tel. 0177 4743661

ISUV-Familien-Wassersporttage
24. – 25. August 2024 · am Oortkatenufer 12 in 21037 Hamburg

Powered by

www.windsurfing-hamburg.de
Tel. 040 7372043
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Aachen
■ Donnerstag, 22.08.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Kostenfalle Trennung Scheidung. Welche 
Kosten kommen auf mich zu?
Referat: Sabrina Prümm (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Donnerstag, 19.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Trennung/ Scheidung – Rente weg? Versor-
gungsausgleich und was dabei zu beachten ist.
Referat: Thorsten Galinsky (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 10.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Schenken, Erben, Steuer sparen – Steuer-
tipps und steuerliche Auswirkungen bei Trennung 
und Scheidung
Referat: Jochen Scheid (Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Familienrecht)

■ Donnerstag, 21.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Trennung und Scheidung mit Kindern. Wie 
erleben Kinder und Jugendliche die Trennung ihrer 
Eltern und was ist rechtlich zu beachten.
Referat: Sabrina Prümm (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: AWO-Nord, Josef-von-Görres-Str.  19, 52068 
Aachen

Kontakt: Eleonore Dobiosz, Mobil 0176 30665050, 
aachen@isuv.de

Aschaffenburg
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Melanie Ulbrich, Tel. 06047 922580, Mobil 
0172 5204757, m.ulbrich@isuv.de

Augsburg
■ Donnerstag, 25.07.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Unser Kind! Umgang bei Trennung der Eltern
Referat: Jürgen Strampp (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 26.09.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Erste Hilfe bei Trennung und Scheidung
Referat: Jürgen Strampp (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Donnerstag, 24.10.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Vorsorgevollmacht – Ehegattennotvertre-
tungsrecht
Referat: Christiane Geiß (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Donnerstag, 28.11.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Richtig erben und vererben – nach Trennung 
und Scheidung – Erbrecht in Patchworkfamilien
Referat: Christiane Geiß (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

MITGLIEDERTREFFEN alle 3 Monate, Veröffentli-
chung erfolgt kurzfristig unter www.isuv.de.

Ort: Bildungs- und Begegnungsstätte Zeughaus, 
Zeugplatz 4, 86150 Augsburg

Kontakt: Raffaele Brescia, Tel. 0821 32771342, 
augsburg@isuv.de

Kontakt: Josef Linsler, Tel. 09321 9279671, j.linsler 
@isuv.de

ISUV-Veranstaltungen 
Terminkalender ISUV-Kontaktstellen 
07/2024 – 11/2024

Herzlich Willkommen in der neuen  
WhatsApp-Community der ISUV-Gruppe „Unterfranken”
Wir haben die neue Community erstellt, 
um den Mitgliedern eine Plattform anzu-
bieten, Informationen, Meldungen direkt 
und schneller zu erhalten. Hier kann man 
sich die verschiedenen Podcasts von ISUV 
anhören, gemeinsame Aktionen vereinbaren 
oder sich zu Fahrgemeinschaften verabreden.

Wir laden hierzu die bestehende Gruppe in die 
Community und danach schließen wir die alte 
WhatsApp-Gruppe. Im 
ersten Schritt ändert sich 
nichts – bis auf die zu-
sätzlichen Möglichkeiten, 
die in der Gruppe gebo-
ten werden. Mit diesem 
QR-Code geht‘s weiter:

GRUNDSÄTZLICHES: Betrifft 
schriftliche Rechtsauskunft

Liebe Mitglieder, beachten Sie bitte, 

einer der zahlreichen und auch hilfreichen Vor-
teile einer Mitgliedschaft besteht darin, dass 
Sie einmal im Jahr eine kostenlose schriftliche 
Rechtsauskunft erhalten können (jede weitere 
Anfrage wird mit 50 € berechnet). Einzelheiten 
zur Verfahrensweise bei schriftlichen Rechts- 
anfragen finden Sie in der Broschüre „Informa
tion zur Vermittlung schriftlicher, mündlicher so- 
wie Online-Rechtsberatung...“ 

Bitte lesen Sie in diesem Zusammenhang in 
der genannten Broschüre insbesondere die 
Seiten 2 und 3, wenn sie eine Rechtsanfrage 
stellen. Wer diese Informationsschrift noch 
nicht besitzt, kann sie kostenlos bei der Bun-
desgeschäftsstelle (info@isuv.de) auch als 
Datei anfordern.

Der Bundesvorstand bittet alle Mitglieder 
nochmals, bereits zusammen mit der Anfrage 
zur schriftlichen Rechtsauskunft eine Erklärung 
zur Entbindung von der Schweigepflicht für die 
Anwältin/den Anwalt abzugeben, die/der Ihre 
Anfrage beantwortet. Die Namensnennung der 
Anwältin/des Anwalts kann unterbleiben, da 
dieser dem Fragesteller meistens nicht be-
kannt ist. Die Entbindung von der Schweige-
pflicht bezieht sich ausschließlich auf die Mitar-
beiterinnen der Bundesgeschäftsstelle sowie 
auf den Bundesvorstand. Besagter Personen-
kreis unterliegt natürlich den Verpflichtungen 
der Datenschutzerklärung. 

Mit der vorgenannten Verfahrensweise sichern 
Sie sich eine zügige Bearbeitung Ihrer Rechts-
anfrage und tragen zusätzlich zu einer wesent-
lichen Arbeitserleichterung und damit Kosten-
senkung bei. Weiterhin ermöglichen Sie uns 
die Qualitätssicherung bei der Beantwortung 
der Anfragen.

Wir danken für Ihr Verständnis und bitten um 
Beachtung. Ihr Bundesvorstand

Bad Hersfeld

■ Dienstag, 27.08.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Basiswissen Trennung/Scheidung – Von 
Anfang an Fehler vermeiden und Geld sparen
Referat: Melanie Klingspon (Rechtsanwältin mit 
Schwerpunkt Familienrecht)

■ Dienstag, 26.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Informationen zum Unterhalt bei Trennung 
und Scheidung – Was steht mir zu – was muss ich 
zahlen?
Referat: Silvia Schoenemann (Fachanwältin für Fa-
milienrecht)

Ort: Gaststätte „Klosterbrunnen am Petersberg“, 
Zur Linde 2, 36251 Bad Hersfeld

Kontakt: Gertrud Schmidt, Mobil 0151 25885467, 
bad-hersfeld@isuv.de

Bad Kissingen

■ Mittwoch, 18.09.2024, 19:30 Uhr – Online
Mitglieder fragen – ISUV-Kontaktanwalt antwortet
Referat: Enno Piening (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Erbrecht)

■ Dienstag, 15.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Trennung/ Scheidung: Was wird aus meiner 
Immobilie?
Referat: Joachim Zehnter (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ Montag, 25.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Teilung von Vermögen und Schulden, Ver
sicherungen, Tipps zu sinnvollen und gerechten Lö-
sungen
Referat: Peter Schneider (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung bis zu 2 Tage vor dem Termin per E-Mail bei 
Josef Linsler notwendig.

Ort: Mehr Generationen Haus, Von-Hessing-Str. 1, 
97688 Bad Kissingen
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Bamberg
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Andreas Zeilinger, Mobil 0172 8600206, 
bamberg@isuv.de

Bayreuth

Ort: Gaststätte „Mohrenbräu“, Tristanstr. 8, 95445 
Bayreuth

Kontakt: René Dunker, Tel. 0921 13511, bayreuth 
@isuv.de

Berlin / Potsdam
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: (Berlin) Claus Marten, Tel. 0172 3937080, 
berlin@isuv.de. (Potsdam) Antje Hagen, Tel. 030 
20450793, potsdam@isuv.de

Bielefeld

■ Montag, 11.11.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Der Weg zur einvernehmlichen Trennung 
und Scheidung, Eheverträge, Trennungs- und 
Scheidungsvereinbarungen

Ort: Begegnungszentrum, Kreuzstr.  19a, 33602 
Bielefeld

Kontakt: Klaus Bednorz, Tel. 0178/2080898, 
k.bednorz@isuv.de

Bochum/Essen
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Klaus Bednorz, Tel. 0178/2080898, 
k.bednorz@isuv.de

Bonn

■ Mittwoch, 03.07.2024, 18:30 Uhr – Präsenz
Thema: Informationen zum Unterhalt bei Trennung 
und Scheidung – Trennungs- Nachehelicher und 
Kindesunterhalt in allen Facetten
Referat: Henning Obermöller (Rechtsanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht)

■ Mittwoch, 11.09.2024, 18:30 Uhr – Präsenz
Thema: Regelung des Zugewinnausgleichs bei 
Trennung und Scheidung. Was geschieht mit dem 
Vermögen oder den Schulden
Referat: Alexander Wülfing (Rechtsanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht)

■ Mittwoch, 13.11.2024, 18:30 Uhr – Präsenz
Thema: Basiswissen Trennung/Scheidung. Von An-
fang an Fehler vermeiden und Geld sparen
Referat: Henning Obermöller (Rechtsanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht)

Ort: wird noch bekannt gegeben: siehe www.isuv.de

Kontakt: Anne Wolf, Tel. 0176 96031405, bonn@
isuv.de

Braunschweig
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Bitte besuchen Sie auch unsere Präsenz-Veran-
staltungen in Wolfsburg.

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0170/5484542, 
m.ernst@isuv.de

Bremen
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Hans Dieter Schmitt, Tel. 0421 637455, 
bremen@isuv.de

Darmstadt
■ Donnerstag, 19.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Was kostet mich die Scheidung, wie hoch 
sind die Verfahrenskosten? Möglichkeiten der Kos-
tenreduzierung
Referat: Manfred Hanesch (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familien- und Sozialrecht, Rentenbe-
ratung)

■ Freitag, den 18.11.2024, 19.30 Uhr. Online.
Thema: Die Scheidungsimmobilie. Wie kann ich die 
Wohnungsfrage nach der Scheidung klären?
Referat: Monika Roth (Fachanwältin für Familien-
recht, ISUV-Kontaktanwältin)

■ Freitag, den 15.11.2024, 19.30 Uhr Präsenz
Thema: Mediation als Chance für eine einvernehm-
liche Scheidung. Was kann sie leisten.
Referat: noch offen

Ort: Kulturzentrum Agora, Erbacher Str. 89, 64287 
Darmstadt

Kontakt: Manfred Hanesch, Tel. 06151 5007220, 
darmstadt@isuv.de

Dessau

■ Dienstag, 20.08.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Wenn Eltern sich trennen: Kindesunterhalt, 
Umgang, Sorgerecht

■ Dienstag, 05.11.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Ehevertrag, Trennungs- und Scheidungsfol-
genvereinbarung

Ort: Volkshochschule, Erdmannsdorffstr.  3, 06844 
Dessau-Roßlau

Kontakt: Paul Hoffmann, Tel. 0151 50709864, 
magdeburg@isuv.de

Dillingen/Donau
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Raffaele Brescia, Tel. 0821 32771342, 
augsburg@isuv.de

Donauwörth
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Raffaele Brescia, Tel. 0821 32771342, 
augsburg@isuv.de

Dortmund
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Klaus Bednorz, Tel. 0178/2080898, 
k.bednorz@isuv.de 

Dresden
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Frank Gürtler, Mobil 0178 2320015 oder 
Ulrike Oppenländer, dresden@isuv.de

Düsseldorf
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Norbert Mittermüller, Tel. 0221 369653, 
Mobil 0176 96285298, duesseldorf@isuv.de

Frankfurt am Main
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu

Kontakt: Melanie Ulbrich, Tel. 06074 922580, Mobil 
0172 5204757, m.ulbrich@isuv.de

Freiburg

Ort: Raum für Kommunikation (ZO-Zentrum Ober-
wiehre), Schwarzwaldstr. 78d, 79117 Freiburg

Kontakt: Yvonne Junghans, Tel. 01522 9531444, 
freiburg@isuv.de

Fulda

■ �Dienstag, 16.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz 
und Online

Thema: Zusammen leben ohne Trauschein Risiken 
und Folgen
Referat: Kerstin Neumann (ISUV-Kontaktanwältin, 
Schwerpunkt Familienrecht)

■ �Dienstag, 20.08.2024, 19:30 Uhr – Präsenz 
und Online

Thema: Getrennt leben, verheiratet bleiben? Was ist 
dabei zu beachten?
Referat: Dorothée Hauck-Hiersch (Fachanwältin für 
Familienrecht, Mediatorin)

■ �Dienstag, 17.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz 
und Online

Thema: Regelungen beim Zugewinnausgleich bei 
Trennung und Scheidung – Was geschieht mit dem 
Vermögen oder den Schulden
Referat: Andreas Wehner (Fachanwalt für Familien-
und Arbeitsrecht, Mediator)

SACHLICH –  
KOMPETENT – ANONYM 

Sie suchen Hilfe, 
sind möglicherweise auch in Panik, wissen 
nicht, wo Sie anfangen sollen, die Probleme 
türmen sich… Sie haben eine bestimmte 
juristische Frage, wollen Meinungen einho-
len, aber auch kompetente Tipps und 
Informationen bekommen, sich nicht der 
rauen Diskussion in den sozialen Medien 
stellen, dann sind Sie hier genau richtig, 
beim ISUV-Forum auf unserer Homepage: 

https://forum.isuv.de/ – das ISUV-Forum
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ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung per E-Mail notwendig.

Ort: VHS, Unterm Heiligen Kreuz 1, 36043 Fulda 

Termine für den regelmäßigen INFOTREFF um 
19.30 Uhr: 02.07., 06.08., 03.09., 01.10., 05.11.2024

Ort: Hotel Restaurant Parkhotel (Kolpinghaus),  
Goethestr. 13, 36043 Fulda

Kontakt: Klaus Bednorz, Tel. 0661 56681, Mobil 
0178 2080898, fulda@isuv.de

Allgäu – Füssen

Netzwerk-Allgäu
Wir sind gerade dabei ein Netzwerk-Allgäu aufzu-
bauen. Damit eingeschlossen sollen sein die Kon-
taktstellen Füssen, Kempten, Kaufbeuren.

Eckpunkte und Ziele:
– �Findet in einer Kontaktstelle eine Veranstaltung 

statt, so informieren wird die Mitglieder aller Kon-
taktstellen.

– �Ziel ist in allen Kontaktstellen zwei bis drei Veran-
staltungen auch live abzuhalten.

– �Die Veranstaltungen sollten hybrid abgehalten wer-
den, so dass alle Mitglieder teilnehmen können. 

– �In allen Orten suchen wir Aktive, mit denen wir 
gerne ein Team bilden wollen.

– �Mitarbeit von Anwältinnen und Anwälten ist 
ausdrücklich erwünscht.

– �Oft nachgefragt: ein INFOTREFF oder Stamm-
tisch für Mitglieder – auch das wäre möglich und 
hilfreich.

– �Das Allgäu ist schön. Bewegung befreit, der ge-
meinsame Blick vom Gipfel eines Hügels oder Ber-
ges verbindet, man lässt Probleme hinter sich, 
schafft neue Blickwinkel – gerade nach Trennung 
und oft Jahre später noch wichtig. ISUV ist nicht nur 
Familienrecht, sondern Empathie mit Betroffenen.

Einfach anrufen oder schreiben: Josef Linsler, Tel. 
0170 4589571, j.linsler@isuv.de, allgaeu@isuv.de

Füssen

■ Donnerstag, 19.9. 2024, 19.00 Uhr – Online
Thema: Die Ferien sind vorbei, die Ehe auch? Erste 
Schritte bei Trennung und Scheidung
Referat: Fachanwältin oder -anwalt für Familienrecht 

■ Donnerstag, 17.10.2024, 19:00 Uhr – Online
Thema: Vermögensteilung – Zugewinnausgleich: 
Was bleibt mein – was ist dein – wie wird gerechnet?
Referat: Sonja Sattler (Rechtsanwältin, Fach
anwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht)

■ Donnerstag, 21. 11.2024, 19.00 Uhr – Online
Thema: Trennung – was kann ich in einer Schei-
dungsvereinbarung einvernehmlich regeln? Wann 
brauche ich einen Notar? Was muss das Gericht 
regeln? 
Referat: Rechtsanwältin Anja Kollmann (Fach
anwältin für Familienrecht und Mediatorin)

ACHTUNG: Bitte melden Sie sich zu den On-
line-Veranstaltungen unter allgaeu@isuv.de bis 
spätestens einen Tag vorher an, damit Ihnen der 
Zugangslink zugeschickt werden kann.

Kontakt: Josef Linsler, Mobil 0170 4589571, all
gaeu@isuv.de

Halberstadt

■ Mittwoch, 21.08.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Unterhalt bei Trennung/Scheidung – wer 
zahl wieviel an wen?

■ Mittwoch, 16.10.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Immobilie und Vermögensteilung bei Tren-
nung und Scheidung

Ort: AWO Halberstadt, Eike-von-Repgow-Str. 15, 
38820 Halberstadt

Kontakt: Paul Hoffmann, Tel. 0151 50709864, 
magdeburg@isuv.de

Halle (Saale)

■ Dienstag, 17.09.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Wer bekommt was? Vermögensauseinan-
dersetzung bei Scheidung

■ Mittwoch, 18.09.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Unromantisch, aber nützlich: Ehe- und Part-
nervertrag, Trennungs- und Scheidungsvereinba-
rung

■ Montag, 04.11.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Ehe/Partnerschaft in der Krise – wie geht es 
weiter?

■ Montag, 18.11.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Wenn Eltern sich trennen – Das Kindeswohl 
im Blick; Unterhalt, Umgangsmodelle, Sorgerecht

ACHTUNG: Bitte melden Sie sich zu den On-
line-Veranstaltungen unter halle@isuv.de bis spä-
testens einen Tag vorher an, damit Ihnen der Zu-
gangslink zugeschickt werden kann.

Ort: Evangelische Erwachsenenbildung, Puschkin
str. 27 (Nähe August-Bebel-Platz), 06108 Halle

Kontakt: Kornelia Jäger, Tel. 0152 59913080, 
halle@isuv.de

Hamburg

■ �Freitag, 27.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz und 
Online

Thema: Wie regle ich meine finanziellen Interessen 
in einem Scheidungsfolgenvertrag?
Referat: Manfred Hanesch (Rechtsanwalt, Fach
anwalt für Familien- und Sozialrecht)

■ �Dienstag, 15.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz 
und Online

Thema: Kooperation statt Konfrontation bei Tren-
nung und Scheidung – Mediation und „Cooperative 
Praxis“
Referat: Dorothée Hauck-Hiersch (Fachanwältin für 
Familienrecht, Mediatorin), Carsten Loscher (ISUV- 
Kontaktanwalt, Fachanwalt für Familienrecht, Notar)

■ �Dienstag, 19.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz 
und Online

Thema: Trennung und Scheidung mit Kindern – Wie 
erleben Kinder und Jugendliche die Trennung ihrer 
Eltern und was ist rechtlich zu beachten
Referat: Marzena Kowalski-Zimmer (M.A. Dip-
lom-Sozialpädagogin), Kerstin Neumann (ISUV-Kon-
taktanwältin, Schwerpunkt Familienrecht)

ISUV auf dem „Selbsthilfetag“ in Fulda
Es ist schon seit 12 Jahren Tradition: Im Zent-
rum der Stadt stellen sich verschiede Selbsthil-
fegruppen vor. Koordiniert wird die Präsentation 
durch den „Paritätischen Wohlfahrtsverbandes“ 
und ist eine sehr gute Möglichkeit, unseren Ver-
band den Bürgern von Fulda und Gästen aus 
ganz Deutschland vorzustellen. Über 200 Flyer 
haben wir von 09:30 bis 15:00 Uhr verteilt, 
haben viele Gespräche geführt, den Verband 
vorgestellt und über seine Möglichkeiten und 
Ziele informiert. 

Das Aktienteam bestand aus fünf ISUV-Mitglie-
dern, die ständig vor Ort waren, zeitweise un-
terstützt von vier weiteren Mitgliedern. Das war 
auch dringend nötig. Wir erlebten einen regel-
rechten Ansturm. So viel Interesse an ISUV hat-
ten wir in den vergangenen Jahren nicht erlebt. 
Trennung – Scheidung – Neubeginn sind The-
men, die viele Menschen betreffen, ob direkt 
oder indirekt. Dies wurde in den Gesprächen 
immer wieder deutlich.  

Klaus Bednorz

BEACHTEN SIE BITTE 

ISUV-Kontaktanwälte / 
ISUV-Kontaktanwältinnen

sind Anwälte, die Verbandsmitglieder und er-
fahrene Anwälte im Familienrecht sind. Sie 
engagieren sich im und für den Verband, 
durch Vorträge, Beratung ohne den Blick auf 
die Uhr, durch Auslegen von Material, 
Öffentlichkeitsarbeit sowie durch ständige 
Partizipation am Verbandsleben und seiner 
Weiterentwicklung. Sie erkennen den Kodex 
für ISUV-Kontaktanwälte/-innen ausdrücklich 
an und sichern durch ihr Engagement im 
Verband unsere juristische Kompetenz. Sie 
bejahen ausdrücklich und stellen sich dem 
Dialog mit Betroffenen. Sie wirken im Verband 
mit an einer Fortent-wicklung des Familien
rechts. Das „Prädikat“ ISUV-Kontaktanwalt/-in 
bürgt für dieses Profil. Sie leisten mit einem 
Berechtigungsschein in der Regel für 50,– € 
Rechtsberatung für Mitglieder.�  JL
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Referat: Thorben Bär (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht, Miet- und Wohnungseigen-
tumsrecht)

■ Dienstag, 08.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Wie geht es weiter mit den Kindern nach der 
Trennung/Scheidung? Elterliche Sorge und Um-
gang, Unterhaltsfragen, Urlaub, Ausweis, Impfun-
gen, Wochenenden.
Referat: Anette Hoffmann (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht und Miet- und Woh-
nungseigentümerrecht)

■ Dienstag, 12.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Der Weg zur einvernehmlichen Trennung 
und Scheidung, Eheverträge, Trennungs- und 
Scheidungsvereinbarungen
Referat: Claudia Hüstebeck (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht, Schwerpunkt Erb
recht)

Ort: KISS-Selbsthilfetreffpunkt im Haus der Barmer 
KK, Treppenstr. 4, 34117 Kassel

Kontakt: Bernd Nestvogel, Mobil 0174 1725779, 
kassel@isuv.de

Allgäu – Kaufbeuren

und

Allgäu – Kempten

Netzwerk-Allgäu
Wir sind gerade dabei ein Netzwerk-Allgäu aufzu-
bauen. Damit eingeschlossen sollen sein die Kon-
taktstellen Füssen, Kempten, Kaufbeuren.

Eckpunkte und Ziele:
– �Findet in einer Kontaktstelle eine Veranstaltung 

statt, so informieren wird die Mitglieder aller Kon-
taktstellen.

– �Ziel ist in allen Kontaktstellen zwei bis drei Veran-
staltungen auch live abzuhalten.

– �Die Veranstaltungen sollten hybrid abgehalten wer-
den, so dass alle Mitglieder teilnehmen können. 

– �In allen Orten suchen wir Aktive, mit denen wir 
gerne ein Team bilden wollen.

– �Mitarbeit von Anwältinnen und Anwälten ist 
ausdrücklich erwünscht.

– �Oft nachgefragt: ein INFOTREFF oder Stamm-
tisch für Mitglieder – auch das wäre möglich und 
hilfreich.

– �Das Allgäu ist schön. Bewegung befreit, der ge-
meinsame Blick vom Gipfel eines Hügels oder Ber-
ges verbindet, man lässt Probleme hinter sich, 
schafft neue Blickwinkel – gerade nach Trennung 
und oft Jahre später noch wichtig. ISUV ist nicht nur 
Familienrecht, sondern Empathie mit Betroffenen.

Einfach anrufen oder schreiben: Josef Linsler, Tel. 
0170 4589571, j.linsler@isuv.de, allgaeu@isuv.de

■ Donnerstag, 19.09. 2024, 19.00 Uhr – Online
Thema: Die Ferien sind vorbei, die Ehe auch? Erste 
Schritte bei Trennung und Scheidung
Referat: Fachanwältin oder Fachanwalt für Familien-
recht 

■ Donnerstag, 17.10.2024, 19:00 Uhr – Online
Thema: Vermögensteilung – Zugewinnausgleich: 
Was bleibt mein – was ist dein – wie wird gerechnet?
Referat: Sonja Sattler (Rechtsanwältin, Fach
anwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht)

■ Donnerstag, 21.11.2024, 19.00 Uhr – Online
Thema: Trennung – was kann ich in einer Schei-
dungsvereinbarung einvernehmlich regeln? Wann 
brauche ich einen Notar? Was muss das Gericht 
regeln? 

■ �Freitag, 25.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz und 
Online

Thema: Unterhalt und Bürgergeld, wann erhalte ich 
Bürgergeld, wenn das Geld knapp wird?
Referat: Manfred Hanesch (Rechtsanwalt, Fach
anwalt für Familien- und Sozialrecht)

■ �Freitag, 22.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz und 
Online

Thema: Stand der Reformen im Familienrecht und 
der Kindergrundsicherung
Referat: Manfred Hanesch (Rechtsanwalt, Fach
anwalt für Familien- und Sozialrecht)

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung per E-Mail notwendig.

Ort: Bürgerhaus Langenhorn, Tangstedter Landstr. 
41, 22415 Hamburg

Kontakt: Gordon Vett, Tel. 0177 4743661, hamburg 
@isuv.de

Hamm
Juli und August keine Veranstaltung wegen 
Sommerferien. Weitere Planung s. Homepage.

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung per E-Mail notwendig.

Ort: Freiwilligenzentrale Hamm – Konferenzraum 
(Eingang Ostenwall), Südstr. 29, 59065 Hamm

Kontakt: Jutta Dewenter, Tel. 02381 540233, 
hamm@isuv.de

Hannover
■ Donnerstag, 08.08.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Basiswissen Trennung/Scheidung. Von An-
fang an Fehler vermeiden und Geld sparen

■ Donnerstag, 05.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Der Weg zur einvernehmlichen Trennung 
und Scheidung. Eheverträge, Trennungs- und 
Scheidungsvereinbarungen

■ Donnerstag, 07.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Informationen zum Unterhalt bei Trennung 
und Scheidung. Trennungs- Nachehelicher und Kin-
desunterhalt in allen Facetten

Ort: Stadtteilzentrum Lister Turm, Walderseestr.100, 
30177 Hannover 

Kontakt: Gunnar Geißler, Tel. 0151/21791119,  
hannover@isuv.de

Südwest – Heidelberg
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: suedwest@isuv.de

Heilbronn
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Klaus Bednorz, Tel. 0178/2080898, 
k.bednorz@isuv.de 

Jena / Erfurt

Jena
■ Mittwoch, 07.08.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Basiswissen Trennung/Scheidung – Von 
Anfang an Fehler vermeiden und Geld sparen
Referat: Steffan Schwerin (Rechtsanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht)

■ Mittwoch, 06.11.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Der Weg zur einvernehmlichen Trennung 
und Scheidung; Eheverträgen, Trennungs- und 
Scheidungsvereinbarungen
Referat: Anne Hofemeier (Fachanwältin für Familien-
recht)

Ort: VHS Jena, Grietgasse 17a, 07743 Jena

Erfurt
■ Mittwoch, 04.09.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Informationen zum Unterhalt bei Trennung 
und Scheidung – Trennungs- Nachehelicher und 
Kindesunterhalt in allen Facetten

Ort: VHS Erfurt, Schottenstr. 7, 99084 Erfurt

Kontakt: Steffan Schwerin Tel. 03641 801257 oder 
Klaus Bednorz, Tel. 0178/2080898, jena@isuv.de 
oder erfurt@isuv.de

Karlsruhe-Pforzheim

■ Dienstag, 16.07.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Mediation – Chance und Neubeginn
Referat: Susanne Gütschow (Mediatorin, Paar-
coach mit Hut!)

■ Dienstag, 10.09.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Meine künftige Rente – Wunsch und Wirk-
lichkeit
Referat: Markus Vogts (Rentenberater und Rechts-
beistand für den Versorgungsausgleich)

■ Dienstag, 12.11.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Trennung – Scheidung: Unter welchen Vor-
aussetzungen steht mir Unterhalt zu beziehungswei-
se wann muss ich zahlen, wieviel und wie lange?
Referat: Anja Widder (Rechtsanwältin, Mediatorin)

Ort: VHS Karlsruhe, Kaiserallee 12e, 76133 Karlsruhe

Termine für den regelmäßigen INFOTREFF um 
19 Uhr: 25.06.2024

Ort: Brauhaus Kühler Krug, Wilhelm-Baur-Str. 3a, 
76135 Karlsruhe

Kontakt: Melanie Reichert, Tel. 01522 3022091, 
karlsruhe-pforzheim@isuv.de

Kassel

■ Dienstag, 09.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Regelungen beim Zugewinnausgleich bei 
Trennung und Scheidung – Was geschieht mit dem 
Vermögen und/oder den Schulden
Referat: Moritz Bamberger (Rechtsanwalt, Schwer-
punkt Familienrecht)

■ Dienstag, 10.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Ehe/Partnerschaft in der Krise – wie geht es 
weiter? Welche wichtigen Rechte und Pflichten soll-
ten Betroffene kennen und was ist zu bedenken?

SACHLICH –  
KOMPETENT – ANONYM 

Sie suchen Hilfe, 
sind möglicherweise auch in Panik, wissen 
nicht, wo Sie anfangen sollen, die Probleme 
türmen sich… Sie haben eine bestimmte 
juristische Frage, wollen Meinungen einho-
len, aber auch kompetente Tipps und 
Informationen bekommen, sich nicht der 
rauen Diskussion in den sozialen Medien 
stellen, dann sind Sie hier genau richtig, 
beim ISUV-Forum auf unserer Homepage: 

https://forum.isuv.de/ – das ISUV-Forum
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Landsberg am Lech
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Raffaele Brescia, Tel. 0821 32771342, 
augsburg@isuv.de

Alsfeld/Lauterbach

Lauterbach
■ Dienstag, 29.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Basiswissen Trennung/Scheidung. Von An-
fang an Fehler vermeiden und Geld sparen
Referat: Daniela Elger (Fachanwältin für Familien- 
und Strafrecht)

Ort: VHS Vogelsbergkreis, Obergasse 44 (Gebäude 
Alter Esel), Raum 18, 36341 Lauterbach

Alsfeld
■ Dienstag, 09.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Der Weg zur einvernehmlichen Trennung 
und Scheidung „Cooperative Praxis“, Mediation, 
Eheverträge, Trennungs- und Scheidungsvereinba-
rungen
Referat: Brigitte Merle (ISUV-Kontaktanwältin, Fach
anwältin für Familienrecht, Mediatorin)

Ort: Volkshochschule des Vogelsbergkreises, Im 
Klaggarten 6, 36304 Alsfeld (Raum EG 07)

Kontakt: Norbert Bonacker, Mobil 0152-26592859, 
lauterbach@isuv.de oder Klaus Bednorz, Tel. 0661 
56681, Mobil 0178 2080898, fulda@isuv.de

Leipzig 
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Heike Dieterle, Mobil 0160 98418816, 
leipzig@isuv.de

Südwest – Ludwigshafen
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: info@isuv.de 

Magdeburg

Engagement-Messe in Magdeburg: Kontaktstel-
lenleiter Paul Hoffmann repräsentierte ISUV. Derarti-
ge Messen bieten ein Möglichkeit Kontakt zu ande-
ren gemeinnützigen Vereinen und Verbänden aufzu-
nehmen. 

Referat: Rechtsanwältin Anja Kollmann (Fach
anwältin für Familienrecht und Mediatorin)

ACHTUNG: Bitte melden Sie sich zu den On-
line-Veranstaltungen unter allgaeu@isuv.de bis 
spätestens einen Tag vorher an, damit Ihnen der 
Zugangslink zugeschickt werden kann.

Kontakt: Josef Linsler, Mobil 0170 4589571, all
gaeu@isuv.de

Kiel

■ Donnerstag, 11.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Unterhalt nach Trennung und Scheidung – 
Wer bezahlt an wen, wie viel und wie lange?
Referat: Henrietta von Grünberg (Fachanwältin für 
Familienrecht)

■ Donnerstag, 12.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Trennung und Scheidung – wie werden Ver-
mögen, Schulden, Haus und Renten aufgeteilt?
Referat: Henrietta von Grünberg (Fachanwältin für 
Familienrecht)

■ Donnerstag, 10.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Auswirkungen von Trennung und Schei-
dung (auch) aus steuerlicher Sicht
Referat: Henrietta von Grünberg (ISUV-Kontaktan-
wältin, Fachanwältin für Familienrecht)

■ Donnerstag, 14.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Das Scheidungsverfahren, Voraussetzun-
gen, Ablauf und Kosten
Referat: Henrietta von Grünberg (ISUV-Kontaktan-
wältin, Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: Kultur- und Kommunikationszentrum „Die 
Pumpe“, Haßstr. 22, 24103 Kiel

Kontakt: Enno Jannichsen, Tel. 0431 90861787, 
kiel@isuv.de

Koblenz

■ Montag, 30.09.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Erste Schritte bei Trennung und Scheidung, 
wie läuft eine Scheidung ab
Referat: Sandra Zavelberg (Rechtsanwältin, Fach
anwältin für Familienrecht)

■ Montag, 28.10.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Sorgerecht, Umgangsrecht Eltern, Großel-
tern und von Dritten
Referat: Murat Aydin (Fachanwalt für Familien- und 
Mietrecht, ISUV-Kontaktanwalt)

■ Montag, 25.11.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Die einvernehmliche Scheidung ohne Ro-
senkrieg – Wie schaffen wir das?
Referat: Markus A. Becker (Fachanwalt für Familien-
recht, Mediator)

Ort: Volkshochschule Koblenz, Hoevelstr. 6, 56073 
Koblenz

Kontakt: Achim Wolf, Mobil 0171 5579030,  
koblenz@isuv.de

Köln

■ Mittwoch, 03.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Trennung, Scheidung, Neubeginn. Rat-
schläge für erfolgreiche und korrekte Regelungen für 
alle Betroffenen.
Referat: Thomas Krause (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familien- und Arbeitsrecht)

■ Mittwoch, 21.08.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Das Ehescheidungsverfahren: Vorausset-
zungen, Maßnahmen, rechtliche und weitere Folgen 
für die Betroffenen
Referat: Andreas Klug (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht)

■ Mittwoch, 04.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Eltern bleiben Eltern: Was ist rechtlich zu 
beachten? Was können und sollten Eltern selbst 
regeln?
Referat: Thomas Krause (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familien- und Arbeitsrecht)

■ Mittwoch, 09.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Kostenfalle Trennung und Scheidung – Wel-
che Kosten kommen auf mich zu und wie kann ich 
die beeinflussen?
Referat: Andreas Klug (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht)

Ort: Bürgerzentrum Nippes, Turmstr. 3, 50733 Köln

Kontakt: Michael Visosevic, Tel. 02206 6733 oder 
Mobil 0151 12114495, koeln@isuv.de

Krefeld
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Klaus Jagusch, Mobil 0171 9381920,  
krefeld@isuv.de

Kommt ein Partner mit Ehevertrag zum Coaching, hören wir immer wieder: 
„Ich bin über den Tisch gezogen worden.“

GUT ZU WISSEN: Unwirksamkeit eines Ehevertrages
Wer einen Ehevertrag als unwirksam erklären las-
sen will, muss dies beweisen. Erfahrungsgemäß 
zeigen Gerichte meist Sympathie für den „unterle-
genen Partner“. Aber einfach ist eine Anfechtung 
nicht: Notare sind in der Regel hochsensibilisiert 
für Aspekte in Ehevertrag und Scheidungsverein-
barung, die für unwirksam erklärt werden könnten. 

Folgende Vertragssituationen und Vertragsbe-
stimmungen haben sich in der Praxis als relevant 
für die Anfechtung ergeben: 

•	 Ein Ehegatte verzichtet auf alles, auch wenn 
ihm Vermögen oder Unterhalt zusteht, also ein 
sogenannter „Globalverzicht“.

•	 	Die Ehefrau ist schwanger und verzichtet auf 
Unterhalt.

•	 	Der „wirtschaftlich Schwächere“ verzichtet auf 
Unterhalt, obwohl er dann auf Bürgergeld an-
gewiesen ist. 

•	 	Verzicht auf Versorgungsausgleich, obwohl ein 
Auskommen im Alter nicht gesichert ist.

•	 	Immer öfter ein Problem: Menschen mit Migra-
tionshintergrund wollen sich den „Anwalt spa-
ren“ und schließen eine Vereinbarung, deren 
Reichweite sie trotz Übersetzer und Belehrung 
durch den Notar nicht abschätzen konnten. 

Die Begründung für die Anfechtung muss plausi-
bel dargelegt werden. Dabei geht es darum, die 
besonderen Umstände bei der Vertrags- oder Ver-
einbarungsunterzeichnung zu veranschaulichen.

	 JL
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■ Montag, 19.08.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Hilfe, wir trennen uns! – Wie geht es weiter?

■ Donnerstag, 12.09.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Gut informiert für Trennung und Scheidung

■ Montag, 23.09.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Vertrag kommt von Vertragen: Scheidungs-
folgenvereinbarung & Co.

■ Montag, 14.10.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Die funktionierende Trennungsfamilie: Best 
practice

■ Montag, 21.10.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Ehe aus – Zugewinn + Haus

■ Mittwoch, 30.10.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Bindungstheorie und Partnerwahl

■ Montag, 18.11.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Trennungskinder im Blick: Sorgerecht, Be-
treuung, Unterhalt

ACHTUNG: Bitte melden Sie sich zu den On-
line-Veranstaltungen unter magdeburg@isuv.de bis 
spätestens einen Tag vorher an, damit Ihnen der 
Zugangslink zugeschickt werden kann.

Ort: Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Wiener 
Str. 2, 39112 Magdeburg, 

Termine für den regelmäßigen INFOTREFF um 
18 Uhr: 06.09.2024 und 06.11.2024

Ort: Familieninformationsbüro FIB, Krügerbrücke 2, 
39104 Magdeburg

Kontakt: Paul Hoffmann, Mobil 0151 50709864, 
magdeburg@isuv.de

Mainz

■ Donnerstag, 19.09.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Zugewinn: Was ist dein – was ist mein?
Referat: Dr. Arnim Trautmann (Fachanwalt für Fami-
lienrecht)

■ Donnerstag, 10.10.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Trennung und Scheidung ohne Rosenkrieg
Referat: Dr. jur. Ioannis Lymperidis (Rechtsanwalt 
und Notar)

■ Donnerstag, 14.11.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Versorgung nach der Scheidung
Referat: Roland Hoheisel-Gruler (ISUV-Kontaktan-
walt)

Ort: AWO Mainz-Laubenheim, Wilhelm-Leuschner- 
Str. 14, 55130 Mainz

Kontakt: Eva Berecz-Köster, Tel. 06138 6491, 
mainz@isuv.de 

Marburg/Gießen

■ Mittwoch, 17.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Getrennt leben ohne Scheidung? Was ist 
dabei zu beachten?
Referat: Diana Cosic (Rechtsanwältin)

■ Mittwoch, 18.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Basiswissen Trennung/Scheidung. Worauf 
ist bei Trennung und Scheidung zu achten.
Referat: Jochen Dilcher (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Familien- und Verkehrsrecht)

■ Mittwoch, 16.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Der Weg zur einvernehmlichen Trennung und 
Scheidung „Cooperative Praxis“, Mediation, Ehever-
träge, Trennungs- und Scheidungsvereinbarungen
Referat: Thomas Kelz (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht, Mediator)

■ Mittwoch, 20.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Altersarmut wegen Scheidung? Versor-
gungsausgleich und was dabei zu beachten ist
Referat: Klaus Weil (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht, Fachbuch-Autor, Dozent im 
Bereich Familienrecht)

Ort: DRK Schwesternschaft, Deutschhausstr. 21, 
35037 Marburg (im OG des Hinterhauses, Raum 3)

Kontakt: Lilli Kanke, Tel. 0159/01823967, marburg- 
giessen@isuv.de

München

■ Donnerstag, 04.07.2024, 19:00 Uhr – Online
Thema: Unterhalt für Erwachsene: Trennungsunter-
halt – Ehegattenunterhalt – Betreuungsunterhalt – 
Vorsorgeunterhalt – Aufstockungsunterhalt
Referat: Nicole von Ahsen (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Donnerstag, 19.9. 2024, 19.00 Uhr – Online
Thema: Die Ferien sind vorbei, die Ehe auch? Erste 
Schritte bei Trennung und Scheidung
Referat: Fachanwältin oder -anwalt für Familienrecht 

■ Donnerstag, 17.10.2024, 19:00 Uhr – Online
Thema: Vermögensteilung – Zugewinnausgleich: 
Was bleibt mein – was ist dein – wie wird gerechnet?
Referat: Sonja Sattler (ISUV-Kontaktanwältin, Fach
anwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht)

■ Donnerstag, 21. 11.2024, 19.00 Uhr – Online
Thema: Trennung – was kann ich in einer Schei-
dungsvereinbarung einvernehmlich regeln? Wann 
brauche ich einen Notar? Was muss das Gericht 
regeln? 
Referat: Rechtsanwältin Anja Kollmann (Fach
anwältin für Familienrecht und Mediatorin) 

ACHTUNG: Bitte melden Sie sich zu den On-
line-Veranstaltungen unter muenchen@isuv.de bis 
spätestens einen Tag vorher an, damit Ihnen der 
Zugangslink zugeschickt werden kann.

Kontakt: Josef Linsler, Tel. 0170 4589571,  
muenchen @isuv.de

Nordenham

■ Dienstag, 02.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Schenken, Erben und Vererben, Trennung 
und Scheidung: Worauf sollte man beim Schenken, 
Erben und Vererben achten?
Referat: wird noch bekannt gegeben 

■ Dienstag, 03.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Basiswissen Trennung und Scheidung. 
Gehen oder Bleiben? Was ist dabei wichtig und 
worauf ist zu achten?
Referat: wird noch bekannt gegeben 

■ Dienstag, 01.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Unterhalt an Ehe-malige und Kinder bei 
Trennung und Scheidung – Wer zahlt bei Trennung 
und Scheidung für wen und wie lange?
Referat: wird noch bekannt gegeben

■ Dienstag, 05.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Nicht miteinander verheiratet – aber trotz-
dem eine Familie – Worauf sollte man achten, was 
sollte man geregelt haben?
Referat: wird noch bekannt gegeben 

Ort: Kreisvolkshochschule Wesermarsch, Raum 
0.6, Marktstr. 8A, 26954 Nordenham

Kontakt: Klaus Fischbeck, Tel. 04455 948578, 
Mobil 0157 73291100, nordenham@isuv.de

Nürnberg
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

ISUV-STAMMTISCH und ARBEITSKREIS „KIN-
DERRECHTE“: An jedem letzten Dienstag im Monat 
um  19 Uhr im „Landbierparadies“, Sterzinger 
Str. 4-6, 90461 Nürnberg. Eingeladen sind Mitglie-
der und natürlich auch Nichtmitglieder. 

ARBEITSKREIS „KINDERRECHTE“: Elternteile 
mit wenig Kontakt zu ihren Kindern tauschen Erfah-
rungen aus und organisieren Begleitung zu Gericht 
oder Jugendamt. Ansprechpartner: Sabine Rupp, 
Mobil 0151 24082510 (vormittags oder ab 19 Uhr)

Kontakt: Raimund Vogel, Mobil 01522 2630070, 
nuernberg@isuv.de

Sie unsere gemeinnützige 
Arbeit durch Ihre Spende.

Vielen Dank!

UNTER-
STÜTZEN
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BEACHTEN SIE BITTE 

ISUV-Kontaktanwälte / 
ISUV-Kontaktanwältinnen

sind Anwälte, die Verbandsmitglieder und er-
fahrene Anwälte im Familienrecht sind. Sie 
engagieren sich im und für den Verband, 
durch Vorträge, Beratung ohne den Blick auf 
die Uhr, durch Auslegen von Material, 
Öffentlichkeitsarbeit sowie durch ständige 
Partizipation am Verbandsleben und seiner 
Weiterentwicklung. Sie erkennen den Kodex 
für ISUV-Kontaktanwälte/-innen ausdrücklich 
an und sichern durch ihr Engagement im 
Verband unsere juristische Kompetenz. Sie 
bejahen ausdrücklich und stellen sich dem 
Dialog mit Betroffenen. Sie wirken im Verband 
mit an einer Fortent-wicklung des Familien
rechts. Das „Prädikat“ ISUV-Kontaktanwalt/-in 
bürgt für dieses Profil. Sie leisten mit einem 
Berechtigungsschein in der Regel für 50,– € 
Rechtsberatung für Mitglieder.�  JL
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Ort: Frieda 23 Kultur- und Medienzentrum, Fried-
richstr. 23, 18057 Rostock

Kontakt: Dagmar Wendt, Mobil 0176 52758560, 
rostock@isuv.de

Rottenburg am Neckar

■ Donnerstag, 24.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Mein, dein, unser – Ausgleichsansprüche 
bei Trennung und Scheidung (insbesondere Vermö-
gensauseinandersetzung, Immobilie, Zugewinnaus-
gleich, Versorgungsausgleich)

■ Donnerstag, 14.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: 1000 Fragen bei Trennung und Scheidung 
– Was ist bei Trennung und Scheidung zu beachten? 
Betroffene fragen – Experten antworten

Referate: Rechtsanwaltskanzlei Dachs, Bartling, 
Spohn & Partner (Familienrechtsteams aus Rechts-
anwälten und Fachanwälten)

Ort: Hotel Martinshof, Eugen-Bolz-Platz 5, 72108 
Rottenburg am Neckar

Kontakt: Anton Wittner, Tel. 07071 63259,  
reutlingen-tuebingen@isuv.de

Südwest – Saarbrücken
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: info@isuv.de

Schlüchtern

■ Dienstag, 24.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Kostenfalle Trennung Scheidung. Welche 
Kosten kommen auf mich zu.
Referat: Florian Bühler (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht)

Ort: Gaststätte „Zum Eckebäcker“, Unter den Lin-
den 13, 36381 Schlüchtern

Kontakt: Ursula Busta, Mobil 0160 4635279, 
schluechtern@isuv.de oder Klaus Bednorz, Tel. 
0661 56681, Mobil 0178 2080898, fulda@isuv.de

Schönebeck

■ Mittwoch, 11.09.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Kinder im Blick: Sorge, Umgang & Co.
Referat: Fachanwalt für Familienrecht, Mediatorin 

■ Mittwoch, 27.11.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Trennung/Scheidung: Ablauf, Kosten Rege-
lungsmöglichkeiten
Referat: Fachanwältin für Familienrecht, Verfahrens-
beiständin

Ort: Rückenwind e.V., Bahnhofstr.  11/12, 39218 
Schönebeck

Kontakt: Paul Hoffmann, Tel. 0151 50709864, 
magdeburg@isuv.de

Schweinfurt

■ Mittwoch, 17.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Trennung/Scheidung: Zugewinnausgleich – 
was bleibt mein, was wird dein – wie wird gerechnet?
Referat: Gabriele Brach (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht, Mediation)

■ Mittwoch, 18.09.2024, 19:30 Uhr – Online
Mitglieder fragen – ISUV-Kontaktanwalt antwortet
Referat: Enno Piening (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Erbrecht)

Ort: Caritas Bodensee-Oberschwaben, Seestr. 44, 
88214 Ravensburg 

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0170 5484542,  
ravensburg@isuv.de.

Regensburg
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: Peter Lauschmann, Mobil 0160 2145114, 
regensburg@isuv.de oder Josef Linsler, Mobil 0170 
4589571, regensburg@isuv.de

Reutlingen

■ Donnerstag, 18.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Rechtsfragen bei Trennung Scheidung – 
Betroffene fragen – Experten antworten

■ Donnerstag, 19.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Sicher ist sicher! Vorsorgevollmacht, Patien-
tenverfügung, Elternunterhalt

■ Donnerstag, 17.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Unterhalt nach Trennung und Scheidung – 
Wer bezahlt an wen, wieviel und wie lange?

■ Donnerstag, 21.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Die Immobilie bei Trennung und Scheidung 
– Immobilien- bzw. wohnungsbezogene Rechtspro-
bleme bei Trennung und Scheidung

Referate: Rechtsanwaltskanzlei Dachs, Bartling, 
Spohn & Partner (Familienrechtsteams aus Rechts-
anwälten und Fachanwälten)

Ort: Altes Rathaus, Rathausstr.  6, oder City Hotel 
Fortuna, Am Echazufer 22, 72764 Reutlingen

ACHTUNG: Wechselnder Veranstaltungsort – bitte 
vorab auf der Homepage informieren.

Kontakt: Anton Wittner, Tel. 07071 63259,  
reutlingen-tuebingen@isuv.de

Rostock

■ Mittwoch, 18.09.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Unromantisch, aber nützlich: Ehe- und Part-
nervertrag, Trennungs- und Scheidungsvereinbarung
Referat: Fachanwalt für Familienrecht

■ Montag, 23.09.2024, 18:30 Uhr – Präsenz
Thema: Armut durch Trennung oder Scheidung? 
Versorgungsausgleich und Vermögensteilung
Referat: Katrin Reichel (Fachanwältin für Familien-
recht)

■ Montag, 21.10.2024, 18:30 Uhr – Präsenz
Thema: Wenn Eltern sich trennen: Das Kindeswohl 
im Blick, Umgang- und Sorgerecht, Wechselmodell 
sowie Kindesunterhalt
Referat: Amrei Schäning (Rechtsanwältin)

■ Montag, 18.11.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Wenn Eltern sich trennen – Das Kindeswohl 
im Blick; Unterhalt, Umgangsmodelle, Sorgerecht
Referat: Fachanwalt für Familienrecht und Mediator

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung bis zu 2 Tage vor dem Termin per E-Mail bei 
Dagmar Wendt notwendig.

Oldenburg
■ Dienstag, 30.07.2024, 19.30 – Präsenz
Thema: Der Versorgungsausgleich – Was bleibt von 
der Rente nach Trennung und Scheidung – Wie 
werden Renten und Pensionsanwartschaften aus-
geglichen? 
Referat: Maren Waruschewski (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familienrecht) 

■ Dienstag, 27.08.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Kostenfalle Trennung und Scheidung – Wel-
che Kosten kommen auf mich zu und wie kann ich 
die beeinflussen?
Referat: Maren Waruschewski (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familienrecht)

■ Dienstag, 29.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Friedliche Lösungen bei Trennung und 
Scheidung – Was mit Liebe begann sollte auch fried-
lich enden! Eheverträge, Trennungs- und Schei-
dungsfolgevereinbarungen
Referat: Tammo Gräper (Rechtsanwalt, Notar, 
Fachanwalt für Familien- und Agrarrecht)

Ort: Grundschule Ofen, Alte Dorfstr. 34, 26160 Bad 
Zwischenahn

Kontakt: Anna Freitag, Mobil 0151 74443213,  
oldenburg@isuv.de

Ravensburg
■ Mittwoch, 17.07.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Ehe aus – Trennung ja, Scheidung nein? 
Vorteile und Risiken
Referat: Fachanwalt für Familienrecht

■ Mittwoch, 11.09.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Fragen zu Trennung und Scheidung – Fach
anwalt für Familienrecht informiert
Referat: Fachanwalt für Familienrecht

■ Mittwoch, 18.09.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Unromantisch, aber nützlich: Ehe- und Part-
nervertrag, Trennungs- und Scheidungsvereinbarung
Referat: Fachanwalt für Familienrecht

■ Mittwoch, 09.10.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Armut durch Trennung/ Scheidung? Unter-
halt und Versorgungsausgleich (Rententeilung)
Referat: Fachanwalt für Familienrecht und Mediator

■ Mittwoch, 06.11.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Trennungszeit und das Scheidungsverfahren
Referat: Fachanwalt für Familienrecht

■ Montag, 18.11.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Wenn Eltern sich trennen – Das Kindeswohl 
im Blick; Unterhalt, Umgangsmodelle, Sorgerecht
Referat: Fachanwalt für Familienrecht und Mediator

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung bis zu 2 Tage vor dem Termin per E-Mail bei 
Manfred Ernst notwendig.

Jugendamtsurkunde – 
Vorsicht: 

In der Praxis kommt es manchmal vor, dass 
der unterhaltsberechtigte Elternteil einige Mo-
nate vor dem 18. Geburtstag des Kindes 
nochmals schnell eine Verlängerung der Ju-
gendamtsurkunde zu erreichen versucht, 
damit – so das Wording – „das Kind seinen 
Unterhalt weiterhin bekommt“. Somit muss 
das Kind mit dem Unterhaltsverpflichteten 
nicht selbst Kontakt aufnehmen. Manche – 
nicht alle Jugendämter unterstützen das.  Un-
terhaltspflichtige sind sich oft der Konsequen-
zen dieses Handelns nicht bewusst. � JL

Aktuelle Termine
… finden Sie immer 
auch auf unserer 
Homepage unter 
www.isuv.de/vor-ort/
veranstaltungen/
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■ Mittwoch, 16.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Elterliche Sorge – Umgang – gemeinsame 
Elternschaft, Umgangsregelungen, Umgangsver-
weigerung, Umgangsregelungen mit Großeltern – 
Rolle des Jugendamtes, Betreuungsmodelle
Referat: Maximilian Brach (LL.M. Master of Laws 
Erbrecht und Unternehmensnachfolg)

■ Donnerstag, 21.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Welche Fristen sind bei Trennung und 
Scheidung zu beachten?
Referat: Sigrid Schäd (ISUV-Kontaktanwältin, Fach
anwältin für Familienrecht, Mediatorin)

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung bis zu 2 Tage vor dem Termin per E-Mail bei 
Josef Linsler notwendig.

Ort: Caritasverband, St.-Anton-Str.  8, 97422 
Schweinfurt

Kontakt: Josef Linsler, Tel. 09321 9279671, j.linsler 
@isuv.de

Stendal

■ Dienstag, 24.09.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Von der Trennung zur Scheidung: Von An-
fang an richtig handeln
Referat: Fachanwältin für Familienrecht

■ Montag, 11.11.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Wenn Eltern sich trennen: Kindesunterhalt, 
Umgang, Sorgerecht
Referat: Fachanwalt für Familienrecht und Verfah-
rensbeistand

Ort: MGH, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 4, 39576 
Stendal

Kontakt: Paul Hoffmann, Tel. 0151 50709864, 
magdeburg@isuv.de 

Stuttgart

■ Montag, 29.07.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Erben, Vererben und Vorsorgevollmachten 
bei Trennung und Scheidung: Mögliche Katastro-
phen und ihre Vermeidung

■ Montag, 30.09.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Getrennt leben – verheiratet bleiben? Alles 
gut oder dringender Handlungsbedarf?

■ Montag, 28.10.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Kinder bei Trennung und Scheidung – Was 
gilt für das Sorgerecht, das Umgangsrecht oder den 
Kindesunterhalt?

Referat: Nicole Kürten (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht)

■ Mittwoch, 13.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Was kostet eine Scheidung? Auf diese Kos-
tenfallen sollten Sie bei einer Trennung oder Schei-
dung achten!
Referat: Nicole Kürten (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familien- und Erbrecht)

Ort: Palais Walderdorff, Domfreihof 1B, 54290 Trier

Kontakt: Willi Jacoby, Tel. 06865 1856223, Mobil 
0162 9117580, trier@isuv.de

Tübingen
■ Donnerstag, 04.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Das Ehescheidungsverfahren – Vorausset-
zungen, Ablauf, Kosten?

■ Donnerstag, 12.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Sicher ist sicher! Vorsorgevollmacht, Patien-
tenverfügung, Elternunterhalt

■ Donnerstag, 10.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Getrennt leben – verheiratet bleiben? Risi-
ken erkennen

■ Donnerstag, 07.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Unterhalt nach Trennung und Scheidung – 
Wer bezahlt an wen, wieviel und wie lange?

Referate: Rechtsanwaltskanzlei Dachs, Bartling, 
Spohn & Partner (Familienrechtsteams aus Rechts-
anwälten und Fachanwälten)

Ort: Hotel „Domizil“, Wöhrdstr. 7-9, 72072 Tübingen

Kontakt: Anton Wittner, Tel. 07071 63259, r 
eutlingen-tuebingen@isuv.de

Ulm/Neu-Ulm
■ �Donnerstag, 11.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz 

und Online
Thema: Unser Kind! Elterliche Sorge und Umgang 
bei Trennung der Eltern
Referat: Jürgen Strampp (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ �Donnerstag, 12.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz 
und Online

Thema: Sinnvoll Erben und Vererben – kann ich 
Erbschaftssteuer vermeiden?
Referat: Walter Bernhauer (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ �Donnerstag, 10.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz 
und Online

Thema: Trennungsunterhalt – Ehegattenunterhalt: 
Wie setze ich Unterhaltsansprüche durch?
Referat: Walter Bernhauer (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ �Donnerstag, 14.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz 
und Online

Thema: Die Ehe im Vergleich zur nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft, welche Vor- und Nachteile gibt es?
Referat: Walter Bernhauer (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

■ �Donnerstag, 28.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz 
und Online

Thema: Eheverträge und Scheidungsfolgenverein-
barungen – was könnte ich, was sollte ich regeln?
Referat: Walter Bernhauer (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Familienrecht)

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung bis zu 2 Tage vor dem Termin per E-Mail bei 
Josef Linsler notwendig.

Ort: vh Ulm, Kornhausplatz 5, 89073 Ulm

Kontakt: Josef Linsler, Tel. 09321 9279671, 
ulm-neuulm@isuv.de

SACHLICH –  
KOMPETENT – ANONYM 

Sie suchen Hilfe, 
sind möglicherweise auch in Panik, wissen 
nicht, wo Sie anfangen sollen, die Probleme 
türmen sich… Sie haben eine bestimmte 
juristische Frage, wollen Meinungen einho-
len, aber auch kompetente Tipps und 
Informationen bekommen, sich nicht der 
rauen Diskussion in den sozialen Medien 
stellen, dann sind Sie hier genau richtig, 
beim ISUV-Forum auf unserer Homepage: 

https://forum.isuv.de/ – das ISUV-Forum

■ Montag, 25.11.2024, 19:00 Uhr – Präsenz
Thema: Das Ehescheidungsverfahren – Vorausset-
zungen, Ablauf, Kosten

Ort: treffpunkt 50plus, Rotebühlplatz 28, 70173 
Stuttgart

Kontakt: Ulrich Link, Mobil 0157 37532827, stuttgart 
@isuv.de

Traunstein
■ Donnerstag, 04.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Das Sorge- und Umgangsrecht bei Tren-
nung und Scheidung. Unterschiedliche Gestaltungs-
möglichkeiten und die Auswirkungen auf den Be-
treuungs- und Kindesunterhalt. Vor- und Nachteile 
des Wechselmodells.
Referat: Ulrike Becker-Cornils (ISUV-Kontaktanwäl-
tin, Fachanwältin für Familienrecht)

Ort: Hotel „Sailer-Keller“, Herzog-Wilhelm-Str.  1, 
83278 Traunstein

Kontakt: Ulrike Becker-Cornils, Tel. 0861 90972700, 
traunstein@isuv.de

Trier

■ Mittwoch, 10.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Ehegatten-/Trennungsunterhalt, ein Fass 
ohne Boden?
Referat: Lisa-Marie Assmus (Rechtsanwältin)

■ Mittwoch, 11.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Zusammenleben ohne Trauschein – oder 
doch lieber heiraten?

Herzlich Willkommen in der neuen  
WhatsApp-Community der ISUV-Gruppe „Unterfranken”
Wir haben die neue Community erstellt, 
um den Mitgliedern eine Plattform anzu-
bieten, Informationen, Meldungen direkt 
und schneller zu erhalten. Hier kann man 
sich die verschiedenen Podcasts von ISUV 
anhören, gemeinsame Aktionen vereinbaren 
oder sich zu Fahrgemeinschaften verabreden.

Wir laden hierzu die bestehende Gruppe in die 
Community und danach schließen wir die alte 
WhatsApp-Gruppe. Im 
ersten Schritt ändert sich 
nichts – bis auf die zu-
sätzlichen Möglichkeiten, 
die in der Gruppe gebo-
ten werden. Mit diesem 
QR-Code geht‘s weiter:
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Varel

■ Dienstag, 24.09.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Brennpunkt Immobilie bei Trennung und 
Scheidung – Welche Besonderheiten sind bei Tren-
nung und Scheidung zu beachten?
Referat: Britta Nitsche (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht, Notarin)

■ Dienstag, 19.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Schenken, Vererben, Steuern sparen – Was 
ist beim Schenken, Erben und Vererben zu beachten?
Referat: Britta Nitsche (ISUV-Kontaktanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht, Notarin)

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung bis zu 2 Tage vor dem Termin per E-Mail bei 
Anna Freitag notwendig.

Ort: Jugendzentrum Weberei, Oldenburger Str. 21, 
26316 Varel

Kontakt: Anna Freitag, Mobil 0157 74443213,  
oldenburg@isuv.de

Wiesbaden
Terminplanung siehe Homepage.

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung per E-Mail bei Holger Griesel notwendig.

Kontakt: Holger Griesel, Tel. 0611 24088482,  
wiesbaden@isuv.de

Wolfenbüttel
Die Terminplanung war noch nicht abgeschlos-
sen. Feste Termine finden Sie auf der Homepage 
oder/und senden wir Ihnen per Newsletter zu.

Kontakt: info@isuv.de

Wolfsburg
■ Dienstag, 10.09.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Ehe aus – Getrennt leben, aber verheiratet 
bleiben? Rechtliche Risiken und Vorteile
Referat: Fachanwalt für Familienrecht und Notar

■ Mittwoch, 18.09.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Unromantisch, aber nützlich: Ehe- und Part-
nervertrag, Trennungs- und Scheidungsvereinbarung
Referat: Fachanwalt für Familienrecht

■ Dienstag, 12.11.2024, 18:00 Uhr – Präsenz
Thema: Armut durch Trennung oder Scheidung? 
Rententeilung, nachehelicher Unterhalt, Gestal-
tungsmöglichkeiten
Referat: Rechtsanwalt

■ Montag, 18.11.2024, 18:00 Uhr – Online
Thema: Wenn Eltern sich trennen – Das Kindeswohl 
im Blick; Unterhalt, Umgangsmodelle, Sorgerecht
Referat: Fachanwalt für Familienrecht und Mediator

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung bis zu 2 Tage vor dem Termin per E-Mail 
notwendig.

Zuordnung von Kindererziehungszeiten
Väter werden bei der Zuordnung von Kinderer-
ziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht diskriminiert. Das hat das Bun-
dessozialgericht entschieden (BSG, Urt. v. 
18.04.2024 – B 5 R 10/23 R). Demnach liegt 
keine verfassungswidrige Benachteiligung 
von Männern darin, dass Kindererziehungszei-
ten und Berücksichtigungszeiten wegen Kin-
dererziehung in der Rentenversicherung im 
Zweifel bei der Mutter anerkannt werden. 

Sachverhalt
Der 1958 geborene Kläger begehrt die Vormer-
kung von Kindererziehungszeiten und weiterer 
Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung.
Kläger und Kindsmutter lebten zunächst in häus-
licher Gemeinschaft mit der 2001 geborenen 
Tochter. Sie gaben keine übereinstimmende Erklä-
rung zur Zuordnung der Erziehungszeit ab.  Der 
Kläger war nach der Geburt der Tochter weiterhin 
in Vollzeit beschäftigt. Die Kindsmutter zunächst 
nicht und nahm kurz vor dem 6. Geburtstag der 
Tochter eine geringfügige Beschäftigung auf. Sie 
zog am 10.11.2008 aus der gemeinsamen Woh-
nung aus und lebt seitdem vom Kläger und der 
Tochter dauerhaft getrennt. Inzwischen ist ihr Auf-
enthalt unbekannt, das Ruhen ihrer elterlichen 
Sorge wurde vom Familiengericht festgestellt.
Der beklagte Rentenversicherungsträger merkte 
auf Antrag die Zeit vom 10.11.2008 bis 18.07.2011 
als Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung 
beim Kläger vor. Für die Zeit vor dem Auszug der 
Kindsmutter lehnte er die Vormerkung von renten-
rechtlichen Zeiten wegen Kindererziehung ab. Da 
keine übereinstimmende Erklärung zur Zuordnung 
der Erziehungszeit abgegeben worden sei und sich 
eine überwiegende Erziehung durch den Kläger 
erst ab dem 10.11.2008 habe nachweisen lassen, 
erfolge eine Zuordnung bei der Kindsmutter.

Entscheidungsgründe
Die Revision des Klägers hatte beim Bundessozi-
algericht keinen Erfolg. Der Kläger kann die Vor-
merkung weiterer rentenrechtlicher Zeiten wegen 
der Erziehung seiner Tochter demnach nicht be-
anspruchen.
Ebenso wenig wie die Vorinstanzen hat das Bun-
dessozialgericht verfassungsrechtliche Bedenken 
gegen die Auffangregelung in § 56 Absatz 2 Satz 
9 SGB VI. 
Danach wird die Erziehungszeit der Mutter zuge-
ordnet, wenn die Eltern keine übereinstimmende 
Erklärung zur Zuordnung der Erziehungszeit ab-
gegeben haben und eine überwiegende Erzie-
hung durch einen Elternteil nicht vorliegt. 
Zwar führt die Anwendung der Auffangregelung zu 
einer unmittelbaren Benachteiligung des Kindsva-
ters. Die Ungleichbehandlung ist aber zur Verwirk-
lichung des Gleichstellungsgebots ausnahmswei-
se gerechtfertigt. 
Indem die Erziehungszeit im Zweifel der Mutter 
zugeordnet wird, werden faktische Nachteile aus-
geglichen, die infolge der Erziehungsleistung beim 
Erwerb von Anwartschaften in der gesetzlichen 
Rentenversicherung bestehen und die Frauen wei-
terhin deutlich häufiger betreffen als Männer. Ob-
gleich die Erwerbstätigenquote und teilweise auch 
der zeitliche Umfang der Erwerbstätigkeit von Müt-
tern mit Kindern unter drei Jahren und auch darü-
ber hinaus gestiegen ist, bleiben sie immer noch 
deutlich hinter denjenigen der Väter zurück. 
Diese, die Mütter bevorzugende Auffangregelung 
ist auch verhältnismäßig. Die übrigen Zuord-
nungsregelungen in § 56 Absatz 2 SGB VI lassen 
genügend Raum für eine Zuordnung der Erzie-
hungszeit an einen männlichen Elternteil.

Redigiert JL
Quelle: BSG, Pressemitteilung v. 18.04.2024 und 

Terminmitteilung v. 11.04.2024

Ort: Hotel Restaurant „Hoffmannhaus“ (Jagdzim-
mer), Westerstr. 4, 38442 Fallersleben

Kontakt: Peter Dziuba, Tel. 0170/2466768,  
wolfsburg@isuv.de

Würzburg
■ Dienstag, 09.07.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Getrennt leben ohne Scheidung – Tren-
nungsvereinbarung: Was lässt sich regeln, worauf ist 
zu achten? Wann ist eine Scheidung sinnvoll, wann 
erforderlich?
Referat: Lothar Wegener (ISUV-Kontaktanwalt, 
Fachanwalt für Erbrecht, Rechtsanwalt mit Schwer-
punkt Familienrecht)

■ Mittwoch, 18.09.2024, 19:30 Uhr – Online
Mitglieder fragen – ISUV-Kontaktanwalt antwortet
Referat: Enno Piening (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Erbrecht)

■ Dienstag, 08.10.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Wie bereite ich eine Trennung vor, was sind 
die ersten Schritte?
Referat: Sergej Etinger (ISUV-Kontaktanwalt, Fach
anwalt für Familienrecht)

■ Dienstag, 12.11.2024, 19:30 Uhr – Präsenz
Thema: Erben und Vererben – Grundstrukturen des 
Erbrechts, Testamente, Erbschaftssteuer, Was ist im 
Fall von Trennung und Scheidung zu beachten?
Referat: Ralph Gurk (Fachanwalt für Familien- und 
Erbrecht, Mediator, ISUV-Kontaktanwalt)

ACHTUNG: Bei Online-Veranstaltungen ist eine An-
meldung per E-Mail bei Josef Linsler notwendig.

Ort: Reuterhaus, Mergentheimer Str. 184, 97084 
Würzburg

Kontakt: Josef Linsler, Tel. 09321 9279671, j.linsler 
@isuv.de, wuerzburg@isuv.de
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ISUV goes KI
Wir haben auf unserer Homepage www.isuv.de 
ein neues KI-basiertes Chat-Tool installiert, das 
allen Hilfesuchenden erste, schnelle Antworten 
liefern kann. Hier wird der ISUV KI-Assistent 
kurz vorgestellt und sein Potenzial getestet ... 

Stelle dich einmal genauer vor. Wer bist 
du eigentlich?

�Ich bin der „AI-Assistent”, Ihr digitaler Unter-
stützer für alle Fragen rund um den ISUV. Ich 
stehe Ihnen zur Verfügung, um Informationen 
zu bieten und Sie bei Ihren Anliegen zu unter-
stützen. Wie kann ich Ihnen heute helfen?

Ich suche Hilfe wegen einer Trennung. 
Was soll ich tun?

�Hmm, ich bin mir nicht sicher. Bitte kontaktie-
ren Sie eine Kontaktstelle oder die Geschäfts-
stelle: info@isuv.de, Tel: 0911 / 550478.

Bei weitläufigen Fragen verweist die ISUV-
KI stereotyp auf die Geschäftsstelle.

Gibt es eine Kontaktstelle in Ravensburg?

��Hmm, ich bin mir nicht sicher. Bitte kontaktie-
ren Sie eine Kontaktstelle oder die Geschäfts-
stelle: info@isuv.de, Tel: 0911 / 550478.

Gibt es einen Kontaktstellenleiter in Ra-
vensburg? 

��Hmm, ich bin mir nicht sicher. Bitte kontaktie-
ren Sie eine Kontaktstelle oder die Geschäfts-
stelle: info@isuv.de, Tel: 0911 / 550478.

Der KI-Bot muss erst mit konkreten Informa-
tionen „gefüttert“ werden, bevor er erweiter-
te und vernetzte Informationen liefern kann. 
	 Individuelle persönliche Informationen 
müssen „antrainiert“ werden, wie das fol-
gende Beispiel zeigt:

Wer ist im ISUV-Bundesvorstand?

Der ISUV-Bundesvorstand besteht aus den 
folgenden Personen:
Melanie Ulbrich: Bundesvorsitzende
Murat Aydin: Stellvertretender Bundesvorsit-
zender
Ralph Gurk: Stellvertretender Bundesvorsit-
zender und Bundesschatzmeister
Anna Freitag: Vorstand für Kommunikation 
und Mediation
Monika Roth: Vorstand für verbandsinterne 
Kommunikation
Thomas Goes: Rechtspolitischer Sprecher
Falls Sie weitere Informationen benötigen, 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ich bin enttäuscht, warum kannst du nicht 
immer auf konkrete Fragen  konkrete Ant-
worten geben?
	 ��Hmm, ich bin mir nicht sicher. Bitte kontaktie-

ren Sie eine Kontaktstelle oder die Geschäfts-
stelle: info@isuv.de, Tel: 0911 / 550478.

Immerhin gibt der Bot schnell einen allgemei-
nen Hinweis zu persönlichem Kontakt.

Was kann ich tun? Kindesunterhalt wird 
nicht gezahlt?

�Wenn der Kindesunterhalt vom unterhalts-
pflichtigen Elternteil nicht gezahlt wird, fehlt 
das Geld zur Versorgung des Kindes oder der 
Kinder und damit ein Teil des Familienein-
kommens. In solchen Fällen können Sie sich 
an das Jugendamt oder das Jobcenter wen-
den, um Unterstützung zu erhalten. Seit der 
Anhebung des Kindesunterhalts und des 
Selbstbehalts am 1. Januar 2024 haben sich 
die Anfragen sprunghaft erhöht. 

Eine gute und weiterführende Antwort, al-
lerdings einseitig, da nur Verweis auf die 
Jugendamtsurkunde, nicht auf Beratung 
durch Anwalt oder Coaching. 

Was muss ich bei der Berechnung von 
Kindesunterhalt beachten?

�Die Berechnung des Kindesunterhalts 2024 
erfolgt auf Grundlage verschiedener Aspekte:
Einkommen der Eltern: Grundlage ist immer 
das Nettoeinkommen der Eltern. In der Regel 
wird das verfügbare Einkommen verwendet, 
nach Abzug von Steuern, Sozialversiche-
rungsbeiträgen und anderen verpflichtenden 
Abzügen.
Bedürfnisse des Kindes: Diese werden an-
hand verschiedener Kriterien wie Alter, Ge-
sundheitszustand, Bildung und Lebensstan-
dard bestimmt.
Betreuungszeit: Wenn das Kind regelmäßig 
Zeit mit beiden Elternteilen verbringt, kann 
dies bei der Berechnung berücksichtigt wer-
den. In einigen Fällen wird der Unterhalt ent-
sprechend angepasst.
�Zusätzliche Kosten, wie außergewöhnliche 
medizinische Ausgaben oder Bildungskosten, 
können ebenfalls in die Berechnung einflie-
ßen. Die Lebenshaltungskosten, besonders 

die Wohnkosten, können je nach Region un-
terschiedlich sein und müssen nach ISUV-Auf-
fassung bei der Berechnung berücksichtigt 
werden.
Für eine genaue Berechnung empfehle ich, 
unseren Unterhaltsrechner zu nutzen, der alle 
relevanten rechtlichen und finanziellen Fakto-
ren berücksichtigt. Beachten Sie jedoch, dass 
der Unterhaltsrechner lediglich eine Schät-
zung liefert und keine rechtliche Beratung 
ersetzt. Bei komplexen Unterhaltsfragen soll-
ten Sie professionelle rechtliche Hilfe über 
unsere bundesweit vertretenen Kontaktstel-
len in Anspruch nehmen.

Eine gute, insbesondere weiterführende 
Antwort für eine intensivere Recherche.

Welche Bedeutung hat die Betreuungszeit 
bei der Berechnung des Kindesunterhalts?

Die Betreuungszeit spielt eine wichtige Rolle 
bei der Berechnung des Kindesunterhalts. Sie 
beeinflusst, wie die Unterhaltslast zwischen 
den Elternteilen aufgeteilt wird. Wenn das Kind 
regelmäßig Zeit mit beiden Elternteilen ver-
bringt, kann dies bei der Berechnung berück-
sichtigt werden. In einigen Fällen wird der Un-
terhalt entsprechend angepasst, um der tat-
sächlichen Betreuungszeit gerecht zu werden.
Es ist entscheidend, dass die Betreuung nicht 
nur in Stunden gezählt wird, sondern auch die 
Qualität der Betreuung berücksichtigt wird. 
Das bedeutet, dass neben der reinen Betreu-
ungszeit auch die Verantwortung für Angele-
genheiten wie Schulbesuch, Arztbesuche und 
andere wichtige Entscheidungen für das Kind 
eine Rolle spielen.
Für genauere Informationen oder individuelle 
Berechnungen empfehle ich Ihnen, eine Kon-
taktstelle oder die Geschäftsstelle zu kontak-
tieren: info@isuv.de, Tel: 0911 / 550478.

Hier bleibt der Bot vage, ja er greift schon 
ein bisschen der Reform des Familien-
rechts voraus, die hoffentlich dann doch 
noch kommt. 

Der ISUV-Bot muss noch erheblich trai-
niert werden. Gleichzeitig offenbart der Bot 
jetzt schon gute praktikable Überblicksinfor-
mationen. Probieren Sie ihn aus.

Josef Linsler  

�Den KI-Assistenten finden Sie ganz 
unten rechts auf unserer Homepage  
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„Ich habe das an zwei Rechtstexten ausge-
zählt, weil für die eine Vermutung halbwegs 
sorgfältiger Formulierung streitet: am Tier-
arzneimittelgesetz (TAMG) und an der Ju-
ristischen Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung von Rheinland-Pfalz. Beide vom Ge-
setzgeber gegendert, gehorchend dem 
Willen – ja, welches Wahlvolks eigentlich?“, 
meint der Professor. „In Sachen Geschlech-
tergerechtigkeit sind sie auf dem Stand der 
Forderungen von vor etwa 20 Jahren. Sie 
berücksichtigen Männer und Frauen, dem 
Höflichkeitsverständnis des 19. Jahrhun-
derts folgend: die Damen zuerst. Die zahl-
losen nichtbinären Identitäten kommen 
nicht vor. Im TAMG werden nur Menschen 
gegendert, nicht Tiere, so dass – anders als 
noch in Noahs Arche – der Kleinnager keine 
Gesellschaft von  der Kleinnagerin  erhält. 
Die ewige Diskriminierung des Katers ge-
genüber der Katze durch hartnäckige 
Nichtnennung wollte der Gesetzgeber of-
fenbar ebenfalls nicht beenden. Gendern 
kann eine Einbahnstraße sein“, hat der Pro-
fessor launisch festgestellt. 

Gendern kann sich sprachlich verselb-
ständigen, belegt der Professor: „Der Ge-
setz- und der Verordnungsgeber sind mutig 
genug, um stellenweise von  Personen  zu 
sprechen. Darunter passen auch andere 
Geschlechtsidentitäten als männlich oder 
weiblich. Wenn es in § 6 Abs. 6 der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung heißt „Die 
Aufsicht führende Person fertigt eine Nie-
derschrift an […]“, wird so zugleich die him-
melschreiende Benachteiligung juristischer 
Personen bei der Prüfungsaufsicht besei-
tigt. Der Weg ist frei für Aktiengesellschaf-
ten, oder wenigstens Vorständinnen, als 
Aufsichtführende.“

Zwei bis 30 Prozent dicker –
Ist das nötig?
Gendern hat erhebliche Auswirkungen auf 
die Textlänge: „Beim Tierarzneimittelgesetz 
fällt der Umfangszuwachs noch recht über-
sichtlich aus. Das Ersetzen von „der Tier-
arzt, der“  durch „die Tierärztin oder der 
Tierarzt, die oder der“ hat den Normtext nur 
um rund zwei Prozent länger werden las-
sen. Die Lektüre lohnt trotzdem, allein weil 
man Kostbarkeiten wie die  Hofmische-
rin entdecken kann. Ziemlich viele zu ver-
doppelnde Personenbezeichnungen finden 
sich dann in der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung.

Da zu den Richtern und Rechtsanwäl-
ten, Rechtsreferendaren und Ausbil-
dern, Vorsitzenden und Präsidenten 
nicht nur deren weibliche Pendants tre-
ten, sondern auch Artikel und Pronomi-
na angepasst und ergänzt werden müs-
sen, legt der Text insgesamt um beacht-
liche 7,5 Prozent zu“, hat der Professor 
festgestellt. 

„In Teilen des Verordnungswerks ist die 
Differenz noch deutlich höher. Bei einzelnen 
Paragraphen und Absätzen beträgt der Zu-
wachs schon mal ein Drittel. Setzt man 
durchschnittliche fünf Prozent an, hätte die 
beliebte Loseblattsammlung Sartorius, Ver-
fassungs- und Verwaltungsgesetze, statt 
derzeit 4.916 Seiten fürderhin durchgegen-
dert derer 5.162 – bei gleicher inhaltlicher 
Aussage. Ein geschlechtergerechtes Lehr-
buch würde teurer werden, weil es mehr 
Papier bräuchte. Wiederum bei gleicher 
Aussage. Ist das nötig?“, fragt Professor 
Roland Schimmel. 

Und wenn der 
Gesetzgeber 
schlampt?
Geschlechtsneutralisier-
te Gesetze werden aber 
nicht nur dicker, sondern 
auch unverständlicher. 
Beim Lesen tauchen 
neue methodische Fra-
gen auf: Was geschieht, 
wenn im Ministerium die 
lästige Aufgabe des Gen-
derns eines ansonsten 
fertigen Gesetzestexts 
unsorgfältig abgearbeitet 
wird und vor der Verkün-
dung im Bundesgesetz-
blatt niemand mehr kor-
rekturliest? So heißt es in 
§ 73 Abs. 3 TAMG: 

„Die Person, bei der die 
Probe zurückgelassen 
worden ist und die nicht 
die Herstellerin oder der 
Hersteller ist, hat die 

Probe sachgerecht zu lagern und aufzube-
wahren und sie auf Verlangen der Herstel-
lerin oder des Herstellers auf dessen Kos-
ten und Gefahr einer oder einem von der 
Herstellerin oder dem Hersteller bestimm-
ten Sachverständigen zur Untersuchung 
auszuhändigen.“

Was am Ende wirklich bleibt: 
„Bedeutet das Fehlen des „deren oder“ 
nun, dass zwar ein Hersteller die Kosten 
und Gefahren zu tragen hat, eine Herstelle-
rin aber nicht? Da lauert eine Geschlechts-
diskriminierung mit allen damit verbunde-
nen Rechtsproblemen. Oder bedeutet es 
nur, dass der Leser sich nötigenfalls sowie-
so die weibliche Form hinzudenkt, so dass 
man sich den Aufwand auch hätte sparen 
können? Schwierig. Weil derlei wohl immer 
wieder passieren wird (im TAMG knapp 30-
mal), könnte es lohnen, die Frage einmal in 
einer juristisch-methodenwissenschaftli-
chen Untersuchung klären zu lassen. Ich 
sollte schleunigst einen Drittmittel-Förder-
antrag stellen.“

Was meinen Sie? Ist Gendern not-
wendig oder sollte man einfach dar-
auf verzichten, es jedem freistellen, 
zur Pflicht machen oder es verbie-
ten? Zumindest Bayern hat, wie an-
dere europäische Länder, das Gen-
dern eingestellt. Zuschriften senden 
Sie bitte an info@isuv.de. 

Prof. Dr. Roland Schimmel lehrt Bürgerli-
ches Recht und Wirtschaftsprivatrecht an 
der Frankfurt University of Applied Sciences.

Quelle beck-aktuell, redigiert JL

Gendern 
macht dick – 
es lässt den  
Papierverbrauch 
anschwellen
Gendern nervt, weil es einfach unpraktisch  
ist, den Lesefluss beeinträchtigt. Das wissen  
und erfahren alle. Es liegt nahe, dass das  
Bemühen um geschlechtergerechte Sprache  
unelegante, schwerer verständliche und nicht  
zuletzt umfangreichere Texte hervorbringt.  
Jetzt hat die Wissenschaft das Gendern unter  
die Lupe genommen. Roland Schimmel hat ge-
messen, wie viel länger juristische Texte werden, 
wenn man sie geschlechtsneutral formuliert: 

ZUR DISKUSSION GESTELLT: REIZTHEMA – ABER KEIN BRENNPUNKT
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nicht in die Rolle eines distanzierten Eltern-
teils zurückziehen. Die Vermeidung der Ver-
drängung eines Elternteils trägt entschei-
dend zur emotionalen Stabilität und zum 
Wohlbefinden der Kinder bei.

Besonders begrüße ich den Vorschlag, 
den Übergang von der „Paarfamilie“ zur 
„Trennungsfamilie“ durch ein vorgelagertes 
Elterncoaching zu begleiten. Diese präven-
tive Maßnahme könnte vielen Eltern helfen, 
ihre negativen Emotionen besser zu verar-
beiten und in eine konstruktive, gemeinsa-
me Elternschaft zu finden. Ein solches Coa-
ching bietet eine wertvolle Unterstützung, 
um emotionale Kompetenz, Empathie un-
tereinander zu fördern, was wiederum den 
Kindern zugutekommt. Zum Glück durften 
wir dieses Coaching bei ISUV erfahren, so 
dass unsere Scheidung schließlich in ein-
vernehmlichen Bahnen verlief, obwohl das 
zuerst ganz anders aussah. 

Die Betonung der Trennungsfamilie als 
Modell, in dem das Paar sich trennt, aber 
die Familie bestehen bleibt, ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. Es ermög-
licht den Kindern, trotz der Trennung ihrer 
Eltern ein stabiles und liebevolles Umfeld zu 
behalten. Das vorgestellte Konzept, das 
eine respektvolle Trennung und eine ge-
meinsame Erziehungsverantwortung bein-
haltet, sollte als Vorbild und Grundlage für 
die Reformen des Kindschaftsrechts sein.

Die Idee, den Ansatz des Präventions-
programms „Mental Health Coaches“ auch 
auf hochstrittige Eltern auszuweiten, halte 
ich für unrealistisch. Ich habe mir das Pro-
gramm von einer Lehrerin erklären lassen. 
Ich glaube nicht, dass man einen Ansatz, 
der für Kinder und Jugendliche gedacht ist 
auf Trennungseltern übertragen kann. 

Die zahlreichen Impulse und Ideen, die-
ser Stellungnahme sind verständlich und 
nachvollziehbar. Ich halte sie auch für prak-
tisch und mit gutem Willen und entspre-
chendem Optimismus für umsetzbar.

Abschließend möchte ich den Verfasse-
rinnen dieser Stellungnahme, Anna Freitag 
und Monika Roth, meinen Dank ausspre-
chen. Ihre Vorschläge und das Engage-
ment des ISUV tragen wesentlich dazu bei, 
das Familienrecht zukunftsorientiert und 
kindgerecht zu gestalten. Ich hoffe, die 
Stellungnahme wird gelesen und fällt auf 
fruchtbaren Boden. 

A.K.*, Bayern

Harmonisierung des  
Sozial- und Familienrechts – 
EU-weit gemeinsames 
Sorgerecht für alle Eltern
zu Report 175 – Fragen zur Europawahl

Ich bin bei der EU in Brüssel. Mit großem 
Interesse habe ich daher die sehr kompe-
tenten Fragen des ISUV gelesen und 
möchte einige wesentliche Fragen und An-
regungen zur Weiterentwicklung des euro-
päischen Familien- und Sozialrechts an-
sprechen:

Die beiden folgenden Leserbriefe ergänzen sich – beide beziehen sich auf die 
Stellungnahme zum Kindschaftsrecht im Report 175, Seite 11 – 
Stellungnahme „Trennungssituation in Fokus nehmen“

Differenzierte Betrachtung  
der Realität von 
„Trennungsfamilien“ 
Die ISUV-Stellungnahme zur Modernisie-
rung der Regeln über das Sorge- und Um-
gangsrecht sowie das Adoptionsrecht ent-
hält einige interessante Vorschläge, die ich 
gerne kritisch aufgreife. 

Der ISUV befürwortet das Leitbild der 
„Trennungsfamilie“, wobei Eltern nach der 
Trennung gemeinsam erziehen sollen. Die-
ses Leitziel halte ich grundsätzlich für gut, 
aber es ist ein Ideal. Es ignoriert jedoch die 
Realität vieler hochstrittiger Trennungen, 
bei denen ein kooperatives Elternverhältnis 
nicht möglich ist. Das Konzept mag in Fäl-
len funktionieren, wo beide Elternteile in der 
Lage sind, respektvoll und im Interesse des 
Kindes zu handeln. In konfliktgeladenen 
Szenarien kann es jedoch zu zusätzlichem 
Stress und Belastungen für die Kinder füh-
ren, wenn sie ständig zwischen verfeinde-
ten Elternteilen hin- und hergerissen wer-
den. Leider habe ich diese Erfahrung ge-
macht. Der Vater wollte das Wechselmo-
dell, die Kinder und ich wollten es nicht. 
Das Gericht entschied wegen dem Wunsch 
der Kinder gegen ein Wechselmodell. Be-
züglich Kindesunterhalt bin ich ihm entge-
gengekommen, von Einkommensstufe 10 
auf Mindestunterhalt. Dennoch ist er nicht 
bereit zu kooperieren. Die Kinder merken 
das und es fällt mir immer schwerer sie zu 
motivieren, doch den Umgang mit dem 
Vater wahrzunehmen. 

In der Stellungnahme wird die Einführung 
eines Elterncoachings vorgeschlagen und 
dann eine Mediation. Dies ist grundsätzlich 
positiv, da es die Kommunikation und das 
emotionale Gleichgewicht der Eltern för-
dern, bzw. in Gang halten und in Gang 
bringen kann. Allerdings ist zu bedenken, 
dass Coaching keine Therapie ersetzt. Bei 
schwerwiegenden psychischen Belastun-
gen oder tiefgreifenden Konflikten ist pro-
fessionelle therapeutische Hilfe notwendig. 
Ich habe das erlebt und erlebe das gerade 
bei Bekannten. Ein Coach kann in solchen 
Fällen nur bedingt unterstützen. Probleme 
lösen sich nicht immer durch einvernehmli-
che Gespräche. 

ISUV gibt als Leitziel die Erhaltung famili-
aler Beziehungen vor. Nach der Trennung 
ist das die „Trennungsfamilie“. Wenn ein 
Elternteil sich verweigert oder die Kinder 
manipuliert,  kann eine erzwungene ge-

meinsame Erziehung das Gegenteil bewir-
ken und das Kindeswohl gefährden. Hier 
müsste genauer differenziert werden, wann 
eine „Trennungsfamilie“ tatsächlich im Inte-
resse des Kindes ist und wann sie schäd-
lich ist. Oder glauben Sie, dass Trennungs-
familie immer möglich ist und angeordnet 
werden sollte? 

Der Ansatz, Eltern zu einer einvernehmli-
chen Scheidung zu führen, ist lobenswert, 
aber leider, leider nicht immer möglich. Ich 
spreche aus Erfahrung: Nachdem das Ge-
richt das Wechselmodell abgelehnt hatte, 
lief nichts mehr einvernehmlich. Seine An-
wältin stellte einen Antrag nach dem ande-
ren. Obwohl ich ihn mehrfach anrief, obwohl 
ich ihm erheblich niedrigere Beträge anbot 
als die von irgendwelchen Rechenprogram-
men ausgespuckten seitenlangen Berech-
nungen, war er nicht von der Linie abzubrin-
gen: „Das entscheidet jetzt das Gericht.“ 

Das Präventionsprogramm des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend für Mental Health Coaches in 
Schulen ist mir bekannt und eine wertvolle 
Initiative – mehr aber nicht. Glaubt ISUV, 
dass dieser Ansatz auf hochstrittige Eltern 
übertragbar ist? Die Kinder und Jugendli-
che in Schulen werden im Rahmen des 
Programms von vielen Helferinnen und Hel-
fern unterstützt, diese fehlen Trennungsfa-
milien, die heftig zerstritten sind. Kann ISUV 
da in die Bresche springen? 

Dr. M.H.*, NRW

Wertvolle Impulse für ein 
modernes Kindschaftsrecht
Mit großer Freude habe ich die Stellung-
nahme des ISUV zur Modernisierung des 
Sorge- und Umgangsrechts sowie des Ad-
optionsrechts gelesen. Die umfassenden 
Vorschläge des Verbandes stellen einen 
bedeutenden Fortschritt dar, insbesondere 
durch die Stärkung der Kinderrechte im 
Umgangsrecht und die gesetzliche Erwei-
terung des Umgangsrechts auch auf Groß-
eltern und Geschwister.

Der Ansatz, das Leitbild der „Trennungs-
familie“ zu etablieren, finde ich äußerst zeit-
gemäß und zukunftsweisend. Der Fokus 
auf „getrennt, aber gemeinsam erziehen“ 
setzt genau dort an, wo viele Familien nach 
einer Trennung Unterstützung benötigen. 
Es ist essenziell, dass beide Elternteile nach 
einer Trennung weiterhin aktiv in das Leben 
ihrer Kinder eingebunden bleiben und sich 

Leserforum
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Es gilt, das sogenannte „Unterhaltshop-
ping“ zu verhindern, bei dem sich Unter-
haltspflichtige zwischen verschiedenen 
EU-Ländern bewegen, um günstigere Un-
terhaltsregelungen zu nutzen. Hier bedarf 
es klarer und einheitlicher Regelungen, die 
solche Praktiken unterbinden.

Gleiches gilt für unberechtigte Wohnsitz-
verlagerung zwischen EU-Ländern. Auch 
da sollten strengere Kriterien und Kontrol-
len eingeführt werden. Ich schlage ein 
EU-weites Register vor. Es ist dringend er-
forderlich, dass die Berechnungsweisen 
und -grundlagen von sozialrechtlichen Be-
darfssätzen innerhalb der EU harmonisiert 
werden. Dies betrifft insbesondere das 
Existenzminimum. Eine solche Harmonisie-
rung würde soziale Gerechtigkeit schaffen 
und die Lebensqualität in allen Mitglied-
staaten anheben.

Unterschiede in der Bezugsdauer und 
Höhe von Unterhaltszahlungen innerhalb 
der EU müssen angeglichen werden. Ein 
einheitlicher Ansatz würde die Rechtssi-
cherheit erhöhen und die Situation von Un-
terhaltsempfängern und Unterhaltspflichti-
gen verbessern.

Am wichtigsten erscheint mir: Ein auto-
matisches gemeinsames Sorgerecht für 
beide Elternteile, unabhängig vom Ehesta-
tus, sollte EU-weit angestrebt werden. Dies 
würde nicht nur die Rechte der Väter stär-
ken, sondern auch die gemeinsame elterli-
che Verantwortung und die Rechte der 
Kinder fördern, den Kindern zugutekom-
men. Konkret bedeutet das analog zur Ver-
ordnung (EG) Nr. 4/2009 sollte auch eine 
Verordnung zur harmonisierten Durchset-
zung von Umgangsrechten getrenntleben-
der Elternteile mit ihren Kindern erlassen 
werden. Dies würde dazu beitragen, dass 
Kinder ihre Eltern in allen EU-Ländern regel-
mäßig und unkompliziert sehen können.

Das betrifft mich und brennt mir unter 
den Nägeln: Es ist notwendig, sich auf 
EU-Ebene gegen die fortgesetzte Diskrimi-
nierung von nicht überwiegend betreuen-
den Elternteilen einzusetzen. Eine faire Be-
handlung beider Elternteile ist essenziell für 
das Wohl der Kinder und die Gleichberech-
tigung der Eltern. – Wahrlich ein weites 
Feld, wo ich mir mehr ISUV-Engagement 
wünschen würde. F.P.*, Bayern

Viele Leserzuschriften erreichten uns zum Titelthema des Report 175 –  
Eckpunkte Reform des Sorgerechts für „Trennungseltern”

Modernisierung von Sorgerecht 
und Umgangsrecht
Die Aussage, dass die geplante Reform 
des Familienrechts „mehr als Alter Wein in 
Neuen Schläuchen“ sei, sehe ich mit Skep-
sis. Die Behauptung, diese Reform könne 
nicht über Nacht geschehen und müsse 
schrittweise erfolgen, ist zwar nachvollzieh-
bar, doch rechtfertigt dies nicht die zahlrei-
chen Versäumnisse und halbherzigen An-
sätze, die sich in den Eckpunkten wider-
spiegeln.

Es ist unbestritten, dass das Familien-
recht eine besonders sensible Materie ist, 
die tief in das Privatleben der Menschen 
eingreift. Dennoch ist es gerade deshalb 
wichtig, dass Reformen konsequent und 
klar gestaltet werden. Der derzeitige Vor-
schlag erscheint mir wie ein Versuch, allen 
gerecht zu werden, ohne wirkliche  Verän-
derungen zu wagen. Dies führt dazu, dass 
die Bedürfnisse weniger betreuender El-
ternteile weiterhin unausgewogen berück-
sichtigt werden.

Die Betonung, dass alle Familienformen 
nun beachtet werden, klingt fortschrittlich. 
Ich erlebe die Praxis anders. Gerade ge-
trenntlebende weniger betreuende Eltern-
teile, die sich um eine gleichberechtigte 
Betreuung bemühen, stoßen häufig auf 
Ablehnung, Verdrängen und Ungerechtig-
keiten. Die angedachte Reform bleibt hier 
vage und spricht die Probleme nicht beim 
Namen an: Umgangsverweigerung, man-
gelnde Bindungstoleranz, Ausgrenzung 
vom Alltag, Schule und Freizeit, spontane 
Kommunikation.

Auch die angepriesene Stärkung der 
Selbstbestimmung der Eltern bleibt in den 
Eckpunkten vage. Was nützt eine theoreti-
sche Stärkung, wenn die praktischen Rah-
menbedingungen nicht zumindest skizziert 
werden? Die Realität vieler Trennungseltern 
ist geprägt von familienrechtlichen Rege-
lungen, die eine echte Selbstbestimmung 
erschweren.

Skeptisch sehe ich auch die Annahme, 
dass die Reform einen großen Schub für 
die Gleichberechtigung der Elternteile und 

die gleichberechtigte Aufteilung der Erzie-
hungsarbeit bringen wird. Solange es wei-
terhin die grundlegenden Ungerechtigkei-
ten im Unterhaltsrecht und bei der Aner-
kennung von Betreuungsleistungen gibt, 
bleibt dies eine leere Versprechung. Die 
Reform müsste viel stärker darauf abzielen, 
tatsächliche Gleichberechtigung im Alltag 
zu fördern, anstatt nur wohlklingende Ab-
sichtserklärungen abzugeben. Beide be-
treuen, Beide bezahlen, dies ist in meinen 
Augen und nach meiner Erfahrung der Weg 
zu echter Gleichberechtigung. Ich bin ent-
täuscht, dass die angedachte Reform des 
Familienrechts weit hinter den Erwartungen 
zurückbleibt. 

D.H.*, Hessen 

Mehr Schein als Sein – 
Weiterhin Kontaktabbrüche 
Die Aussage im Report, dass die Eckpunk-
te zum Sorgerecht einen Modernisierungs-
schub bedeuten, sehe ich kritisch. Ich 
spreche hier aus eigener leidvoller Erfah-
rung. Zwar werden neue Familienformen 
anerkannt und das größere Mitsprache-
recht der Kinder betont, doch reicht dies 
aus, um von einem echten Fortschritt zu 
sprechen?

Zunächst bleibt die tatsächliche Umset-
zung der Stärkung der Eigenverantwortung 
der Eltern fraglich. Viele Elternteile, insbe-
sondere diejenigen, die nicht die Hauptbe-
treuung übernehmen, erleben nach wie vor 
erhebliche Schwierigkeiten und Benachtei-
ligungen. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wir-
ken auf mich eher symbolisch als praktisch 
wirksam. Es ist zu befürchten, dass die 
Verantwortung weiterhin ungleich verteilt 
bleibt und eine echte Mitverantwortung nur 
auf dem Papier existiert.

IN EIGENER SACHE: Stellungnahme
Die Forderungen sind berechtigt und werden auch von ISUV so getragen. Aller-
dings bleibt festzuhalten, dass Familienrecht Sache der Einzelstaaten ist. Ob 
sich da etwas tut, steht in den Sternen. Einzelne Staaten werden sich da quer-
stellen, insbesondere Deutschland. In keinem anderen Land ist das Familien-
recht so restriktiv und autoritär wie in Deutschland. Hier hat sich eingebürgert, 
dass der Staat mittels Familienrecht und Rechtsprechung intensiv in Familien 
reinregiert. Die Verfassung, das Grundgesetz sieht das ausdrücklich nicht vor. 
Vielmehr appelliert das GG an die Eigeninitiative der Eltern. Daher wäre eine 
Harmonisierung des Familienrechts ganz im Sinne von ISUV, würde es doch 
Trennungskindern und Trennungselternteilen Vorteile bringen. Allerdings: Die 
Forderung nach mehr Lobbyarbeit bei der EU überfordert unsere Möglichkeiten 
personell und finanziell.� JL
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* �Alle Namen sind der Redaktion bekannt und 
wurden anonymisiert.

Das größere Mitspracherecht der Kinder 
im Trennungs- und Scheidungsprozess 
wird als Fortschritt dargestellt. Aber wie 
realistisch ist es, dass Kinder in hochstritti-
gen Situationen tatsächlich frei und unvor-
eingenommen ihre Meinung äußern kön-
nen? Hier braucht es weit mehr als nur gute 
Absichten. Es bedarf umfassender Schutz-
mechanismen und professioneller Unter-
stützung, um sicherzustellen, dass der Kin-
deswille authentisch und nicht beeinflusst 
ist.

Der Kommentar, dass eine bessere Be-
achtung des Kindeswillens Kontaktabbrü-
che zu einzelnen Elternteilen verhindern 
könne, ist zwar wohlwollend gemeint, ver-
kennt jedoch die Komplexität vieler Tren-
nungssituationen. Kontaktabbrüche resul-
tieren nicht nur aus Missachtung des Kin-
deswillens, sondern oft aus tief verwurzel-
ten Konflikten zwischen den Eltern, die 
durch bloße gesetzliche Regelungen nicht 
gelöst werden können. Leider komme ich 
erst nach vier Jahren – dank ISUV-Coa-
ching – zu der Einsicht, nachdem ich 
32.000,– € verbrannt habe.

Besonders irritierend finde ich die Be-
hauptung, dass es bei den Begriffen Kin-
deswohl und Kindeswohlgefährdung noch 
großen Konkretisierungsbedarf gibt. Dies 
ist ein kritischer Punkt, der zeigt, dass trotz 
aller Reformbemühungen nach wie vor Un-
sicherheit und Unklarheit bestehen. Eine 
echte Modernisierung des Sorgerechts 
müsste hier ansetzen und klare, einheitliche 
Definitionen sowie Bewertungssysteme 
schaffen, um Willkür bei gerichtlichen Ent-
scheidungen auszuschließen. – Auch das 
eine Erkenntnis, die ich durch einige Artikel 
im Report und auf der Homepage bekom-
men habe. 

Ich meine, dass die angepriesene Mo-
dernisierung des Sorgerechts in vielen Be-
reichen eher kosmetischer Natur sein wird. 
Wirklich innovative und praxisnahe Lösun-
gen sehe ich  nicht. Die vielbeschworene 
Eigenverantwortung der Eltern sowie das 
Mitspracherecht der Kinder werden in der 
Praxis hinter den Erwartungen zurückblei-
ben. Das ist sehr negativ, ich weiß, aber 
meine Erfahrung bis zum heutigen Tag.

K.R.*, Bayern 

Scheidungskinder zwischen 
den Stühlen
Aus eigener Erfahrung weiß ich: Schei-
dungskinder stehen zwischen den Stühlen 
–  meist werden sie vergessen. Wo bleibt 
das Engagement für die Kinder? 

Mir fehlen Fach-Veranstaltungen zum 
Thema: „Kinder bei Scheidung”. Offiziell 
kümmern sich hier die Jugendämter, ande-
re „Experten“ jedoch wie RechtsanwältIn-
nen, FamilienrichterInnen viel zu wenig, sie 
schauen oftmals weg. 

Die sogenannte Helferindustrie z.B. Ver-
fahrensbeistände, GutachterInnen etc. 
haben oftmals keine praktische Qualifizie-
rung.

Psychologen sollten mehr zum Einsatz 
kommen, da auch häufig psychologische 
Problemlagen vorliegen.  Im Handwerker-
bereich werden ebenso spezielle prakti-
sche Fachkräfte für das jeweilige Problem 
eingesetzt. Warum geschieht das nicht in 
einer solchen Situation?

Unsere Kinder müssten es uns doch wert 
sein, die besten Fachleute einzusetzen, 
oder? Weil dies nicht so ist, sind die Kinder 
oftmals die Hauptverlierer! Jugendamt, Be-
ratungsstellen, Psychologen, Gutachter 
sollten häufiger zu Wort kommen, sollten 
sich öffentlich stellen, informieren und argu-
mentieren. Oftmals zieht sich das Ju-
gendamt zurück und betont die Unabhän-
gigkeit als Behörde. Der Staat, die Steuer-
zahler zahlen jedoch nicht nur für die Ver-
waltung, sondern für die Umsetzung der 
Kinderrechte. 

In anderen Ländern wie Frankreich wird 
Kinderschutz nach Trennung und Schei-
dung besser organisiert. Wie viele Jahre 
braucht es noch, bis sich in dieser unserer 
„hochgepriesenen Demokratie”, der Kin-
derschutz auch engagiert umgesetzt wird? 
Die Kinderrechte müssen einfach mehr zur 
Geltung kommen. W.E.*, Bayern

Regelmäßiger Umgang und 
Betreuung auf weite Strecken
Durch eine Gesetzeslücke kann die unver-
heiratete Mutter blitzartig ihren Wohnort 
wechseln. Der Vater steht nun vor folgen-
der Situation: Entweder den Umgang aus-
fallen lassen und das Kind zu verlieren oder 
weiterhin wie gehabt den Umgang wahrzu-
nehmen. 

Das heißt im Klartext: Der Vater hat einen 
Vollzeitberuf, den er wahrnehmen muss, 
denn nur dann kann er den Kindesunterhalt 
auch zahlen. Am Umgangswochenende 
nimmt er die Anstrengung auf sich, zwei 
Mal eine Strecke vom 500 Kilometern zu 
fahren, in einer fremden Stadt eine billige 
Pension zu mieten, um die Bindung zum 
Kind aufrechtzuerhalten. Mit Fahrt und Un-
terbringung kostet das mindestens 400,– €.
Aufs Jahr gerechnet sind das 5.000,–  €. 
Die Reaktion des Staates, des Bundesfi-
nanzhofs: Diese Kosten sind Privatsache 
und können daher nicht als außergewöhn-
liche Belastung angegeben werden. In 
Konsequenz heißt das, wenn du dir den 
Umgang nicht leisten kannst, dann musst 
du ihn lassen. – Ich frage mich, wo bleibt 
das Kind?  

Besucht man sein Kind zweimal im 
Monat, fallen mindestens 800,–  € plus 
400,– € Kindesunterhalt an. Damit werde 
ich zum „Mangelfall”, obwohl ich 2.500,– € 
netto nach Abzug von Sozialabgaben und 
Steuern gemäß Steuerklasse I verdiene. 
Für mich bedeutet das: Arbeit lohnt sich 
nicht, nur um das Umgangsrecht zwei Mal 
im Monat auszuüben, werde ich mit 
2.500,– € Nettogehalt zum Sozialhilfeemp-
fänger. K.R.*, Berlin

  

Dranbleiben – es lohnt sich… 
Ich schreibe Ihnen zu diesem Thema nach 
Lesen des aktuellen ISUV-Reportes mit 
Ihrer Bitte um Beschreibung persönlicher 
Erlebnisse und um andere zu ermutigen 
sich eben nicht entmutigen zu lassen. Ich 
habe zu meiner inzwischen pubertierenden 
Tochter ein sehr gutes Verhältnis, das es 
gegen den Wunsch der Kindesmutter bei-
zubehalten galt. Mich nicht entmutigen zu 
lassen gelang nur durch professionellen 
Beistand: Dem Väterverein in Berlin, meiner 
damaligen Anwältin, einer Psychothera-
peutin und dem ISUV.

Ich möchte nur einige Situationen schil-
dern, kann jedoch sagen, dass vor allem in 
den ersten Jahren nach Trennung im 4. 
Lebensjahr des Kindes von der Kindesmut-
ter, diese wirklich jede Situation benutzt 
hat, um Kontakte zu verhindern (selbst ge-
richtlich festgelegte) oder mich vor dem 
Kind schlecht zu reden. 

Einige Beispiele – das für mich krasseste 
zu Beginn: Bei der Einschulung meiner 
Tochter gingen die Schulkinder in Zweier-
reihen ohne Eltern aus der Kirche in das 
nebenliegende Schulgebäude. Die Kindes-
mutter lief als einzige Erwachsene trotz öf-
fentlicher Aufforderung dies nicht zu tun, 
extra so neben unserer Tochter her, dass 
diese nicht sehen konnte, dass ich auch 
anwesend war und behauptete später ge-
genüber dem Kind, sie sei mir egal, sonst 
wäre ich ja anwesend gewesen.

Die Kindesmutter betonte bei fast jeder 
Übergabe vor unserer Tochter, was ich für 
ein schlechter Vater sei, mich nicht ange-
messen um unsere Tochter kümmern 
würde und sie solle daher doch besser 
nicht mitgehen, das sei gefährlich. Bei 
Übergaben hielt sie die Tochter so lange 
fest auf dem Arm, dass diese dann tatsäch-
lich nicht mehr mitkommen wollte und 
weinte. Oder sie schob ihr Fahrrad absicht-
lich genauso zwischen mich und meine 
Tochter, dass wir die Übergabe nicht ma-
chen konnten.

Bei Abholen aus dem Hort, versuchte sie 
mehrfach Lehrern bzw. Erzieherinnen zu 
verbieten, dass ich mein Kind abholen darf, 
obwohl dieses Vorgehen bei Gericht mit ihr 
so besprochen worden war und es immer 
geteiltes Sorgerecht gab. Sie kaufte an 
Umgangswochenenden teure Eintrittskar-
ten zu Freizeitparks oder Ähnlichen, so 
dass das Kind lieber mit ihr dorthin mitging 
als mit mir zu kommen.

Und so weiter und so fort. Gerichte und 
vor allem das Jugendamt waren trotz 
mehrfacher Bitten dieses Verhalten zu be-
sprechen, mehrfach nicht bereit sich damit 
auseinanderzusetzen. Ich kann nur sagen, 
ich hätte fast aufgegeben, von heute aus 
betrachtet hat es sich jedoch gelohnt an 
meiner Tochter dranzubleiben und den 
ganzen Zeit-, Geld- und Nervenaufwand 
durchzuhalten. T.K.*, Berlin
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„Endlich wieder mal ein richtiges Kaleidoskop“, schreibt ein 
weibliches Mitglied. – Das hat uns nachdenklich gemacht. 
Waren die vorherigen Kaleidoskope zu nachdenklich, zu intellek-
tuell, zu moralisch, zu woke, zu negativ, … ? Wie kann es eigent-
lich anders sein bei der Weltlage, bei der Lage im Land, bei der 
Spaltung der Gesellschaft? Einfach alles auf die Seite schieben, 
Optimismus und Lebensfreude verbreiten. Ja, wahrscheinlich ist 
das die einzig richtige Maxime, wenn schon genügend Dishar-
monie um uns herum ist, die sich wiederum in uns niederschlägt. 
Also blicken wir nach vorne: Sommer und Sonne. 

★

Die Sonne macht den Sommer, sie ist unangefochten das Le-
benselixier des Sommers. Mit ihren warmen Strahlen weckt sie 
uns im Frühling aus dem Winterschlaf und steigert unseren All-
tag im Sommer. Schon am Morgen lockt der Sonnenschein zu 
Spaziergang oder leichtem Joggen. Sonnenschein kann Wun-
der wirken – er erhellt nicht nur die Landschaft, sondern auch 
unsere Gemüter, wir sind einfach besser drauf, optimistischer. 
Die Tage sind länger, die Nächte lauer, und die Sonnenstrahlen 
laden uns ein, nach draußen zu gehen und das Leben wo auch 
immer intensiver zu genießen. Wo auch immer, ob ein Tag am 
Strand, ein Picknick im Park oder einfach nur in der Hängemat-
te liegen und lesen, chillen, relaxen, die Sonne macht all das erst 
so richtig möglich, lockt uns raus in die Natur und vermittelt uns 
Sommer-Sonnen-Gefühle. 

★

Im Sommer scheint das Leben leichter und unbeschwerter. Die 
Kleidung ist luftiger, die Röcke kürzer, die Tage sind länger und 
eine allgemeine Aufbruchsstimmung macht sich breit. Diese 
Leichtigkeit und Unbeschwertheit des Seins tragen erheblich 
zum positiven Sommergefühl bei. Ob es die blühenden Blumen 
sind oder die lauen Nächte, die zu langen Gesprächen unter dem 
Sternenhimmel einladen – die Jahreszeit stellt eine natürliche 
Kulisse für romantische Erlebnisse auf, auf die wir uns nur einlas-
sen müssen. Die Liebe zeigt sich in vielen Varianten: Angefangen 
mit der zarten Sommerromanze, die in einem Café am Meer 
beginnt und hoffentlich tief in der Nacht mit romantisch leiden-
schaftlicher Liebe am Stand endet. Sommermonate bieten die 
perfekte Gelegenheit, Beziehungen zu pflegen, neue Freund-
schaften zu schließen und die Liebe in all ihren Facetten zu feiern. 

★

Summer Feeling zeigt sich im Lachen der Kinder, die sich im 
Schwimmbecken austoben oder durch die Dusche rennen und 
hoffentlich nicht ausrutschen. Summer Feeling zeigt sich in den 

SUMMER SUMMER 
FEELINGFEELING

Grillabenden mit Freunden und in den spontanen Abenteuern, 
zu denen der Sommer hoffentlich einlädt. Summer Feeling das 
sind auch Sommerfeste, Straßenmusik und Eiscreme. Summer 
Feelings, das sind auch eine Fülle von kulinarischen Köstlichkei-
ten: frisches Obst wie Erdbeeren, Kirschen, Wassermelonen 
und Pfirsiche, erfrischende Getränke wie Limonade und Cock-
tails sowie leckere Grillgerichte. Diese kulinarischen Genüsse 
steigern das Sommergefühl. All diese Freudenmomente ma-
chen den Sommer hoffentlich zu einer Zeit des unbeschwerten 
Glücks, – wenn man sich dafür öffnet. Die Freude steckt hoffent-
lich an und erinnert uns hoffentlich daran, die „kleinen Dinge“ im 
Leben sehr zu schätzen und intensiv zu genießen.

★

Sommerzeit ist Urlaubzeit, auf Balkonien oder irgendwo am 
Strand oder im Gebirge. Der Sommer ist die perfekte Zeit, um 
dem Alltag zu entfliehen und von Ritualen loszulassen. Man hat 
Ferien, man ist frei, die Uhr diktiert hoffentlich nicht den Tag. Man 
kann selbstbestimmt die Zeit einteilen, verlässt hoffentlich das 
Hamsterrad und erlebt dann hoffentlich das sprichwörtliche 
Baumeln der Seele. Die Ablenkung vom täglichen Trott hilft uns, 
neue Energie zu tanken, mit frischem Elan, mit neuen Ideen und 
positiven Gefühlen in den Alltag zurückzukehren mit hoffentlich 
neu geladen Batterien, die uns davor bewahren gleich wieder 
vom Alltag verschlungen zu werden und wieder wie zuvor im 
Hamsterrad zu stehen. 

★

Wir hoffen und wünschen Ihnen, dass der Sommer 2024 auch 
Hoffnung mit sich bringt für jeden Einzelnen und die Gesell-
schaft. Hoffnung auf positive Veränderungen, Neubeginn und 
auf eine bessere Zukunft. Die langen, sonnigen Tage lassen uns 
davon träumen und hoffentlich Pläne entstehen. Die Wärme der 
Sonne verbunden mit einer frischen Sommerbrise wecken in uns 
hoffentlich das Gefühl, dass alles möglich ist, wenn wir es wollen 
und daran glauben. Sommer ist eine Zeit, in der wir also unsere 
Ziele und Träume überdenken und neu ausrichten können – im 
Großen wie im Kleinen. Die Hoffnung, die der Sommer 2024 
hoffentlich bringt, ist Motivation und Inspiration für einen not-
wendigen Paradigmenwechsel in Staat und Gesellschaft für 
mehr Integration, Kommunikation und eine bessere Zukunft.

★

Was am Ende hoffentlich wirklich bleibt: Der Sommer 2024 ist 
mehr als nur eine Jahreszeit. Er möge ein Kaleidoskop der Emo-
tionen, Erlebnisse und positiven Entscheidungen werden. Ange-
regt von der wärmenden Sonne genießen Sie hoffentlich pure 
Freude, wohltuende Ablenkung bis hin zur belebenden Hoff-
nung, dass alles gut ist und wieder gut wird. Nutzen wir die 
Sommerzeit, um uns zu öffnen: Lass die Sonne in dein Herz! 
Schick die Sehnsucht himmelwärts! Gib dem Traum ein biss-
chen Freiheit! 

IHR SUMMER FEELING WÜNSCHT IHNEN DER BUNDESVORSTANDIHR SUMMER FEELING WÜNSCHT IHNEN DER BUNDESVORSTAND
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